
•19 AMTSBLATT"""" 
DER ERZDIÖZESE FREIBURG 

Freiburg im Breisgau, den 19. Juni 1980 

Änderung und Ergänzung des Bundes-Angestelkentarifvertrags. 

# _ 

Nr. 94 Ord. 18. 3. 80 

Änderung und Ergänzung des Bundes-Angestellten¬ 

tarifvertrags 

I. Gemäß § 1 Abs. 2 A WO (Amtsblatt 1976 S. 516) 

werden die unter II genannten Änderungen und Er¬ 

gänzungen des BAT, die sich aus dem 45. Tarifvertrag 

vom 31. 10. 1979 ergeben, für anwendbar erklärt. 

II. Der BAT (s. Amtsbl. 1977 und 1978 S. 173 bzw. 430) 

wird daher wie folgt geändert und ergänzt: 

1. § 3 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Dem Buchstaben g werden die Worte „Musikhoch¬ 

schulen und Fachhochsdiulen für Musik“, angefügt. 

b) Buchstabe k erhält die folgende Fassung: 
“k) Angestellte der Essener Verkehrs-AG (EVAG),“ 

c) In Budistabe r werden nach den Worten „in öffent¬ 

lichen Schlachthöfen“ die Worte „und in Einfuhrun¬ 

tersuchungsstellen“ eingefügt. 

2. § 16 a wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „Werden in unmit¬ 

telbarem Anschluß an die dienstplanmäßige bzw. be¬ 

triebsüblichen täglichen Arbeitszeit“ durch die Worte 

„Werden unmittelbar vor Beginn der dienstplanmäßi¬ 

gen bzw. betriebsüblichen täglichen Arbeitszeit oder 

in unmittelbarem Anschluß daran“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Unterabs. 1 Satz 1 werden die Worte 

„die sich nicht unmittelbar an die dienstplanmäßige 

bzw. betriebsübliche tägliche Arbeitszeit anschließt 

durch die Worte „die der dienstplanmäßigen bzw. be¬ 

triebsüblichen täglichen Arbeitszeit nicht unmittelbar 

vorangeht oder folgt“ ersetzt. 

3. § 18 erhält die folgen Fassung: 

Arbeitsversäumnis 

(1) Die Arbeitszeit ist pünktlich einzuhalten. Persön¬ 

liche Angelegenheiten hat der Angestellte unbeschadet 

des § 52 grundsätzlich außerhalb der Arbeitszeit zu 

erledigen. 

(2) Der Angestellte darf nur mit vorheriger Zustim¬ 

mung des Arbeitgebers der Arbeit fernbleiben. Kann 

die Zustimmung den Umständen nach nicht vorher 

eingeholt werden, ist sie unverzüglich zu beantragen. 

Bei nicht genehmigtem Fernbleiben besteht kein An¬ 

spruch auf Bezüge. 

(3) Der Angestellte ist verpflichtet, dem Arbeitgeber 

die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche 

Dauer unverzüglich anzuzeigen. Dauert die Arbeits¬ 

unfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der An¬ 

gestellte eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeits¬ 

unfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer späte¬ 

stens an dem darauf folgenden allgemeinen Arbeitstag 

der Dienststelle oder des Betriebes vorzulegen; er trägt 

die Kosten der Bescheinigung. In besonderen Einzel¬ 

fällen ist der Arbeitgeber berechtigt, die Vorlage der 

ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert 

die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung 

angegeben, ist der Angestellte verpflichtet, unverzüg¬ 

lich eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Eine 

' Bescheinigung des Trägers der gesetzlichen Kranken¬ 

versicherung ersetzt die ärztliche Bescheinigung.“ 

4. In § 28 Abs. 1 wird in der für den Bereich des Bundes 
und für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher 

Länder sowie in der für den Bereich der Vereinigung 

der kommunalen Arbeitgeberverbände geltenden Fas¬ 

sung jeweils die Zahl „92“ durch die Zahl „93“ er¬ 

setzt. 

5. In § 29 Satz 1 und in der Protokollnotiz werden je¬ 

weils die Worte „des Arbeitgebers“ gestrichen. 

6. In § 32 Satz 1 werden die Worte „des Arbeitgebers“ 

gestrichen. 

7. § 36 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Die Überschrift erhält die folgende Fassung: 

„Berechnung und Auszahlung der Bezüge, 

Vorschüsse“. 

b) Die Absätze 1 bis 4 erhalten die folgende Fassung: 

„(1) Die Bezüge sind für den Kalendermonat zu be¬ 

rechnen und am 15. eines jeden Monats (Zahltag) für 

den laufenden Monat auf ein von dem Angestellten 

eingerichtetes Giro- oder Postscheckkonto zu zahlen. 

Sie sind so rechtzeitig zu überweisen, daß der Ange¬ 

stellte am Zahltag über sie verfügen kann. Fällt der 

Zahltag auf einen Samstag oder auf einen Wochen- 



feiertag, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf 

einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag 
als Zahltag. 

Der Teil der Bezüge, der nidit in Monatsbeträgen fest¬ 

gelegt ist, bemißt sich nach der Arbeitsleistung des Vor¬ 

vormonats. Haben in dem Vorvormonat Urlaubsver¬ 

gütung oder Krankenbezüge zugestanden, gilt als Teil 

der Bezüge nach Satz 1 dieses Unterabsatzes auch der 

Aufschlag nach § 47 Abs. 2 für die Tage des Urlaubs 

und der Arbeitsunfähigkeit des Vorvormonats. Der Teil 

der Bezüge, der nicht in Monatsbeträgen festgelegt ist, 

bemißt sich auch dann nach Satz 1 und 2 dieses Unter¬ 

absatzes, wenn für den Monat nur Urlaubsvergütung 

oder Krankenbezüge zustehen. Für Monate, für die 

weder Vergütung (§ 26) noch Urlaubsvergütung noch 

Krankenbezüge zustehen, stehen audi keine Bezüge 

nach Satz 1 und 2 dieses Unterabsatzes zu. Diese Mo¬ 

nate bleiben bei der Feststellung, welcher Monat Vor¬ 

vormonat im Sinne des Satzes 1 dieses Unterabsatzes 
ist, unberücksichtigt. 

Im Monat der Beendigung des Arbeitsverhältnisses be¬ 

mißt sich der Teil der Bezüge, der nicht in Monatsbe¬ 

trägen festgelegt ist, auch nach der Arbeitsleistung des 

Vormonats und des laufenden Monats. Unterabsatz 2 

Satz 2 gilt entsprechend. 

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind die Be¬ 

züge unverzüglich zu überweisen. 

(2) Besteht der Anspruch auf Vergütung (§ 26) und 

auf in Monatsbeträgen festgelegte Zulagen, auf Ur¬ 

laubsvergütung oder auf Krankenbezüge nicht für alle 

Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, 

der auf den Anspruchszeitraum entfällt. Besteht für 

einzelne Stunden kein Anspruch, werden für jede nicht 

geleistete dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Ar¬ 

beitsstunde die Vergütung (§ 26) und die in Monats¬ 

beträgen festgelegten Zulagen um den auf eine Stunde 

entfallenden Anteil vermindert. Zur Ermittlung des 

auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die Vergü¬ 

tung (§ 26) und die in Monatsbeträgen festgelegten 

Zulagen durch das 4,348fache der regelmäßigen wö¬ 

chentlichen Arbeitszeit (§ 15 Abs. 1, 2 und 4 und die 

Sonderregelungen hierzu) zu teilen. 

(3) Ändert sich im Laufe des Kalendermonats die Hö¬ 

he der Vergütung (§ 26) und der in Monatsbeträgen 

festgelegten Zulagen, gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Dem Angestellten ist eine Abrechnung auszubän¬ 

digen, in der die Beträge, aus denen sich die Bezüge 

zusammensetzen, und die Abzüge getrennt aufzufüh¬ 

ren sind. Ergeben sich gegenüber dem Vormonat keine 

Änderungen der Brutto- oder Nettobeträge, bedarf es 

keiner erneuten Abrechnung.“ 

c) Es werden die folgenden Protkollnotizen angefügt: 

„Protokollnotizen: 

1. Als Zulagen, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, 

gelten auch Monatspauschalen der in $ 47 Abs. 2 Un¬ 

terabsatz 2 genannten Bezüge. 

2. Im Bereich der Vereinigung der kommunalen Ar¬ 

beitgeberverbände kann der Arbeitgeber bei der An¬ 

wendung des Absatzes 1 Unterabs. 2 statt des Vorvor¬ 

monats den Vormonat zugrundelegen.“ 

8. 5 37 erhält die folgende Fassung: 

.5 37 

Krankenbezüge 

(1) Dem Angestellten werden im Falle einer durch 

Unfall oder Krankheit verursachten Arbeitsunfähig¬ 

keit Krankenbezüge gezahlt, es sei denn, daß er sich 

den Unfall oder die Krankheit vorsätzlich, grob fahr¬ 

lässig oder bei einer nicht genehmigten Nebentätigkeit 

zugezogen hat. 

(2) Krankenbezüge werden bis zur Dauer von sechs 

Wochen gezahlt. Unbeschadet des Satzes 1 werden sie 

nach einer Dienstzeit (§ 20) von mindestens 

zwei Jahren bis zum Ende der 9. Woche, 

drei Jahren bis zum Ende der 12. Woche, 

fünf Jahren bis zum Ende der 15. Woche, 

acht Jahren bis zum Ende der 18. Woche, 

zehn Jahren bis zum Ende der 26. Woche 

seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 

Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch 

einen bei dem Arbeitgeber erlittenen Arbeitsunfall 

oder durch eine bei dem Arbeitgeber zugezogene Be¬ 

rufskrankheit verursacht ist, werden die Krankenbe¬ 

züge ohne Rücksicht auf die Dienstzeit bis zum Ende 

der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit 

gezahlt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträ¬ 

ger den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit aner¬ 

kennt. 

Dem Angestellten, der Altersruhegeld nach § 25 Abs. 1 

bis 3 AVG, § 1248 Abs. 1 bis 3 RVO, § 48 Abs. 1 

Nr. 1 oder Abs. 2 oder 3 RKG erhält, werden Kran¬ 

kenbezüge längstens bis zur Dauer von sechs Wochen 

gezahlt. 

Krankenbezüge werden nicht gezahlt 

a) über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hin¬ 
aus, 

b) über den Zeitpunkt hinaus, von dem an der Ange¬ 

stellte Bezüge — ausgenommen eine Hinterbliebenen¬ 

rente — aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder 

aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenen¬ 

versorgung erhält. Liegt dieser Zeitpunkt vor dem 

Ende der 16. Woche der Arbeitsunfähigkeit, werden 

die Krankenbezüge bis zum Ende der 16. Woche ge¬ 

zahlt, längstens jedoch für zwei Monate vom Beginn 
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der Bezüge aus der gesetzlichen Rentenversidherung 

oder aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebe¬ 

nenversorgung an. 

Beträge, die über den hiernach maßgebenden Zeit¬ 

punkt hinaus gezahlt worden sind, gelten als Vorschüs¬ 

se auf die zustehenden Bezüge aus der gesetzlichen 

Rentenversicherung oder aus einer zusätzlidien Alters¬ 

und Hinterbliebenenversorgung. Die Ansprüche des 

Angestellten gehen insoweit auf den Arbeitgeber über. 

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus 

Anlaß der Arbeitsunfähigkeit und endet das Arbeits¬ 

verhältnis vor dem Ende der Bezugsfrist nach Unter¬ 

absatz 1 Satz 1, behält der Angestellte abweichend von 

Unterabsatz 5 Satz 1 Buchst, a den Anspruch auf 

Krankenbezüge bis zur Dauer von sechs Wochen. Das 

gleiche gilt, wenn der Angestellte das Arbeitsverhält¬ 

nis aus einem von dem Arbeitgeber zu vertretenden 

Grunde kündigt, der den Angestellten zu einer außer¬ 

ordentlichen Kündigung berechtigt. 

(3) Als Krankenbezüge wird die Urlaubsvergütung 

gezahlt, die dem Angestellten zustehen würde, wenn 

er Erholungsurlaub hätte. 

(4) Vollendet der Angestellte während der Arbeits¬ 

unfähigkeit die zu einer längeren Bezugsdauer berech¬ 

tigende Dienstzeit, werden die Krankenbezüge so ge¬ 

zahlt, wie wenn der Angestellte die längere Dienstzeit 

bereits bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit vollendet 

hätte. 

(5) Hat der Angestellte nicht mindestens vier Wochen 

wieder gearbeitet und wird er aufgrund derselben Ur¬ 

sache erneut arbeitsunfähig, werden Krankenbezüge 

insgesamt nur für die nach Absatz 2 maßgebende Zeit 

gezahlt. 

Hat der Angestellte in einem Fall des Absatzes 2 Un- 

terabs. 2 die Arbeit vor Ablauf der Bezugsfrist von 26 

Wochen wieder aufgenommen und wird er vor Ablauf 

von sechs Monaten aufgrund desselben Arbeitsunfalls 

oder derselben Berufskrankheit erneut arbeitsunfähig, 

wird der Ablauf der Bezugsfrist, wenn dies für den 

Angestellten günstiger ist, um die Zeit der Arbeitsun¬ 

fähigkeit hinausgeschoben. 

Protokollnotiz zu Absatz 5 Unterabs. 1: 

Auf die vier Wochen wird ein Erholungsurlaub (ein¬ 

schließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs) angerechnet, 

den der Angestellte nach Arbeitsaufnahme angetreten 

hat, weil dies im Urlaubsplan vorgesehen war oder 

der Arbeitgeber dies verlangt hatte.“ 

9. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Beträge 

„200 DM, 

350 DM, 

500 DM“ 

durch die Beträge 

„600 DM, 

800 DM, 

1000 DM“ 

ersetzt. 

b) Die Absätze 3 und 4 werden durch den folgenden 

Absatz 3 ersetzt: 

„(3) Im Bereich der Vereinigung der kommunalen Ar¬ 

beitgeberverbände beträgt die Jubiläumszuwendung 

beim 25jährigen Arbeitsjubiläum 600 DM, 

beim 40jährigen Arbeitsjubiläum 800 DM, 

beim 50jährigen Arbeitsjubiläum 1000 DM. 

Die sonstigen Einzelheiten werden bezirklich verein¬ 

bart.“ 

10. 5 47 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

aa) Unterabsatz 1 erhält die folgende Fassung: 

„Als Urlaubsvergütung werden die Vergütung (§ 26) 

und die Zulagen, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, 

weitergezahlt. Der Teil der Bezüge, der nicht in Mo¬ 

natsbeträgen festgelegt ist, wird nach Maßgabe des 

5 36 Abs. 1 Unterabs. 2 durch eine Zulage (Aufschlag) 

für jeden Urlaubstag nach Unterabsatz 2 als Teil der 

Urlaubsvergütung berücksichtigt.“ 

bb) In Unterabsatz 2 werden nach den Worten „für 

ausgeglichene Überstunden“ die Worte “,der Bezüge 

nach § 34 Abs. 1 Satz 2“ eingefügt. 

cc) In Unterabsatz 3 werden das Wort „September“ 

durch das Wort „Juni“ und die Worte „ersten Ur¬ 

laubsabschnittes“ durch das Wort „Urlaubs“ ersetzt 

sowie der folgende Satz angefügt: 

„Hat das Arbeitsverhältnis bei Beginn des Urlaubs 

mindestens sechs volle Kalendermonate bestanden, 

bleibt der danach berechnete Aufschlag für den Rest 

des Urlaubsjahres maßgebend.“ 

dd) In Unterabsatz 4 werden die Worte „ersten Ur¬ 

laubsabschnittes“ durch das Wort „Urlaubs“ ersetzt 

und der folgende Satz angefügt: 

„Unterabsatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.“ 

b) Absatz 4 wird unter Beibehaltung der Absatzbe¬ 

zeichnung gestrichen. 

c) Absatz 6 Unterabs. 3 Satz 2 wird gestrichen. 

d) Absatz 7 erhält die folgende Fassung: 

„(7) Der Urlaub ist spätestens bis zum Ende des Ur¬ 

laubsjahres anzutreten. 

Kann der Urlaub bis zum Ende des Urlaubsjahres 

nicht angetreten werden, ist er bis zum 30. April des 

folgenden Urlaubsjahres anzutreten. Kann der Ange¬ 

stellte den Urlaub wegen Arbeitsunfähigkeit nicht bis 

zum 30. April antreten, hat er ihn innerhalb von drei 
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Monaten nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, 
spätestens jedoch bis zum Ablauf des zweiten auf die 
Entstehung des Anspruchs folgenden Urlaubsjahres 
anzutreten. 

Läuft die Wartezeit (Absatz 3) erst im Laufe des fol¬ 

genden Urlaubsjahres ab, ist der Urlaub spätestens bis 

zum Ende dieses Urlaubsjahres anzutreten. 

Urlaub, der nicht innerhalb der genannten Fristen an¬ 

getreten ist, verfällt.“ 

e) Die Protokollnotizen zu Absatz 2 werden wie folgt 
geändert und ergänzt: 

aa) In Nr. 1 werden die Worte „Buchst, b“ durch die 

Worte „Satz 1“ ersetzt. 

bb) Nr. 2 Unterabs. 2 Satz 1 erhält die folgende Fas¬ 
sung: 

„Der Tagesdurchschnitt nach Unterabsatz 2 beträgt 

bei der Verteilung der durchschnittlichen regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 3/65, bei der 

Verteilung auf sechs Tage 1/26 des Monatsdurch¬ 

schnitts aus der Summe der Zulagen, die nicht in Mo¬ 

natsbeträgen festgelegt sind, der Zeitzuschläge nach 

5 35 Abs. 1 Satz 2 Buchst, b bis d, der Überstunden¬ 

vergütungen (ausgenommen die Überstundenpausch- 

vergütung nach Nr. 5 SR 2 s), des Zeitzuschlags nach 

§ 35 Abs. 1 Satz 2 Buchst, a für ausgeglichene Über¬ 

stunden, der Bezüge nach § 34 Abs. 1 Satz 2, der Ver¬ 

gütungen für Bereitschaftsdienst und der Vergütungen 

für Rufbereitschaft, die für das vorangegangene Ka¬ 

lenderjahr zugestanden haben.“ 

cc) In Nr. 2 Unterabs. 2 Satz 1 werden die Worte 

„ersten Urlaubsabschnitts“ durch das Wort „Urlaubs“ 
ersetzt. 

dd) In Nr. 3 Satz 3 werden die Worte „ersten Ur¬ 

laubsabschnitts“ durch das Wort „Urlaubs“ ersetzt. 

ee) Es wird die folgende Nr. 4 angefügt: 

„4. Bei Anwendung der Unterabsätze 3 und 4 stehen 

dem Beginn des Urlaubs der Zeitpunkt, von dem an 

nach § 37 Krankenbezüge zu zahlen sind, der Beginn 

eines Sonderurlaubs nach § 50 Abs. 1 und der Erste 

des Kalendermonats, nach dem die Zuwendung nach 

dem Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestell¬ 
te zu bemessen ist, gleich.“ 

11. § 48 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 3 erhält die folgende Fassung: 

„(3) Die Dauer des Erholungsurlaubs einschließlich 

eines etwaigen Zusatzurlaubs vermindert sich für je¬ 

den vollen Kalendermonat eines Sonderurlaubs nach 

§ 50 Abs. 2 um ein Zwölftel. Die Verminderung un¬ 

terbleibt für drei Kalendermonate eines Sonderurlaubs 

zum Zwedte der beruflichen Fortbildung, wenn eine 

Anerkennung nach § 50 Abs. 2 Satz 2 vorliegt.“ 

b) In Absatz 4 Unterabs. 5 wird das Wort „Tages“ 

durch das Wort „Urlaubstages“ ersetzt. 

c) Absatz 5 Unterabs. 2 und 3 wird gestrichen. 

d) Es werden die folgenden Absätze 5 a und 5 b ein¬ 

gefügt: 

„(5 a) Vor Anwendung der Absätze 3 und 5 sind der 

Erholungsurlaub und ein etwaiger Zusatzurlaub zu¬ 

sammenzurechnen. # 

(5 b) Bruchteile von Urlaubstagen werden — bei meh¬ 

reren Bruchteilen nach ihrer Zusammenrechnung — 

einmal im Urlaubsjahr auf einen vollen Urlaubstag 

aufgerundet; Absatz 4 Unterabs. 5 bleibt unberührt.“ 

12. In § 49 Abs. 2 erhalten die Unterabsätze 2 und 3 die 

folgende Fassung: 

„Unterabsatz 1 ist auf Zusatzurlaub nach dem Schwer¬ 

behindertengesetz oder nach Vorschriften für politisch 

Verfolgte nicht anzuwenden. 

Für die Anwendung der Unterabsätze 1 und 2 gilt 

§ 48 Abs. 3 bis 5 b entsprechend.“ 

13. 551 erhält die folgende Fassung: 

.$51 
U rlaubsabgeltung 

(1) Ist im Zeitpunkt der Kündigung des Arbeitsver¬ 

hältnisses der Urlaubsanspruch noch nicht erfüllt, ist 

der Urlaub, soweit dies dienstlich oder betrieblich 

möglich ist, während der Kündigungsfrist zu gewäh¬ 

ren und zu nehmen. Soweit der Urlaub nicht gewährt 

werden kann oder die Kündigungsfrist nicht ausreicht, 

ist der Urlaub abzugelten. Ensprechendes gilt, wenn 

das Arbeitsverhältnis durch Auflösungsvertrag (§ 58) 

oder wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähig¬ 

keit (§ 59) endet oder wenn der Urlaub wegen Ar¬ 

beitsunfähigkeit bis zur Beendigung des Arbeitsver¬ 

hältnisses nicht mehr genommen werden kann. 

Ist dem Angestellten wegen eines vorsätzlich schuld¬ 

haften Verhaltens außerordentlich gekündigt worden 

oder hat der Angestellte das Arbeitsverhältnis unbe¬ 

rechtigterweise gelöst, wird lediglich derjenige Ur¬ 

laubsanspruch abgegolten, der dem Angestellten nach 

gesetzlichen Vorschriften bei Anwendung des § 48 

Abs. 5 Satz 1 noch zustehen würde. 

(2) Für jeden abzugeltenden Urlaubstag werden bei 

der Fünftagewoche 3/65, bei der Sechstagewoche 1/26 

der Urlaubsvergütung gezahlt, die dem Angestellten 

zugestanden hätte, wenn er während des ganzen Ka¬ 

lendermonats, in dem er ausgeschieden ist, Erholungs¬ 

urlaub gehabt hätte. In anderen Fällen ist der Bruch¬ 

teil entsprechend zu ermitteln. 

Protokollnotiz: 

Die Abgeltung unterbleibt, wenn der Angestellte in 

unmittelbarem Anschluß in ein Arbeitsverhältnis zu 
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einem anderen Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes 

im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Buchst, a Über¬ 

tritt und dieser sich verpflichtet, den noch nicht ver¬ 

brauchten Urlaub zu gewähren.“ 

14. 5 52 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

aa) Nr. 1 Buchst, e erhält die folgende Fassung: 

„e) bei Heranziehung zum Feuerlöschdienst, Wasser¬ 

wehr- oder Deichdienst einschließlich der von den ört¬ 

lichen Wehrleitungen angeordneten Übungen sowie 

bei Heranziehung zum Bergwachtdienst oder zum See¬ 

notrettungsdienst zwecks Rettung von Menschenleben, 

zum Dienst im Katastrophenschutz sowie zum freiwil¬ 

ligen Sanitätsdienst hei Vorliegen eines dringenden 

öffentlichen Interesses,“ 

hb) In Nr. 1 wird der folgende Buchstabe f eingefügt: 

„f) bei Heranziehung zur Bestattung von Verstorbe¬ 

nen, soweit sich die Verpflichtung aus der Ortssatzung 

ergibt,“ 

cc) Nr. 1 letzter Satz wird gestrichen. 

dd) Nr. 2 Buchst, b erhält die folgende Fassung: 

„b) bei einer amts-, betriebs-, hassen-, versorgungs- 

oder vertrauensärztlich oder bei einer von einem Trä¬ 

ger der Sozialversicherung bzw. von der Bundesan¬ 

stalt für Arbeit angeordneten Untersuchung oder Be¬ 

handlung des arbeitsfähigen Angestellten, wobei die 

Anpassung, Wiederherstellung oder Erneuerung von 

Körperersatzstücken sowie die Beschaffung von Zahn¬ 

ersatz als ärztliche Behandlung gelten,“ 

ee) In Nr. 2 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt 

und der folgende Buchstabe f angefügt: 

„f) bei Teilnahme an Blutspendeaktionen als Blut¬ 

spender.“ 

ff) Es werden die folgenden Sätze angefügt: 

„In den Fällen der Nr. 1 sowie der Nr. 2 Buchst, a, b 

und f besteht Anspruch auf Fortzahlung der Vergü¬ 

tung nur insoweit, als der Angestellte nicht Ansprüche 

auf Ersatz der Vergütung geltend machen kann. Die 

fortgezahlten Beträge gelten in Höhe des Ersatzan¬ 

spruchs als Vorschuß auf die Leistungen der Kosten¬ 

träger. Der Angestellte hat den Ersatzanspruch geltend 

zu machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeit¬ 

geber abzuführen.“ 

b) Absatz 2 erhält die folgende Fassung: 

„(2) Der Angestellte wird vorbehaltlich der Sätze 2 

bis 4 aus folgenden Anlässen in nachstehendem Aus¬ 

maß unter Fortzahlung der Vergütung (§ 26) von der 

Arbeit freigestellt: 

a) beim Umzug des Angestellten 

mit eigenem Hausstand 2 Arbeitstage, 

b) beim Umzug des Ange¬ 

stellten mit eigenem Haus¬ 

stand anläßlich der Verset¬ 

zung oder Abordnung an einen 

anderen Ort aus dienstlichen 

oder betrieblichen Gründen 

c) beim 25-, 40- und 50jährigen 

Arbeitsjubiläum des 

Angestellten 

d) bei der Eheschließung 

des Angestellten 

e) bei der Niederkunft der 

mit dem Angestellten in häuslicher 

Gemeinschaft lebenden 

Ehefrau 

f) beim Tode des Ehegatten 

g) beim Tode von Eltern, 

Großeltern, Schwiegereltern, 

Stiefeltern, Kindern oder 

Geschwistern, die mit dem 

Angestellten in demselben 

Haushalt gelebt haben, 

h) bei der Beisetzung einer 

in Buchstabe g genannten 

Person, die nicht mit dem 

Angestellten in demselben 

Haushalt gelebt hat, 

i) bei der Einsegnung, bei der 

Erstkommunion, bei einer 

entsprechenden religiösen oder 

weltanschaulichen Feier und bei 

der Eheschließung eines Kindes 

des Angestellten 

k) bei der silbernen Hoch¬ 

zeit des Angestellten 

l) bei schwerer Erkrankung 

aa) des Ehegatten, 

bb) eines Kindes, das das 

14. Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat, wenn im 

laufenden Kalenderjahr kein 

Anspruch nach § 185 c RVO 

besteht oder bestanden hat, 

cc) der im Haushalt des An¬ 

gestellten lebenden Eltern 

oder Stiefeltern 

des Angestellten, wenn dieser 

die nach ärztlicher Bescheini¬ 

gung unerläßliche Pflege des 

Erkrankten deshalb selbst 

übernehmen muß, weil eine 

andere Person für diesen 

3 Arbeitstage, 

1 Arbeitstag, 

2 Arbeitstage, 

2 Arbeitstage, 

4 Arbeitstage, 

2 Arbeitstage, 

1 Arbeitstag, 

1 Arbeitstag, 

1 Arbeitstag, 
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Zweck nicht sofort zur Ver¬ 

fügung steht, bis zu 6 Kalendertagen 
im Kalenderjahr, 

m) soweit kein Anspruch nach 

Buchstabe 1 besteht oder im 

laufenden Kalenderjahr eine 

Arbeitsbefreiung nach Buch¬ 

stabe 1 nicht bereits in Anspruch 

genommen worden ist, bei 

schwerer Erkrankung des 

Ehegatten oder einer sonstigen 

in seinem Efaushalt lebenden 

Person, wenn der Angestellte 

aus diesem Grunde die Betreuung 

seiner Kinder, die das achte Lebens¬ 

jahr noch nicht vollendet haben 

oder wegen körperlicher, 

geistiger oder seelischer Behin¬ 

derung dauernd pflegebedürftig 
sind, übernehmen muß, weil eine 

andere Person für diesen Zweck 

nicht sofort zur Verfügung 

steht, bis zu 6 Kalendertagen 

im Kalenderjahr. 

Fällt in den Fällen der Buchstaben h bis k der Anlaß 

der Freistellung auf einen arbeitsfreien Tag, entfällt 

der Anspruch auf Freistellung. 

Fällt in den Fällen der Buchstaben d bis g der Anlaß 

der Freistellung auf einen arbeitsfreien Tag oder ist 

der dem Anlaß der Freistellung folgende Tag — im 

Falle des Buchstaben f einer der drei folgenden Tage 

— arbeitsfrei, vermindert sich der Anspruch auf Frei¬ 

stellung um einen Arbeitstag. 

In den Fällen der Buchstaben 1 und m vermindert sich 

der Anspruch auf Freistellung um jeden in den An¬ 

spruchszeitraum fallenden arbeitsfreien Tag.“ 

c) In Absatz 3 Unterabs. 1 wird das Wort „Tagen“ 

durch das Wort „Arbeitstagen“ ersetzt. 

d) Es wird die folgende Protokollnotiz angefügt: 

„Protokollnotiz zu Absatz 5: 

Als Zulagen, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, 

gelten auch Monatspauschalen der in § 47 Abs. 2 Un¬ 

terabs. 2 genannten Bezüge.“ 

15. Es wird der folgende § 52 a eingefügt: 

52 a 

Fortzahlung der Vergütung bei Arbeits¬ 

ausfall in besonderen Fällen 

(1) Bei Arbeitsausfall infolge vorübergehender Be¬ 

triebsstörungen betriebstechnischer oder wirtschaftli¬ 

cher Art, z. B. Mangel an Rohstoffen oder Betriebs¬ 

stoffen, werden dem durch den Arbeitsausfall betrof¬ 

fenen Angestellten die Vergütung (§ 26) sowie die in 

Monatsbeträgen festgelegten Zulagen für die ausge¬ 

fallene Arbeitszeit fortgezahlt, jedoch längstens für 

die Dauer von sechs aufeinander folgenden Arbeits¬ 

tagen. Das gleiche gilt für Arbeitsausfall infolge be¬ 

hördlicher Maßnahmen. Die Vergütung wird nur fort¬ 

gezahlt, wenn der Angestellte ordnungsgemäß an der 

Arbeitsstelle erschienen ist und sich zur Arbeit gemel¬ 

det hat, es sei denn, daß der Arbeitgeber auf das Er- 

scheinen des Angestellten zur Arbeit ausdrücklich oder 

stillschweigend verzichtet hat. Der Arbeitgeber ist be¬ 

rechtigt zu verlangen, daß die ausgefallene Arbeitszeit 

im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 

der Arbeitszeitordnung, innerhalb von zwei Wochen 

ohne nochmalige Bezahlung nachgeholt wird. 

(2) Bei Arbeitsversäumnis, die infolge von technisch 

bedingten Verkehrsstörungen oder infolge von Natur¬ 

ereignissen am Wohn- oder Arbeitsort oder auf dem 

Wege zur Arbeit unvermeidbar ist und nicht durch 

Leistungsverschiebung ausgeglichen werden kann, wer¬ 

den die Vergütung (§ 26) sowie die in Monatsbeträgen 

festgelegten Zulagen für die ausgefallene Arbeitszeit, 

jedoch längstens für zwei aufeinander folgende Ka¬ 

lendertage fortgezahlt. 

Protokollnotiz: 

Als Zulagen, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, 

gelten auch Monatspauschalen der in § 47 Abs. 2 Un¬ 

terabs. 2 genannten Bezüge.“ 

16. In § 59 Abs. 4 werden nach dem Wort „Berufsunfä¬ 

higkeit“ die Worte „oder wegen Erwerbsunfähigkeit 

auf Zeit“ eingefügt. 

17. Dem § 62 Abs. 4 wird der folgende Unterabsatz an¬ 

gefügt: 

„Übergangsgeld steht ferner nicht zu für den Zeitraum 

vom Beginn des dritten Monats seit dem Beginn einer 

Rente wegen Erwerbsunfähigkeit oder Berufsunfä¬ 

higkeit aus der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn 

das Arbeitsverhältnis vor Beginn der Erwerbsunfähig¬ 

keit oder der Berufsunfähigkeit begründet worden 

war.“ 

18. In § 64 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „halben“ und 

„und letzten Tage“ gestrichen. 

19. § 70 erhält die folgende Fassung: 

.S 70 

Ausschlußfrist 

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn 

sie nicht innerhalb einer Ausschlußfrist von sechs Mo¬ 

naten nach Fälligkeit vom Angestellten oder vom Ar¬ 

beitgeber schriftlich geltend gemacht werden, soweit 

tarifvertraglich nichts anderes bestimmt ist. 
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Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Gel¬ 

tendmachung des Anspruchs aus, um die Ausschluß¬ 

frist auch für später fällig werdende Leistungen un¬ 

wirksam zu machen.“ 

III. Es treten in Kraft 

a) Abschnitt II Nr. 4 mit Wirkung vom 1. 3. 1979 

b) Abschnitt II Nr. 16 mit Wirkung vom 1. 10. 1979 

c) Abschnitt II Nr. 25 Buchst, a am 1. 12. 1979 

d) die übrigen Vorschriften des Abschnitts II am 

1. 1. 1980. 

IV. Nachstehend wird der BAT in der für den kirchlichen 

Bereich ab 1. 1. 1980 geltenden Fassung neu bekannt- 

gemacht: 

Bundes-Angestelltentarifvertrag 

(Bund, Länder, Gemeinden) 

(BAT) 

Abschnitt I 
Geltungsbereich 

§ 1 
Allgemeiner Geltungsbereich 

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmer 

a) des Bundes mit Ausnahme der Deutschen Bundesbahn 

und der Deutschen Bundespost, 

b) der Länder und der Stadtgemeinde Bremen, 

c) der Mitglieder der Arbeitgeberverbände, die der Ver¬ 

einigung der kommunalen Arbeitgeberverbände ange¬ 

hören, 

die in einer der Rentenversicherung der Angestellten unter¬ 

liegenden Beschäftigung tätig sind (Angestellte). 

(2) Mit Arbeitnehmern in einer der Rentenversicherung 

der Arbeiter unterliegenden Tätigkeit kann im Arbeits¬ 

vertrag vereinbart werden, daß sie als Angestellte nach 

diesem Tarifvertrag beschäftigt werden, wenn ihre Tätig¬ 

keit in der Vergütungsordnung (Anlagen 1 a und 1 b) auf¬ 

geführt ist. 

§ 2 
Sonderregelungen 

Für Angestellte 

a) in Kranken-, Heil-, Pflege- und Entbindungsanstalten 

sowie in sonstigen Anstalten und Heimen, in denen die 

betreuten Personen in ärztlicher Behandlung stehen, 

b) in Anstalten und Heimen, die nicht unter die Sonder¬ 

regelungen 2 a fallen, 

c) als Ärzte und als Zahnärzte an den in den Sonderrege¬ 

lungen 2 a und 2 b genannten Anstalten und Heimen, 

d) die zu Auslandsdienststellen des Bundes entsandt sind, 

e) I) im Bereich des Bundesministers für Verteidigung, 

II) die als Besatzungen auf See- und Binnenfahrzeu¬ 

gen im Bereich des Bundesministers für Verteidi¬ 

gung beschäftigt werden, 

III) in Bundeswehrkrankenhäusern, 

f) I) auf Schiffen und scdiwimmenden Geräten mit Aus¬ 

nahme der Angestellten auf Schiffen und schwim¬ 

menden Geräten der Bundeswehr und auf seege¬ 

henden Schiffen des Deutscdien Hydrographischen 

Institus sowie der Besatzungen der Feuerschiffe, 

II) als Besatzungen der Feuerschiffe und der ständig 

besetzten Leuchttürme in See, 

g) auf seegehenden Schiffen des Deutschen Hydrographi¬ 

schen Instituts, 

h) im Flugsicherungsdienst, 

i) im Wetterdienst, 

k) an Theatern und Bühnen, 

l) als Lehrkräfte, 

m) als Bibliothekare an öffentlichen Büchereien (Volksbü¬ 

chereien) und an staatlichen Büchereistellen, 

n) im Justizvollzugsdienst, die im Aufsichtsdienst tätig 

sind, 

o) in Kernforschungseinrichtungen, 

p) in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, 

Weinbau- und Obstbaubetrieben, 

q) im forstlichen Außendienst, 

r) als Hausmeister, 

s) der Sparkassen, 

t) in Versorgungsbetrieben (Gas-, Wasser-, Elektrizitäts¬ 

und Fernheizwerke), 

u) in Nahverkehrsbetrieben, 

v) in Flughafenbetrieben, 

w) im Hafenbetriebsdienst und bei Eisenbahnen des öf¬ 

fentlichen und nichtöffentlichen Verkehrs, 

x) im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst, 

y) als Zeitangestellte, als Angestellte für Aufgaben von 

begrenzter Dauer und als Aushilfsangestellte, 

z 1) des Bundesgrenzschutzes und der Beschaffungsstelle 

des Bundesministers des Innern, 

z 2) im Bereich des Bundesamtes für Zivilschutz, 

z 3) in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik 

Deutschland bei der Deutschen Demokratischen Repu¬ 

blik gilt dieser Tarifvertrag mit den Sonderregelungen 

der Anlage 2. Die Sonderregelungen sind Bestandteile 

des Tarifvertrages. 
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§ 3 
Ausnahmen vom Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

a) Angestellte in Bergbaubetrieben, Brauereien, Formstein¬ 

werken, Gaststätten, Hotels, Molkereien, Porzellan¬ 

manufakturen, Salinen, Steinbrüchen — mit Ausnahme 

der Steinbrüche der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 

des Bundes — und Ziegeleien, 

b) Angestellte, die als ortsansässige Kräfte von deutschen 

Dienststellen im Ausland angestellt werden, ohne Rück¬ 

sicht auf ihre Staatsangehörigkeit, mit Ausnahme der 

deutschen Angestellten im bayerischen Forstdienst, die 

ihre Tätigkeit in Österreich verrichten, 

c) künstlerisches Theaterpersonal, technisches Theaterper¬ 

sonal mit überwiegend künstlerischer Tätigkeit und 

Orchestermusiker, 

d) Angestellte, die Arbeiten nach den §§ 93 und 97 des 

Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) oder nach den §§19 

und 20 des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) verrichten, 

e) ständig Angestellte (Dauerangestellte) auf Grund frü¬ 

herer landesrechtlicher Bestimmungen in beamtenähn¬ 

licher Stellung, 

f) Personen, die für einen fest umgrenzten Zeitraum aus¬ 

schließlich oder überwiegend zum Zwecke ihrer Vor¬ 

oder Ausbildung beschäftigt werden, insbesondere Aus¬ 

zubildende, Volontäre und Praktikanten, 

g) Lektoren, Verwalter von Stellen wissenschaftlicher As¬ 

sistenten, wissenschaftliche Hilfskräfte und Lehrbeauf¬ 

tragte an Hochschulen, Akademien und wissenschaftli¬ 

chen Forschungsinstituten sowie künstlerische Lehrkräf¬ 

te an Kunsthochschulen, Musikhochschulen und Fach¬ 

hochschulen für Musik, 

h) Angestellte, die eine über die höchste Vergütungsgruppe 

dieses Tarifvertages hinausgehende Vergütung erhalten, 

i) leitende Ärzte (Chefärzte), Kurdirektoren, Werksdirek¬ 

toren und sonstige vergleichbare leitende Angestellte, 

wenn ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich beson¬ 

ders vereinbart sind oder werden, 

k) Angestellte der Essener Verkehrs-AG (EVAG), 

l) Angestellte in Erwerbszwecken dienenden Landwirt¬ 

schafts-, Weinbau- und Obstbaubetrieben einschließlich 

ihrer Nebenbetriebe; Angestellte in anderen Landwirt¬ 

schafts-, Weinbau- und Obstbaubetrieben einschließlich 

ihrer Nebenbetriebe, wenn ein Teil der Vergütung aus 

Sachbezügen besteht (Deputat), 

m) Angestellte auf Fischereischutzbooten und Fischereifor¬ 

schungsschiffen einschließlich der Ärzte und Heilgehil¬ 

fen, jedoch ohne die auf diesen Fahrzeugen eingesetzten 

Angestellten des Deutschen Wetterdienstes, 

n) (gestrichen), 

o) Arbeitnehmer mit einfacheren oder mechanischen Tätig¬ 

keiten in Nahverkehrsbetrieben, denen eine der Renten¬ 

versicherung der Angestellten unterliegende Tätigkeit 
übertragen ist, wenn sie für die von ihnen bisher aus¬ 
geübte, der Rentenversicherung der Arbeiter unterlie¬ 
gende Tätigkeit nicht mehr voll leistungsfähig sind, 

p) Hausschwangere und Ammen, 

q) Angestellte, deren arbeitsvertraglich vereinbarte durch¬ 
schnittliche regelmäßige Arbeitszeit weniger als die 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechen- ^ 
den vollbeschäftigten Angestellten beträgt, 

r) nicht vollbeschäftigte in öffentlichen Schlachthöfen und 
in Einfuhruntersuchungsstellen tätige Fleischbeschau¬ 
tierärzte, Fleischbeschauer und Trichinenschauer sowie 
sowie gegen Stückvergütung außerhalb öffentlicher 
Schlachthöfe tätige Fleischbeschautierärzte, Fleischbe¬ 
schauer und Trichinenschauer, 

s) Angestellte bei Sparkassen im Saarland, 

t) (gestrichen), 

u) Angestellte bei der Vorortbahn Wilhelmshaven, 

v) Angestellte bei der Bundesdrucherei, 

w) (gestrichen), 

x) Seelsorger im Bundesgrenzschutz. 

Protokollnotiz zu Buchst, c): 

Ob der Angestellte überwiegend eine künstlerische Tä¬ 
tigkeit auszuüben hat, ist im Arbeitsvertrag zu verein¬ 
baren. 

Protokollnotiz zu Buchst, e): 

Dauerangestellte sind nur solche Angestellte, deren ge¬ 
samtes Arbeitsrecht in Anlehnung an die beamtenrechtli¬ 
chen Bestimmungen festgelegt ist. 

Protokollnotiz zu Buchst, h): 

Eine über die höchste Vergütungsgruppe hinausgehen¬ 
de Vergütung ist eine monatliche Vergütung, die höher ist 
als die monatliche Vergütung, die dem Angestellten beim 
Wirksamwerden des Arbeitsvertrages nach § 26 in der 
Vergütungsgruppe I zustehen würde. 

Protokollnotiz zu Buchst, q): 

Unter Angestellte nach Buchstabe q) fallen die nicht stän¬ 
dig und nicht vollbeschäftigten Ärzte, Pfarrer und Orga¬ 
nisten im Justizvollzugsdienst sowie die nicht ständig und 
nicht vollbeschäftigten weiblichen Angestellten im Justiz¬ 
vollzugsdienst für Frauen auch dann, wenn ihre Arbeits¬ 
zeit vorübergehend die Hälfte oder mehr als die Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechenden vollbe¬ 
schäftigten Angestellten beträgt. 

Abschnitt II 

Arbeitsvertrag 

§ 4 
Schriftform, Nebenabreden 

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen; 
dem Angestellten ist eine Ausfertigung auszuhändigen. 



(2) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schrift¬ 

lich vereinbart werden. 

§ 5 
Probezeit 

Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als 

Probezeit, es sei denn, daß im Arbeitsvertrag auf eine Pro¬ 

bezeit verzichtet oder eine kürzere Probezeit vereinbart 

# worden ist oder der Angestellte im unmittelbaren Anschluß 

an ein erfolgreich abgeschlossenes Ausbildungsverhältnis 

nach dem Manteltarifvertrag für Auszubildende bei dersel¬ 

ben Dienststelle oder bei demselben Betrieb eingestellt 

wird. 

Abschnitt III 

Allgemeine Arbeitsbedingungen 

§ 6 
Gelöbnis 

Der Angestellte hat dem Arbeitgeber die gewissenhafte 

Diensterfüllung und die Wahrung der Gesetze zu geloben. 

Das Gelöbnis wird durch Nachsprechen der folgenden 

Worte abgelegt und durch Handschlag bekräftigt: 

„Ich gelobe: Ich werde meine Dienstobliegenheiten ge¬ 

wissenhaft erfüllen und das Grundgsetz für die Bundes¬ 

republik Deutschland sowie die Gesetze wahren.“ 

über das Gelöbnis ist eine von dem Angestellten mitzu¬ 

unterzeichnende Niederschrift zu fertigen. 

§ 7 
Ärztliche Untersuchung 

(1) Der Angestellte hat auf Verlangen des Arbeitgebers 

vor seiner Einstellung seine körperliche Eignung (Gesund¬ 

heitszustand und Arbeitsfähigkeit) durch das Zeugnis eines 

vom Arbeitgeber bestimmten Arztes nachzuweisen. 

(2) Der Arbeitgeber kann bei gegebener Veranlassung 

durch einen Vertrauensarzt oder das Gesundheitsamt fest¬ 

stellen lassen, ob der Angestellte dienstfähig oder frei von 

ansteckenden oder ekelerregenden Krankheiten ist. Von 

der Befugnis darf nicht willkürlich Gebrauch gemacht wer¬ 

den. • 

(3) Angestellte, die besonderen Ansteckungsgefahren 

ausgesetzt oder in gesundheitsgefährdenden Betrieben be¬ 

schäftigt oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt 

sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich zu un¬ 

tersuchen. 

(4) Die Kosten der Untersuchungen trägt der Arbeitge¬ 

ber. 

§ 8 
Allgemeine Pflichten 

(1) Der Angestellte hat sich so zu verhalten, wie es von 

Angehörigen des öffentlichen Dienstes erwartet wird. Er 

muß sich durch sein gesamtes Verhalten zur freiheitlich 

demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgeset¬ 

zes bekennen. 

(2) Der Angestellte ist verpflichtet, den dienstlichen 

Anordnungen nachzukommen. Beim Vollzug einer dienst¬ 

lichen Anordnung trifft die Verantwortung denjenigen, der 

die Anordnung gegeben hat. Der Angestellte hat Anord¬ 

nungen, deren Ausführung — ihm erkennbar — den Straf¬ 

gesetzen zuwiderlaufen würde, nicht zu befolgen. 

§ 9 
Schweigepflicht 

(1) Der Angestellte hat über Angelegenheiten der Ver¬ 

waltung oder des Betriebes, deren Geheimhaltung durch 

gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder auf Weisung des 

Arbeitgebers angeordnet ist, Verschwiegenheit zu bewah¬ 

ren. 

(2) Ohne Genehmigung des Arbeitgebers darf der An¬ 

gestellte von dienstlichen Schriftstücken, Eormeln, Zeich¬ 

nungen, bildlichen Darstellungen, chemischen Stoffen oder 

Werkstoffen, Herstellungsverfahren, Maschinenteilen oder 

anderen geformten Körpern zu außerdienstlichen Zwecken 

weder sich noch einem anderen Kenntnis, Abschriften, Ab¬ 
oder Nachbildungen, Proben oder Probestücke verschaffen. 

Diesem Verbot unterliegen die Angestellten bezüglich der 

sie persönlich betreffenden Vorgänge nicht, es sei denn, 

daß deren Geheimhaltung durch Gesetz oder dienstliche 

Anordnung vorgesdirieben ist. 

(3) Der Angestellte hat auf Verlangen des Arbeitgebers 

dienstliche Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche Darstellun¬ 

gen usw. sowie Aufzeichnungen über Vorgänge der Ver¬ 

waltung oder des Betriebes herauszugeben. 

(4) Der Angestellte hat auch nach Beendigung des Ar¬ 

beitsverhältnisses über Angelegenheiten, die der Schweige¬ 

pflicht unterliegen, Verschwiegenheit zu bewahren. 

s 10 
Belohnungen und Gesdienke 

(1) Der Angestellte darf Belohnungen oder Geschenke 

in bezug auf seine dienstliche Tätigkeit nur mit Zustim¬ 

mung des Arbeitgebers annehmen. 

(2) Werden dem Angestellten Belohnungen oder Ge¬ 

schenke in bezug auf seine dienstliche Tätigkeit angeboten, 

so hat er dies dem Arbeitgeber unverzüglich und unaufge¬ 

fordert mitzuteilen. 

§ 11 
Nebentätigkeit 

Für die Nebentätigkeit des Angestellten finden die für 

die Beamten des Arbeitgebers jeweils geltenden Bestim¬ 

mungen sinngemäß Anwendung. Für die Anwendung der 

für die Beamten des Arbeitgebers jeweils geltenden Be¬ 

stimmungen sind vergleichbar 

die Angestellten den Beamten 

der Vergütungsgruppe der Besoldungsgruppe 

X A 1 

IX, IX b. Kr. I A 2 

IX a. Kr. II A 3 
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die Angestellten 

der Vergütungsgruppe 

VIII 

VII, Kr. III 

VIb, Via, Kr. IV, Kr. V 
Vc, Kr. VI 

Vb, Va, Kr. VII, Kr. VIII 
IV b. Kr. IX 

IV a. Kr. X, Kr. XI 

III, Kr. XII 

II b, II a, II 
Ib 

la 

I 

den Beamten 

der Besoldungsgruppe 

A 5 

A 6 

A 7 

A 8 

A 9 

A 10 

A 11 

A 12 

A 13 

A 14 

A 15 

A 16. 

§ 12 
Versetzung und Abordnung 

(1) Der Angestellte kann aus dienstlidien oder betrieb¬ 

lichen Gründen versetzt oder abgeordnet werden. Soll der 
Angestellte an eine Dienststelle außerhalb des bisherigen 

Dienstortes versetzt oder voraussichtlich länger als drei 

Monate abgeordnet werden, so ist er vorher zu hören. 

(2) Bei Bund und Ländern ist eine Versetzung nur in¬ 

nerhalb des Geschäftsbereiches der obersten Dienstbehörde 

zulässig. Mit seiner Zustimmung kann der Angestellte auch 

in den Geschäftsbereich einer anderen obersten Dienstbe¬ 

hörde des Arbeitgebers versetzt werden. 

(3) Während der Probezeit darf der Angestellte ohne 

seine Zustimmung weder versetzt noch abgeordnet wer¬ 
den. 

§ 13 
Personalakten 

(1) Der Angestellte hat ein Recht auf Einsicht in seine 

vollständigen Personalakten. Er kann das Recht auf Ein¬ 

sicht auch durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten 

ausüben. Die Vollmacht ist zu den Personalakten zu neh¬ 

men. Der Arbeitgeber kann einen Bevollmächtigten zu¬ 

rückweisen, wenn es aus dienstlichen oder betrieblichen 
Gründen geboten ist. 

(2) Der Angestellte muß über Beschwerden und Be¬ 

hauptungen tatsächlicher Art, die für ihn ungünstig sind 

oder ihm nachteilig werden können, vor Aufnahme in die 

Personalakten gehört werden. Seine Äußerung ist zu den 
Personalakten zu nehmen. 

Protokollnotiz zu Absatz 1: 

Das Recht auf Akteneinsicht schließt das Recht ein, Ab¬ 

schriften aus den Personalakten zu fertigen. 

§ 14 
Haftung 

Für die Schadenshaftung des Angestellten finden die für 

die Beamten des Arbeitgebers jeweils geltenden Vorschrif¬ 

ten entsprechende Anwendung. 

Abschnitt IV 

Arbeitszeit 

§ 15 
Regelmäßige Arbeitszeit 

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich 

der Pausen durchschnittlich 40 Stunden wöchentlich. Für 

die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wö¬ 

chentlichen Arbeitszeit ist in der Regel ein Zeitraum von ^ 

acht Wochen zugrunde zu legen. 

(2) Die regelmäßige Arbeitszeit kann verlängert werden 

bis zu zehn Stunden täglich (durchschnittlich 50 Stunden 

wöchentlich), wenn in sie regelmäßig eine Arbeitsbereit¬ 

schaft von durchschnittlich mindestens zwei Stunden täg¬ 

lich fällt, 

bis zu elf Stunden täglich (durchschnittlich 55 Stunden 

wöchentlich), wenn in sie regelmäßig eine Arbeitsbereit¬ 

schaft von durchschnittlich mindestens drei Stunden täglich 

fällt, 

bis zu zwölf Stunden täglich (durchschnittlich 60 Stunden 

wöchentlich), wenn der Angestellte lediglich an der Ar¬ 

beitsstelle anwesend sein muß, um im Bedarfsfall vorkom¬ 

mende Arbeiten zu verrichten. 

(3) Die regelmäßige Arbeitszeit kann bis zu zehn Stun¬ 

den täglich (durchschnittlich 50 Stunden wöchentlich) ver¬ 

längert werden, wenn Vor- und Abschlußarbeiten erfor¬ 

derlich sind. 

(4) In Verwaltungen und Betrieben, die in bestimmten 

Zeiten des Jahres regelmäßig zu saisonbedingt erheblich 

verstärkter Tätigkeit genötigt sind, kann für diese Zeiten 

die regelmäßige Arbeitszeit bis zu 60 Stunden wöchentlich, 

jedoch nicht über zehn Stunden täglich, verlängert wer¬ 

den, sofern die regelmäßige Arbeitszeit in den übrigen Zei¬ 

ten des Jahres entsprechend verkürzt wird (Jahreszeiten¬ 
ausgleich). 

(5) Die Einführung von Kurzarbeit ist nach Maßgabe 

der Anlage 5 zulässig. 

(6) In Verwaltungen und Betrieben, deren Aufgaben 

Sonntags- und Feiertagsarbeit erfordern, muß an Sonn¬ 

tagen und Wochenfeiertagen dienstplanmäßig bzw. be¬ 

triebsüblich gearbeitet werden. 

Es sollen jedoch im Monat zwei Sonntage arbeitsfrei 

sein, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse 

es zulassen. Die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Ar¬ 

beitszeit an einem Sonntag ist durch eine entsprechende zu¬ 

sammenhängende Freizeit an einem Werktag oder aus¬ 

nahmsweise an einem Wochenfeiertag der laufenden oder 

der folgenden Woche auszugleichen. Erfolgt der Ausgleich 

an einem Wochenfeiertag, wird für jede auszugleichende 

Arbeitsstunde die Stundenvergütung (§ 35 Abs. 3 Unter- 

abs. 1) gezahlt. 

Die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit 

an einem Wochenfeiertag soll auf Antrag des Angestellten 
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durch eine entsprechende zusammenhängende Freizeit an ei¬ 

nem Werktag der laufenden oder der folgenden Woche 

unter Fortzahlung der Vergütung (§ 26) und der in Mo¬ 

natsbeträgen festgelegten Zulagen ausgeglichen werden, 

wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es 

zulassen. 

(7) Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeits- 

stelle, bei wechselnden Arbeitsstellen an der jeweils vor¬ 

geschriebenen Arbeitsstelle oder am Sammelplatz. 

(8) Woche ist der Zeitraum von Sonntag 6 Uhr bis zum 

folgenden Sonntag 6 Uhr. Bei Wechselsdiichtarbeit beginnt 

die Woche mit Beginn der dienstplanmäßigen bzw. be¬ 

triebsüblichen Frühsdiicht am Sonntag und endet mit Be¬ 

ginn der dienstplanmäßigen bzw. betriebsüblichen Früh¬ 

schicht des folgenden Sonntags. 

Dienstplanmäßige Arbeit ist die Arbeit, die innerhalb 

der regelmäßigen Arbeitszeit an den nach dem Dienstplan 

festgelegten Kalendertagen regelmäßig zu leisten ist. 

Arbeit an Sonntagen ist die Arbeit zwischen Sonntag 

6 Uhr und Montag 6 Uhr; entsprechendes gilt für Arbeit 

an Feiertagen, Vorfesttagen (§16 Abs. 2) und Samstagen. 

Bei Wechselschichtarbeit ist der Beginn der dienstplanmä¬ 

ßigen bzw. betriebsüblichen Frühsdiicht maßgebend. 

Wochenfeiertage sind die Werktage, die gesetzlich oder 

aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch behördliche An¬ 

ordnung zu gesetzlichen Feiertagen erklärt sind und für 

die Arbeitsruhe angeordnet ist. 

Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr, 

bei Wechselschichtarbeit die Arbeit in der dienstplanmäßi¬ 

gen bzw. betriebsüblichen Nachtschicht. 

Protokollnotiz zu Absatz 5: 

Bis zur Vereinbarung der Anlage 5 verbleibt es für die 

Einführung von Kurzarbeit bei den gesetzlichen Vorschrif¬ 

ten. 

Protokollnotiz zu Absatz 7: 

Der Begriff der Arbeitsstelle ist weiter als der Begriff 
des Arbeitsplatzes. Er umfaßt z. B. die Dienststelle 

oder den Betrieb, während unter dem Arbeitsplatz der 

Platz zu verstehen ist, an dem der Angestellte tatsächlich 

arbeitet. 

5 16 
Arbeitszeit an Samstagen und Vorfesttagen 

(1) Soweit die dienstlichen oder betrieblichen Verhält¬ 

nisse es zulassen, soll an Samstagen nicht gearbeitet wer¬ 

den. 

(2) An dem Tage vor Neujahr, vor Ostersonntag, vor 

Pfingstsonntag oder vor dem ersten Weihnachtsfeiertag 

wird, soweit die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnis¬ 

se es zulassen, ab 12 Uhr Arbeitsbefreiung unter Fortzah¬ 

lung der Vergütung (§ 26) und der in Monatsbeträgen 
festgelegten Zulagen erteilt. Dem Angestellten, dem diese 

Arbeitsbefreiung aus dienstlichen oder betrieblichen Grün¬ 

den nicht erteilt werden kann, wird an einem anderen Tage 

entsprechende Freizeit unter Fortzahlung der Vergütung 

(§ 26) und der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen er¬ 

teilt. Kann auch diese Freizeit nicht erteilt werden, wird 

für die Arbeitszeit, die zwischen 12 Uhr und 6 Uhr des 

darauffolgenden Tages, bei Wechselshihtarbeit zwischen 

12 Uhr und dem Beginn der dienstplanmäßigen bzw. be¬ 

triebsüblichen Frühschiht des darauffolgenden Tages liegt, 

der Zeitzuschlag nach § 35 Abs. 1 Satz 2 Buhst, d gezahlt. 

§ 16a 

Nihtdienstplanmäßige Arbeit 

(1) Werden unmittelbar vor Beginn der dienstplanmä¬ 

ßigen bzw. betriebsüblichen täglihen Arbeitszeit oder in 

unmittelbarem Anshluß daran mindestens zwei Arbeits¬ 

stunden geleistet, ist eine viertelstündige, werden mehr als 

drei Arbeitsstunden geleistet, ist eine insgesamt halbstün¬ 

dige Pause zu gewähren, die als Arbeitszeit anzurehnen 

ist. 

(2) Wird Nacht-, Sonntags- oder Feiertagsarbeit gelei¬ 

stet, die der dienstplanmäßigen bzw. betriebsüblihen täg¬ 

lihen Arbeitszeit nicht unmittelbar vorangeht oder folgt, 

werden für die Vergütungsberehnung mindestens drei Ar¬ 

beitsstunden angesetzt. Bei mehreren Inanspruchnahmen 

bis zum nächsten dienstplanmäßigen bzw. betriebsüblihen 

Arbeitsbeginn wird die Stundengarantie nach Satz 1 nur 

einmal, und zwar für die kürzeste Inanspruhnahme an¬ 

gesetzt. 

Voraussetzung für die Anwendung des Unterabsatzes 1 
ist bei Angestellten, die innerhalb der Verwaltung oder des 

Betriebes wohnen, daß die Arbeitsleistung außerhalb der 

Verwaltung oder des Betriebes erbraht wird. 

Unterabsatz 1 gilt niht für gelegentlihe unwesentliche 

Arbeitsleistungen, die die Freizeit des Angestellten nur er- 

heblih (etwa 15 Minuten) in Anspruh nehmen, oder für 

Arbeitsleistungen während der Rufbereitshaff. 

§ 17 

Überstunden 

(1) Überstunden sind die auf Anordnung geleisteten 

Arbeitsstunden, die über die im Rahmen der regelmäßigen 

Arbeitszeit (§15 Abs. 1 bis 4 und die entsprehenden Son¬ 

derregelungen hierzu) für die Wohe dienstplanmäßig 

bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hinaus¬ 

gehen. 

Überstunden sind auf dringende Fälle zu beshränken 

und möglihst gleihmäßig auf die Angestellten zu vertei¬ 

len. Soweit ihre Notwendigkeit voraussehbar ist, sind sie 

spätestens am Vortage anzusagen. 

Die im Rahmen des § 15 Abs. 3 für die Wohe dienst¬ 

planmäßig bzw. betriebsüblih festgesetzten Arbeitsstun¬ 

den, die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit 
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des § 15 Abs. 1 festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen, 

gelten für die Vergütungsberedinung als Überstunden. 

(2) Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen 

Inanspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort als Ar¬ 

beitszeit. Es wird jedoch für jeden Tag einschließlich der 

Reisetage mindestens die dienstplanmäßige bzw. betriebs¬ 

übliche Arbeitszeit berücksichtigt. 

Muß bei eintägigen Dienstreisen von Angestellten, die 

in der Regel an mindestens zehn Tagen im Monat außer¬ 

halb ihres ständigen Dienstortes arbeiten, am auswärtigen 

Geschäftsort mindestens die dienstplanmäßige bzw. be¬ 

triebsübliche Arbeitszeit abgeleistet werden und müssen 

für die Hin- und Rückreise zum und vom Gesdiäftsort ein¬ 

schließlich der erforderlichen Wartezeiten mehr als zwei 

Stunden aufgewendet werden, wird der Arbeitszeit eine 

Stunde hinzugerechnet. 

(3) Bei der Überstundenberechnung sind für jeden im 

Berechnungszeitraum liegenden ürlaubstag, Krankheits¬ 

tag sowie für jeden sonstigen Tag einschließlich eines Wo¬ 

chenfeiertages, an dem der Angestellte von der Arbeit frei¬ 

gestellt war, die Stunden mitzuzählen, die der Angestellte 

ohne diese Ausfallgründe innerhalb der regelmäßigen Ar¬ 

beitszeit dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich geleistet hät¬ 

te. Vor- oder nachgeleistete Arbeitsstunden bleiben unbe¬ 

rücksichtigt. 

(4) Gelegentliche Überstunden können für insgesamt 

sechs Arbeitstage innerhalb eines Kalendermonats auch 

vom unmittelbaren Vorgesetzten angeordnet werden. An¬ 

dere Überstunden sind vorher schriftlich anzuordnen. 

(5) Überstunden sind grundsätzlich bis zum Ende des 

nächsten Kalendermonats durch entsprechende Arbeitsbe¬ 

freiung auszugleichen. Für die Zeit, in der Überstunden 

ausgeglichen werden, werden die Vergütung (§ 26) und die 

in Monatsbeiträgen festgelegten Zulagen fortgezahlt. Im 

übrigen wird für die ausgeglichenen Überstunden nach Ab¬ 

lauf des Ausgleichszeitraumes lediglich der Zeitzuschlag 

für Überstunden (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Buchst, a) gezahlt. Für 

jede nicht ausgeglichene Überstunde wird die Überstun¬ 

denvergütung (§ 35 Abs. 3 ünterabs. 2) gezahlt. 

(6) Angestellte der Vergütungsgruppen Ib bis II b bei 

obersten Bundesbehörden und obersten Landesbehörden 

mit Ausnahme des Landes Berlin, der Freien Hansestadt 

Bremen sowie der Freien und Hansestadt Hamburg erhal¬ 

ten nur dann Überstundenvergütung, wenn die Leistung 

der Überstunden für sämtliche Bedienstete ihrer Dienst¬ 

stelle, gegebenenfalls ihrer Verwaltungseinheit, angeordnet 

ist. Andere über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus gelei¬ 

stete Arbeit dieser Angestellten ist durch die Vergütung 

(§ 26) abgegolten. 

(7) Für die Angestellten der Vergütungsgruppen I und 

I a bei obersten Bundesbehörden und obersten Landesbe¬ 

hörden mit Ausnahme des Landes Berlin, der Freien Han¬ 

sestadt Bremen sowie der Freien und Hansestadt Hamburg 

sind Überstunden durch die Vergütung (jj 26) abgegolten. 

Protokollnotizen zu den Absätzen 6 und 7: 

Die Ausnahme für die Angestellten des Landes Berlin 

gilt nicht für die Angestellten beim Senator für Bundes¬ 

angelegenheiten, Dienststelle Bonn, beim Senator für Fi¬ 

nanzen, Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister, 

und beim Senator für Wissenschaft und Kunst, Sekretariat # 

der Ständigen Konferenz der Kultusminister. 

$ 18 
Arbeitsversäumnis 

(1) Die Arbeitszeit ist pünktlich einzuhalten. Persönli¬ 

che Angelegenheiten hat der Angestellte unbeschadet des 

§ 52 grundsätzlich außerhalb der Arbeitszeit zu erledigen. 

(2) Der Angestellte darf nur mit vorheriger Zustim¬ 

mung des Arbeitgebers der Arbeit fernbleiben. Kann die 

Zustimmung den ümständen nach nicht vorher eingeholt 

werden, ist sie unverzüglich zu beantragen. Bei nicht ge¬ 

nehmigtem Fernbleiben besteht kein Anspruch auf Bezüge. 

(3) Der Angestellte ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die 

Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer un¬ 

verzüglich anzuzeigen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit län¬ 

ger als drei Kalendertage, hat der Angestellte eine ärztli¬ 

che Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und deren 

voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauf folgenden 

allgemeinen Arbeitstag der Dienststelle oder des Betriebes 

vorzulegen; er trägt die Kosten der Bescheinigung. In be¬ 

sonderen Einzelfällen ist der Arbeitgeber berechtigt, die 

Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen. 

Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheini¬ 

gung angegeben, ist der Angestellte verpflichtet, unverzüg¬ 

lich eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Eine Be¬ 

scheinigung des Trägers der gesetzlichen Krankenversiche¬ 

rung ersetzt die ärztliche Bescheinigung. 

Abschnitt V 

Beschäftigungszeit, Dienstzeit 

§ 19 
Beschäftigungszeit 

(1) Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitge¬ 

ber nach Vollendung des achtzehnten Lebensjahres in ei¬ 

nem Arbeitsverhältnis zurückgelegte Zeit, auch wenn sie 

unterbrochen ist. Zeiten einer Tätigkeit mit weniger als der 

Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechenden 

vollbeschäftigten Angestellten werden nicht berücksichtigt. 

Ist der Angestellte aus seinem Verschulden oder auf eige¬ 

nen Wunsch aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden, so 

gilt die vor dem Ausscheiden liegende Zeit nicht als Be¬ 

schäftigungszeit, es sei denn, daß er das Arbeitsverhältnis 

wegen eines mit Sicherheit erwarteten Personalabbaues 

oder wegen ünfähigkeit zur Fortsetzung der Arbeit infol¬ 

ge einer Körperbeschädigung oder einer in Ausübung oder 



infolge seiner Arbeit erlittenen Gesundheitsschädigung auf¬ 

gelöst hat oder die Nichtanrechnung der Beschäftigungs¬ 

zeit aus sonstigen Gründen eine unbillige Härte darstellen 

würde. 

Ist infolge der Kriegsereignisse oder der staatsrechtlichen 

Umwälzung der frühere Arbeitgeber fortgefallen, so gel¬ 

ten als Beschäftigungszeit bei demselben Arbeitgeber 

a) für Angestellte des Bundes 

Beschäftigungszeiten bei Dienststellen des Reidies, ei¬ 

nes Landes oder einer sonstigen Körperschaft des öffent¬ 

lichen Rechts, deren Aufgaben der Bund ganz oder über¬ 

wiegend übernommen hat, 

b) für Angestellte der Länder 

Beschäftigungszeiten bei Dienststellen des Reiches, eines 

Landes oder einer sonstigen Körperschaft des öffent¬ 

lichen Rechts, die im Gebiet des betreffenden Landes 

lagen und deren Aufgaben das Land ganz oder über¬ 

wiegend übernommen hat, 

c) für Angestellte der Gemeinden 

Beschäftigungszeiten bei einer Dienststelle des Reiches 

oder eines Landes, deren Aufgaben die Gemeinde ganz 

oder überwiegend übernommen hat. 

Übernimmt ein Arbeitgeber eine Dienststelle oder ge¬ 

schlossene Teile einer solchen von einem Arbeitgeber, der 

von diesem Tarifvertrag erfaßt wird oder diesen oder ei¬ 

nen Tarifvertrag wesentlich gleichen Inhalts anwendet, so 

werden die bei der Dienststelle bis zur Übernahme zurück¬ 

gelegten Zeiten nach Maßgabe der vorstehenden Sätze als 

Beschäftigungszeit angerechnet. Das gleiche gilt, wenn der 

Arbeitgeber bereits vor dem Abschluß dieses Tarifvertra¬ 

ges gewechselt hat. Die Sätze 5 und 6 finden im Bereich 

des Bundes sinngemäß Anwendung bei Übernahme von 

Einrichtungen der Stationierungsstreitkräfte oder von ge¬ 

schlossenen Teilen solcher Einrichtungen für die Zeit nach 

dem 5. Mai 1955. 

(2) Ist ein früheres Arbeitsverhältnis im Sinne des Ab¬ 

satzes 1 durch Einberufung zum aktiven Wehrdienst oder 

Reichsarbeitsdienst oder durch eine sonstige Dienstver¬ 

pflichtung vor dem 8. Mai 1945 beendet worden, so wird 

auch die Zeit der Arbeitsunterbrechung als Beschäftigungs¬ 

zeit angerechnet, wenn der Angestellte sich nach Fortfall 

des Hinderungsgrundes unverzüglich bei demselben Ar¬ 

beitgeber zur Wiederaufnahme der Arbeit gemeldet hat. 

Das gleiche gilt für Angestellte, die als politisch, rassisch 

oder religiös Verfolgte im Sinne des § 1 des Gesetzes zur 

Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen 

Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes vor dem 

8. Mai 1945 entlassen oder inhaftiert worden sind. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß für ehemali¬ 

ge Beamte, jedoch nicht für Ehrenbeamte und für Beamte, 

die nur nebenbei beschäftigt wurden. 

(4) Andere als die vorgenannten Zeiten dürfen bei Bund 

und Ländern nur durch Entscheidung der obersten Dienst¬ 

behörde im Einvernehmen mit der für das Personalwesen 

(Tarifrecht) zuständigen obersten Dienstbehörde als Be¬ 

schäftigungszeiten angerechnet werden. Bei den Mitglie¬ 

dern im Bereich der Vereinigung der kommunalen Ar¬ 

beitgeberverbände soll die Anrechnung anderer als der 

vorgenannten Zeiten als Beschäftigungszeiten bei einem 

Wechsel zwischen der Gemeinde und ihrem in privater 

Rechtsform geführten Betrieb erfolgen. 

§ 20 
Dienstzeit 

(1) Die Dienstzeit umfaßt die Beschäftigungszeit (§ 19) 

und die nach den Absätzen 2 bis 6 angerechneten Zeiten 

einer früheren Beschäftigung, soweit diese nicht schon bei 

der Berechnung der Beschäftigungszeit berücksichtigt sind. 

(2) Anzurechnen sind die Zeiten einer nach Vollendung 

des achtzehnten Lebensjahres beruflich im Beamten-, An¬ 

gestellten- oder Arbeiterverhältnis verbrachten Tätigkeit 

a) beim Bund, bei den Ländern, bei den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden im Bereich der Bundesrepublik 

und sonstigen Mitgliedern der Arbeitgeberverbände, die 

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 

angehören, 

b) bei kommunalen Spitzenverbänden, 

c) bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf¬ 

fentlichen Rechts, die diesen oder einen Tarifvertrag 

wesentlich gleichen Inhalts anwenden, 

d) bei zonalen und mehrzonalen Behörden innerhalb des 

Bereichs der Bundesrepublik und bei der Verwaltung 

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, 

e) beim Reich, bei den damaligen Ländern und bei den im 

Reichsgebiet befindlichen Gemeinden und Gemeinde¬ 

verbänden bis zum 8. Mai 1945, 

f) bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf¬ 

fentlichen Rechts im Bereich der Bundesrepublik, die 

unter den Geltungsbereich der TO.A gefallen sind oder 

die TO.A kraff Gesetzes oder Dienstordnung ange¬ 
wendet haben, jedoch nur Zeiten bis zum Inkrafttreten 

dieses Tarifvertrages, 

g) bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf¬ 

fentlichen Rechts im Reichsgebiet, die unter den Gel¬ 

tungsbereich der TO.A gefallen sind oder die TO.A 
kraft Gesetzes oder Dienstordnung angewendet haben, 

jedoch nur Zeiten bis zum 8. Mai 1945. 

Volksdeutschen, Vertriebenen und Umsiedlern sind Zeiten 

gleichartiger Tätigkeit im Dienste eines öffentlich-rechtli¬ 

chen Dienstherrn im Herkunftsland in sinngemäßer An¬ 

wendung des Satzes 1 anzurechnen. 

(3) Die in Absatz 2 aufgeführten Zeiten werden nicht 

angerechnet, wenn der Angestellte das Arbeitsverhältnis 

gekündigt oder vorzeitig aufgelöst hat, oder wenn es aus 

einem von ihm verschuldeten Grunde beendet worden ist. 

Dies gilt nicht, wenn der Angestellte im Anschluß an das 
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bisherige Arbeitsverhältnis zu einer anderen Dienststelle 

desselben Arbeitgebers oder zu einem anderen Arbeitgeber 

des öffentlichen Dienstes im Sinne des Absatzes 2 überge¬ 

treten ist oder wenn er das Arbeitsverhältnis wegen eines 

mit Sidierheit erwarteten Personalabbaues oder wegen Un¬ 

fähigkeit zur Fortsetzung der Arbeit infolge einer Körper¬ 

beschädigung oder einer in Ausübung oder infolge seiner 

Arbeit erlittenen Gesundheitsschädigung aufgelöst hat oder 

die Nichtanrechnung eine unbillige Härte darstellen wür¬ 

de. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß für ehemalige 

Beamte. 

(4) Die bei einem nicht in Absatz 2 Budist. a) und c) 

genannten Arbeitgeber außerhalb der Bundesrepublik nach 

dem 8. Mai 1945 und nach Vollendung des achtzehnten 

Lebensjahres im deutschen öffentlichen Dienst zurücJcgeleg- 

ten Zeiten im Beamten-, Angestellten- und Arbeiterver¬ 

hältnis können angerechnet werden. 

(5) Die Zeit anderer beruflicher Tätigkeiten nach Voll¬ 

endung des achtzehnten Lebensjahres kann ganz oder teil¬ 

weise angerechnet werden, wenn die Tätigkeit Vorausset¬ 

zung für die Einstellung war. 

(6) Anzurechnen sind ferner: 

a) die Zeiten erfüllter Dienstpflicht in der Bundeswehr 

oder in der früheren deutschen Wehrmacht und im 

Reichsarbeitsdienst (aktive Dienstpflicht und Übungen), 

Zeiten des zivilen Ersatzdienstes nach dem Gesetz über 

den zivilen Ersatzdienst und Zeiten des Zivildienstes 

nach dem Zivildienstgesetz sowie Zeiten einer Tätigkeit 

als Entwicklungshelfer, soweit diese vom Wehr- oder 

Zivildienst befreit, 

b) die Zeiten des Kriegsdienstes im Verbände der früheren 

deutschen Wehrmacht, 

c) die im Soldatenverhältnis der Bundeswehr oder in der 

früheren deutschen Wehrmacht (einschließlich Reichs¬ 

wehr) zurückgelegten Zeiten und Dienstzeiten im Reichs¬ 

arbeitsdienst, soweit sie nicht nach Buchstabe a oder b 

anzurechnen sind; Absatz 3 Satz 1 und 2 ist sinngemäß 

anzuwenden, 

d) die Zeiten einer Kriegsgefangenschafl: als deutscher 

Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger, 

e) die Zeiten einer auf dem Kriegszustand beruhenden Zi¬ 

vilinternierung oder Gefangenschaft als deutscher 

Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger 

nach Vollendung des sechszehnten Lebensjahres, 

f) im Bereich des Bundes die Zeiten nach dem 5. Mai 1955, 

die nach Vollendung des 18. Lebensjahres ununterbro¬ 
chen im Dienst der Stationierungsstreitkräfte abgeleistet 

worden sind, wenn sich der Angestellte unverzüglich 

nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit den Sta¬ 

tionierungsstreitkräften um Einstellung beim Bund be¬ 

worben hat und innerhalb eines Zeitraums von sechs 

Monaten nach Beendigung dieses Arbeitsverhältnisses 

eingestellt wird; Absatz 3 Satz 1 und 2 ist sinngemäß 

anzuwenden. 

Protokollnotiz zu Absatz 2 Buchist. a) und c): 

Maßgebend für die Mitgliedschaft: bei der Vereinigung der 

kommunalen Arbeitgeberverbände bzw. die Anwendung 

eines Tarifvertrages wesentlich gleichen Inhalts ist der 

Einstellungstag des Angestellten. 

Protokollnotiz zu Absatz 6 Buchst, b) und d): # 

Zu den Zeiten des Kriegsdienstes oder einer Kriegsge¬ 

fangenschaft rechnen auch Zeiten einer stationären Laza¬ 

rett- oder Krankenhausbehandlung, die sich an die Ent¬ 

lassung aus dem Kriegsdienst oder aus einer Kriegsgefan¬ 

genschaft unmittelbar angeschlossenen haben und die we¬ 

gen einer anerkannten Gesundheitsschädigung im Sinne 

des § 1 des Bundesversorgungsgesetzes erforderlich wa¬ 

ren. , 

S 21 

Ausschlußfrist 

Der Angestellte hat die anrechnungsfähigen Beschäfti- 

gungs- und Dienstzeiten innerhalb einer Ausschlußfrist 

von drei Monaten nach Aufforderung durch den Arbeit¬ 

geber nachzuweisen. Zeiten, für die der Nachweis nicht 

fristgemäß erbracht wird, werden nicht angerechnet. Kann 

der Nachweis aus einem vom Angestellten nicht zu vertre¬ 

tenden Grunde innerhalb der Ausschlußfrist nicht er¬ 

bracht werden, so ist die Frist auf einen vor Ablauf der 

Ausschlußfrist zu stellenden Antrag angemessen zu ver¬ 

längern. 

Abschnitt VI 

Eingruppierung 

$ 22 

Eingruppierung 

(1) Die Eingruppierung der Angestellten richtet sich 

nach den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsordnung 

(Anlagen 1 a und 1 b). Der Angestellte erhält Vergütung 

nach der Vergütungsgruppe, in der er eingruppiert ist. 

(2) Der Angestellte ist in der Vergütungsgruppe ein¬ 

gruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von 

ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit ent¬ 

spricht. 

Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tä¬ 

tigkeitsmerkmalen einer Vergütungsgruppe, wenn zeitlich 

mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für 

sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerk¬ 

mals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Vergütungs¬ 

gruppe erfüllen. Kann die Erfüllung einer Anforderung 

in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvor¬ 

gänge festgestellt werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), 

sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese 

Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen. 
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Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforde¬ 

rungen gestellt, gilt das in Unterabsatz 2 Satz 1 bestimmte 

Maß, ebenfalls bezogen auf die gesamte auszuübende Tä¬ 

tigkeit, für jede Anforderung. 

Ist in einem Tätigkeitsmerkmal ein von Unterabsatz 2 

oder 3 abweichendes zeitliches Maß bestimmt, gilt dieses. 

Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine 

0 Voraussetzung in der Person des Angestellten bestimmt, 

muß auch diese Anforderung erfüllt sein. 

(3) Die Vergütungsgruppe des Angestellten ist im Ar¬ 

beitsvertrag anzugeben. 

Protokollnotiz zu Absatz 2: 

1. Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einsdiließlich 

Zusammenhangsarbeiten), die bezogen auf den Aufgaben¬ 

kreis des Angestellten, zu einem bei natürlicher Betrach¬ 

tung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. B. unter¬ 

schriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, Erstellung 

eines EKG, Fertigung einer Bauzeichnung, Eintragung in 

das Grundbuch, Konstruktion einer Brücke oder eines Brük- 

kenteils, Bearbeitung eines Antrags auf Wohngeld, Festset¬ 

zung einer Leistung nach dem Bundessozialhilfegesetz). 

Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten 

und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich 

nicht aufgespalten werden. 

2. Eine Anforderung im Sinne des Unterabsatzes 2 ist auch 

das in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte Herausheben 

der Tätigkeit aus einer niedrigeren Vergütungsgruppe. 

§ 23 

Eingruppierung in besonderen Fällen 

Ist dem Angestellten eine andere, höherwertige Tätig¬ 

keit nicht übertragen worden, hat sich aber die ihm über¬ 

tragene Tätigkeit (§ 22 Abs. 2 Unterabs. 1) nicht nur vor¬ 

übergehend derart geändert, daß sie den Tätigkeitsmerk¬ 

malen einer höheren als seiner bisherigen Vergütungsgrup¬ 

pe entspricht (§ 22 Abs. 2 Unterabs. 2 bis 5), und hat der 

Angestellte die höherwertige Tätigkeit ununterbrochen 

sechs Monate lang ausgeübt, ist er mit Beginn des darauf¬ 

folgenden Monats in der höheren Vergütungsgruppe ein¬ 

gruppiert. Für die zurückliegenden sechs Monate gilt § 24 

Abs. 1 sinngemäß. 

Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit 

durch Urlaub Arbeitsbefreiung, Arbeitsunfähigkeit, Kur 

oder Heilverfahren oder Vorbereitung auf eine Fachprü¬ 

fung für die Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs 

Wochen unterbrochen worden, wird die Unterbrechungs¬ 

zeit in die Frist von sechs Monaten eingerechnet. Bei einer 

längeren Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung aus 

anderen Gründen beginnt die Frist nach der Beendigung 

der Unterbrechung von neuem. 

Wird dem Angestellten vor Ablauf der sechs Monate 

wieder eine Tätigkeit zugewiesen, die den Tätigkeitsmerk¬ 

malen seiner bisherigen Vergütungsgruppe entspricht, gilt 

5 24 Abs. 1 sinngemäß. 

§ 23 a 

Bewährungsaufstieg im Bereich des Bundes 

und im Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 

Der Angestellte, der ein in der Anlage 1 a mit den Hin¬ 

weiszeichen * gekennzeichnetes Tätigkeitsmerkmal erfüllt, 

ist nach Erfüllung der vorgeschriebenen Bewährungszeit 

höhergruppiert. Für die Erfüllung der Bewährungszeit gilt 

folgendes: 

1. Das Erfordernis der Bewährung ist erfüllt, wenn der 

Angestellte während der vorgeschriebenen Bewährungs¬ 

zeit sich den in der ihm übertragenen Tätigkeit auf¬ 

tretenden Anforderungen gewachsen gezeigt hat. Maß¬ 

gebend ist hierbei die Tätigkeit, die der Vergütungs¬ 

gruppe entspricht, in der der Angestellte eingruppiert 

ist. 

2. In den Fällen des § 23 beginnt die Bewährungszeit in 

der Vergütungsgruppe, aus der der Angestellte im Wege 

des Bewährungsaufstiegs aufrücken kann, an dem Tage, 

von dem an er aufgrund dieser Vorschrift in dieser Ver¬ 

gütungsgruppe eingruppiert ist. 

3. Die vorgeschriebene Bewährungszeit braucht nicht bei 

demselben Arbeitgeber zurückgelegt sein. Sie kann auch 

zurückgelegt sein bei 

a) anderen Arbeitgebern, die vom BAT erfaßt werden, 

b) Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffent¬ 

lichen Rechts, die den BAT oder einen Tarifvertrag we¬ 

sentlich gleichen Inhalts anwenden, 

c) Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffent¬ 

lichen Rechts im Bereich der Bundesrepublik Deutsch¬ 

land, die unter den Geltungsbereich der TO.A gefallen 

sind oder die TO.A kraft Gesetzes oder Dienstordnung 

angewendet haben, jedoch nur Zeiten bis zum Inkraft¬ 

treten dieses Tarifvertages. 

Maßgebend dafür, ob die in Buchstaben a und b genannten 

Arbeitgeber vom BAT erfaßt werden bzw. einen Tarif¬ 

vertrag wesentlich gleichen Inhalts anwenden, ist der Ein¬ 

stellungstag des Angestellten. 

4. Die Bewährungszeit muß ununterbrochen zurückgelegt 

sein. Unterbrechungen von jeweils bis zu sechs Monaten — 

bei Ableistung des Grundwehrdienstes,*) des zivilen Er¬ 

satzdienstes nach dem Gesetz über den zivilen Ersatzdienst, 

des Zivildienstes nach dem Zivildienstgesetz **) und bei 

Arbeitsunfähigkeit im Sinne des § 37 Abs. 1 bis zu deren 

Dauer — sind unschädlich. 

Die Zeiten der Unterbrechung, mit Ausnahme 

a) eines Urlaubs nach den §§47 bis 49, 

b) eines Sonderurlaubs nach § 50 Abs. 1, 

c) einer Arbeitsbefreiung nach § 52, 



d) einer Arbeitsunfähigkeit im Sinne des § 37 Abs. 1 bis 

zu 26 Wochen, 

e) der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 

werden auf die Bewährungszeit jedoch nicht angerechnet. 

5. Auf die vorgeschriebene Bewährungszeit werden unter 

den Voraussetzungen der Nr. 4 die Zeiten angerechnet, 

während derer der Angestellte 

a) in einer höheren Vergütungsgruppe eingruppiert war, 

b) die Tätigkeitsmerkmale einer höheren Vergütungsgrup¬ 

pe erfüllt hatte, aber noch in der Vergütungsgruppe 

eingruppiert war, aus der er im Wege des Bewährungs¬ 

aufstiegs auf rücken kann, 

c) noch nicht in der Vergütungsgruppe eingruppiert war, 

aus der er im Wege des Bewährungsaufstiegs aufrückt, 

während derer er aber die Tätigkeitsmerkmale dieser 

oder einer höheren Vergütungsgruppe erfüllt und hier¬ 

für eine Zulage nach § 24 erhalten hat. 

6. Bewährungszeiten, in denen der Angestellte regelmäßig 

mit mindestens drei Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit 

eines entsprechenden vollbeschäftigten Angestellten be¬ 

schäftigt war, werden voll, Bewährungszeiten, in denen er 

mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 

beschäftigt war, werden zur Hälfte angerechnet. 

7. Erfüllt der Angestellte, der im Wege des Bewährungs¬ 

aufstiegs in der Vergütungsgruppe VII eingruppiert ist, 

später ein anderes Tätigkeitsmerkmal dieser Vergütungs¬ 

gruppe, so beginnt die Bewährungszeit in dieser Vergü¬ 

tungsgruppe oder eine sonstige für eine Höhergruppierung 

maßgebliche Zeit zu dem Zeitpunkt, von dem an er auf¬ 

grund der ausgeübten Tätigkeit in dieser Vergütungsgruppe 

eingruppiert gewesen wäre. Dieser Zeitpunkt ist auf An¬ 

trag der Angestellten festzuhalten. 

8. Der Anspruch auf Eingruppierung in eine bestimmte Ver¬ 

gütungsgruppe im Wege des Bewährungsaufstiegs, der nach 

dem 31. Dezember 1965 erworben worden ist oder vor 

dem 1. Januar 1966 hätte erworben werden können, wenn 

der Tarifvertrag über den Bewährungsaufstieg vom 25. 

März 1966 bereits vor dem 1. Januar 1966 gegolten hätte, 

besteht auch für ein neues Arbeitsverhältnis. Dies gilt nicht, 

wenn die Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber oder bei 

den in Nr. 3 Satz 2 genannten Arbeitgebern für den Be¬ 

währungsaufstieg 

a) in die Vergütungsgruppe VII um länger als drei zu¬ 

sammenhängende Jahre, 

b) in die Vergütungsgruppen VIb, IVb und Ib um länger 

als fünf zusammenhängende Jahre 

unterbrochen war. 

§ 24 
Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen 

Tätigkeit 

(1) Wird dem Angestellten vorübergehend eine andere 

Tätigkeit (§ 22 Abs. 2 Unterabs. 1) übertragen, die den 

Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als seiner Vergütungs¬ 

gruppe entspricht (§ 22 Abs. 2 Unterabs. 2 bis 5) und hat 

er sie mindestens einen Monat ausgeübt, erhält er für den 

Kalendermonat, in dem er mit der ihm übertragenen Tä¬ 

tigkeit begonnen hat, und für jeden folgenden vollen Ka¬ 

lendermonat dieser Tätigkeit eine persönliche Zulage. 

(2) Wird dem Angestellten vertretungsweise eine andere 

Tätigkeit (§ 22 Abs. 2 Unterabs. 1) übertragen, die den 

Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als seiner Vergütungs¬ 

gruppe entspricht (§ 22 Abs. 2 Unterabs. 2 bis 5), und hat 

die Vertretung länger als drei Monate gedauert, erhält er 

nach Ablauf dieser Frist eine persönliche Zulage für den 

letzten Kalendermonat der Frist und für jeden folgenden 

vollen Kalendermonat der weiteren Vertretung. Bei Be¬ 

rechnung der Frist sind bei mehreren Vertretungen Un¬ 

terbrechungen von weniger als jeweils drei Wochen un¬ 

schädlich. Auf die Frist von drei Monaten sind Zeiten der 

Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit nach Absatz 1 

anzurechnen, wenn die Vertretung sich unmittelbar an¬ 

schließt oder zwischen der Beendigung der höherwertigen 

Tätigkeit und der Aufnahme der Vertretung ein Zeitraum 

von weniger als drei Wochen liegt. 

(3) Die persönliche Zulage bemißt sich aus dem Unter¬ 

schied zwischen der Vergütung, die dem Angestellten zu¬ 

stehen würde, wenn er in der höheren Vergütungsgruppe 

eingruppiert wäre, und der Vergütung der Vergütungs¬ 

gruppe, in der er eingruppiert ist. 

Zu den Vergütungen im Sinne des Satzes 1 gehören 

a) die Grundvergütung, 

b) der Ortszuschlag, 

c) der örtliche Sonderzuschlag, 

d) Zulagen mit Ausnahme der Zulagen nach § 33. 

(4) Der Angestellte, der nach Absatz 1 oder Absatz 2 

Anspruch auf die persönliche Zulage hat, erhält sie auch im 

Falle der Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Vergü¬ 

tung sowie bei Arbeitsunfähigkeit und Erholungsurlaub 

solange, bis die Übertragung widerrufen wird oder aus 

sonstigen Gründen endet. 

S 25 
Prüfungserfordernis 

Die Ablegung der Ersten Prüfung und der Zweiten Prü¬ 

fung als Voraussetzung für die Eingruppierung von Ange¬ 

stellten im Verwaltungs- und Kassendienst sowie im Spar¬ 

kassendienst in bestimmte Vergütungsgruppen richtet sich 

im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber¬ 

verbände nach der Anlage 3 zu diesem Tarifvertrag. 

Abschnitt VII 

Vergütung 

§ 26 
Bestandteile der Vergütung 

(1) Die Vergütung des Angestellten besteht aus 

a) der Grundvergütung, 
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b) dem Ortszuschlag, 

c) dem örtlichen Sonderzuschlag. 

(2) Angestellte, die das achtzehnte Lebensjahr nodi nicht 

vollendet haben, erhalten an Stelle der Grundvergütung 

und des Ortszuschlags eine Gesamtvergütung. 

Bund und Länder 

(3) Über die Höhe der Grundvergütungen wird ein be- 

^ sonderer Tarifvertrag (Vergütungstarifvertrag) geschlos¬ 

sen. In diesem Tarifvertrag werden auch die Grundvergü¬ 

tungen für Angestellte zwischen dem 18. und 21. bzw. 23. 

Lebensjahr (§ 28) und die Gesamtvergütungen der Ange¬ 

stellten unter 18 Jahren (§ 30) festgelegt. 

VkA 

(nicht abgedruckt) 

VkA 

§ 26a 

(nicht abgedrudtt) 

S 27 
Grundvergütung 

A. Angestellte, die unter die Anlage 1 a fallen 

(1) ImVergütungstarifvertrag sind die Grundvergütun¬ 

gen in den Vergütungsgruppen nach Lebensaltersstufen zu 

bemessen. Die Grundvergütung der ersten Lebensalters¬ 

stufe (Anfangsgrundvergütung) wird vom Beginn des Mo¬ 

nats an gezahlt, in dem der Angestellte in den Vergütungs¬ 

gruppen III bis X das 21. Lebensjahr, in den Vergütungs¬ 

gruppen I bis II b das 23. Lebensjahr vollendet. Nach je 

zwei Jahren erhält der Angestellte bis zum Errreichen der 

Grundvergütung der letzten Lebensaltersstufe (Endgrund¬ 

vergütung) die Grundvergütung der folgenden Lebensal¬ 
tersstufe. 

(2) Wird der Angestellte in den Vergütungsgruppen III 

bis X spätestens am Ende des Monats eingestellt, in dem 

er das 31. Lebensjahr vollendet, erhält er die Grundver¬ 

gütung seiner Lebensaltersstufe. Wird der Angestellte zu 

einem späteren Zeitpunkt eingestellt, erhält er die Grund¬ 

vergütung der Lebensaltersstufe, die sich ergibt, wenn 

das bei der Einstellung vollendete Lebensalter um die 

Hälfte der Lebensjahre vermindert wird, die der Ange¬ 

stellte seit Vollendung des 31. Lebensjahres zurückgelegt 

hat. Jeweils mit Beginn des Monats, in dem der Angestellte 

ein Lebensjahr mit ungerader Zahl vollendet, erhält er bis 

zum Erreichen der Endgrundvergütung die Grundvergü¬ 

tung der folgenden Lebensaltersstufe. Für Angestellte der 

Vergütungsgruppe !"■) bis IIb gelten die Sätze 1 bis 3 ent¬ 

sprechend mit der Maßgabe, daß an die Stelle des 31. Le¬ 

bensjahres das 35. Lebensjahr tritt. 

(3) Wird der Angestellte höhergruppiert, erhält er vom 

Beginn des Monats an, in dem die Höhergruppierung 

wirksam wird, in der höheren Vergütungsgruppe die 

Grundvergütung, die dem für die Festsetzung der Grund¬ 

vergütung in der verlassenen Vergütungsgruppe maßge¬ 

benden Lebensalter (Absatz 2 oder Absatz 6)"'"' ent¬ 

spricht. Abweichend hiervon erhält der Angestellte bei der 

Höhergruppierung aus der Vergütungsgruppe III oder ei¬ 

ner niedrigeren Vergütungsgruppe in die Vergütungsgrup¬ 

pe II b oder in eine höhere Vergütungsgruppe jedoch min¬ 

destens die Grundvergütung, die ihm zustehen würde, 

wenn er bereits bei der Einstellung in die höhere Vergü¬ 

tungsgruppe eingruppiert worden wäre. Jeweils mit Be¬ 

ginn des Monats, in dem der Angestellte ein Lebensjahr 

mit ungerader Zahl vollendet, erhält er bis zum Erreichen 

der Endgrundvergütung die Grundvergütung der folgen¬ 

den Lebensaltersstufe. 

(4) Wird der Angestellte herabgruppiert, erhält er in 

der niedrigeren Vergütungsgruppe die Grundvergütung, 

die dem für die Festsetzung der Grundvergütung in der 

verlassenen Vergütungsgruppe maßgebenden Lebensalter 

(Absatz 2 oder Absatz 6) entspricht.**) Jeweils mit Beginn 

des Monats, in dem der Angestellte ein Lebensjahr mit un¬ 

gerader Zahl vollendet, erhält er bis zum Erreichen der 

Endgrundvergütung die Grundvergütung der folgenden 

Lebensaltersstufe. 

(5) Bei der Festsetzung der Grundvergütung ist ohne 

Rücksicht darauf, an welchem Monatstag der Angestellte 

geboren ist, die Vollendung eines Lebensjahres mit Beginn 

des Monats anzunehmen, in den der Geburtstag fällt. 

(6) Wird der Angestellte in unmittelbarem Anschluß an 

eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst als Angestellter, Ar¬ 

beiter, Beamter, Soldat auf Zeit oder Berufssoldat einge¬ 

stellt, gilt als Tag der Einstellung der Tag, von dem an der 

Angestellte ununterbrochen in einem dieser Rechtsverhält¬ 
nisse im öffentlichen Dienst gestanden hat. 

Wird der Angestellte in nicht unmittelbarem Anschluß 

an ein Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst einge¬ 

stellt, erhält er mindestens die Grundvergütung nach der 

Lebensalterstufe, die für die zuletzt bezogene Grundvergü¬ 

tung maßgebend gewesen ist oder gewesen wäre, wenn auf 

sein früheres Angestelltenverhältnis die Vorschriften dieses 
Abschnitts angewendet worden wären.*) 

Wird der Angestellte in unmittelbarem Anschluß an ein 

Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst eingestellt, 

ist die Grundvergütung nach Satz 2 festzusetzen, wenn 
dies günstiger ist als nach Satz 1. 

Protokollnotizen zu Absatz 6 

1. öffentlicher Dienst ist eine Beschäftigung 

a) beim Bund, bei einem Land, bei einer Gemeinde oder 

bei einem Gemeindeverband oder bei einem sonstigen 

Mitglied eines Arbeitgeberverbandes, der der Vereini¬ 

gung der kommunalen Arbeitgeberverbände angehört, 

b) bei einer Körperschaft, Stiftung oder Anstalt des öffent¬ 

lichen Rechts, die den BAT oder einen Tarifvertrag 

wesentlich gleichen Inhalts anwendet. 
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2. Eine Unterbrechung sowie kein unmittelbarer Anschluß 

liegen vor, wenn zwischen den Rechtsverhältnissen im Sin¬ 

ne des Absatzes 6 ein oder mehrere Werktage — mit Aus¬ 

nahme allgemein arbeitsfreier Werktage — liegen, in de¬ 

nen das Angestelltenverhältnis oder das andere Rechts¬ 

verhältnis nicht bestand. Es ist jedoch unschädlich, wenn 

der Angestellte in dem zwischen diesen Rechtsverhältnis¬ 
sen liegenden gesamten Zeitraum arbeitsunfähig krank war 

oder die Zeit zur Ausführung eines Umzugs an einen an¬ 

deren Ort benötigt hat. 

VkA 

(nicht abgedruckt) 

B. Angestellte, die unter die Anlage 1 b fallen 

(1) Vom Beginn des Monats an, in dem der Angestellte 

das 20. Lebensjahr vollendet, erhält er die Anfangsgrund¬ 

vergütung (erste Stufe) seiner Vergütungsgruppe. Nach je 

zwei Jahren erhält der Angestellte bis zum Erreichen der 

Endgrundvergütung (letzte Stufe) die Grundvergütung der 

nächsthöheren Stufe seiner Vergütungsgruppe. 

(2) Wird der Angestellte höhergruppiert, erhält er vom 

Beginn des Monats an, in dem die Höhergruppierung 

wirksam wird, in der Aufrückungsgruppe die Grundver¬ 

gütung der Stufe, in der er sich in der bisherigen Vergü¬ 

tungsgruppe befand. 

(3) Der Angestellte, der bei der Einstellung das 20. Le¬ 

bensjahr überschritten hat, erhält die Grundvergütung der 

nächstniedrigeren Stufe als der Stufe, die er zu erhalten 

hätte, wenn er seit Vollendung des 20. Lebensjahres in sei¬ 

ner Anstellungsgruppe beschäftigt gewesen wäre, minde¬ 

stens jedoch die Anfangsgrundvergütung (erste Stufe). 

Wird der Angestellte in unmittelbarem Anschluß an ein 

Arbeitsverhältnis, auf das dieser Tarifvertrag mit der An¬ 

lage 1 b angewendet worden ist, eingestellt, so erhält er 

a) bei Einstellung in derselben Vergütungsgruppe die 

Grundvergütung der Stufe, die er beim Fortbestehen 

des Arbeitsverhältnisses am Einstellungstag vom bis¬ 

herigen Arbeitgeber erhalten hätte, mindestens jedoch 

die nach Unterabsatz 1 zustehende Grundvergütung; 

b) bei Einstellung in einer höheren Vergütungsgruppe die 

Grundvergütung der Stufe, die ihm zustünde, wenn 

er in der bisherigen Vergütungsgruppe eingestellt, seine 

Grundvergütung nach Buchstabe a berechnet und er 

gleichzeitig höhergruppiert worden wäre; 

c) bei Einstellung in einer niedrigeren Vergütungsgruppe 

die Grundvergütung der Stufe, die ihm zustünde, wenn 

er in der bisherigen Vergütungsgruppe eingestellt, sei¬ 

ne Grundvergütung nach Buchstabe a berechnet und er 

gleichzeitig herabgruppiert worden wäre. 

'^) Wird der Angestellte aufgrund des § 59 Abs. 5 wieder 

eingestellt, so erhält er 

a) bei Einstellung in derselben Vergütungsgruppe die 

Grundvergütung der Stufe, die für ihn im Zeitpunkt 

der Beendigung des Arbeitsverhältnisses maßgebend 

war, mindestens jedoch die nach Unterabsatz 1 zu¬ 

stehende Grundvergütung, 

b) bei Einstellung in einer höheren Vergütungsgruppe die 

Grundvergütung der Stufe, die ihm zustünde, wenn 

er in der bisherigen Vergütungsgruppe eingestellt, sei¬ 

ne Grundvergütung nach Buchstabe a berechnet und 

er gleichzeitig höhergruppiert worden wäre, 

c) bei Einstellung in einer niedrigeren Vergütungsgruppe 

die Grund Vergütung der Stufe, die ihm zustünde, 

wenn er in der bisherigen Vergütungsgruppe einge¬ 

stellt, seine Grundvergütung nach Buchstabe a berech¬ 

net und er gleichzeitig herabgruppiert worden wäre. 

Der Angestellte, der von einem Arbeitgeber in unmittel¬ 

barem Anschluß an eine bei ihm aufgrund eines Gestel¬ 

lungsvertrages ausgeübte Tätigkeit eingestellt wird, erhält 

die Grundvergütung, die er zu erhalten hätte, wenn sein 

Arbeitsverhältnis bereits bei Beginn der auf dem Gestel¬ 

lungsvertrag beruhenden Tätigkeit begründet worden 

wäre. 

(4) Wird der Angestellte herabgruppiert, erhält er in 

der Herabgruppierungsgruppe die Grundvergütung der 

Stufe, in der er sich in der bisherigen Vergütungsgruppe 

befand. 

(5) In den Fällen der Absätze 2 bis 4 erhält der Ange¬ 

stellte erstmals vom Beginn des Monats an, in dem er ein 

mit gerader Zahl bezeichnetes Lebensjahr vollendet, und 

weiterhin nach je zwei Jahren bis zum Erreichen der End¬ 

grundvergütung (letzte Stufe) die Grundvergütung der 

nächsthöheren Stufe seiner Vergütungsgruppe. 

(6) Bei der Festsetzung der Grundvergütung ist ohne 

Rücksicht darauf, an welchem Monatstage der Ange¬ 

stellte geboren ist, die Vollendung eines Lebensjahres mit 

Beginn des Monats anzunehmen, in den der Geburtstag 

fällt. 

Protokollerklärung zu Absatz 3: 

Kein unmittelbarer Anschluß liegt vor, wenn zwischen 

den Rechtsverhältnissen im Sinne dieser Vorschriften ein 

oder mehrere Werktage — mit Ausnahme allgemein ar¬ 

beitsfreier Werktage — liegen, in denen das Angestellten¬ 

verhältnis oder das andere Rechtsverhältnis nicht bestand. 

Es ist jedoch unschädlich, wenn der Angestellte in dem 

zwischen diesen Rechtsverhältnissen liegenden gesamten 

Zeitraum arbeitsunfähig krank war oder die Zeit zur Aus¬ 

führung eines Umzugs an einen anderen Ort benötigt hat. 

§ 28 
Grundvergütung der Angestellten zwischen 18 und 21 

bzw. 23 Jahren 

Bund und TdL 

(1) Angestellte der Vergütungsgruppen IV b bis X, die 

das 18., aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet ha¬ 

ben, und Angestellte der Vergütungsgruppen Ib bis II b. 
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die das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, er¬ 

halten bis zum Beginn des Monats, in dem sie das 21. 

bzw. 23. Lebensjahr vollenden, eine wie folgt gestaffelte 

Grundvergütung: 

In den Vergütungsgruppen IV b bis X 

nach Vollendung des 18. Lebensjahres 93 v. H., 

nadi Vollendung des 19. Lebensjahres 96 v. H., 

nach Vollendung des 20. Lebensjahres 100 v. H., 

der Anfangsgrundvergütung (§ 27 Absdin. A Abs. 1). 

In den Vergütungsgruppen Ib bis II b 

vor Vollendung des 23. Lebensjahres 95 v. H. 

der Anfangsgrundvergütung (§ 27 Abschn. A Abs. 1). 

VkA 

(nicht abgedruckt) 

gung der §§ 3, 8 BKGG oder entsprechender Vorschriften 

zustehen würde. 

§ 30 

Gesamtvergütung der Angestellten unter 18 Jahre 

(1) Angestellte die das 18. Lebensjahr noch nicht voll¬ 

endet haben, erhalten von der Grundvergütung und dem 

Ortszuschlag eines einundzwanzigjährigen ledigen An¬ 

gestellten der gleichen Vergütungsgruppe . . als Ge¬ 

samtvergütung nachstehende Vomhundertsätze: 

Vor Vollendung des 16. Lebensjahres 55 v. 

nach Vollendung des 16. Lebensjahres 65 v. H., 

nach Vollendung des 17. Lebensjahres 75 v. H. 

(2) Das Lebensjahr gilt mit Beginn des Monats als voll¬ 

endet, in den der Geburtstag fällt. 

Bund, TdL und VkA 

(2) Die unter Absatz 1 fallenden verheirateten Ange¬ 

stellten erhalten, wenn sie auf Grund gesetzlicher Un¬ 

terhaltspflicht für den vollen Unterhalt ihres Ehegatten 

aufkommen, an Stelle der Grundvergütung nach Absatz 1 

bis zur Vollendung des 23. bzw. 25. Lebensjahres die 

Grundvergütung der Angestellten mit vollendetem 21. 

bzw. 23. Lebensjahr. Im Falle der Auflösung der Ehe 

durch Tod oder Ehescheidung tritt eine Verminderung der 

Grundvergütung nicht ein. 

(3) Angestellte der Vergütungsgruppen Kr. I bis Kr. III, 
die das 18., aber noch nicht das 20. Lebensjahr vollendet 

haben, erhalten bis zum Beginn des Monats, in dem sie das 

20. Lebensjahr vollenden, 100 v. H. der Anfangsgrund¬ 

vergütung (§ 27 Abschn. B Abs. 1) ihrer Vergütungsgrup¬ 

pe. 

(4) § 27 Abschn. A Abs. 5 bzw. Abschn. B Abs. 6 gilt 

entsprechend. 

§ 29 

Ortszuschlag 

Der Ortszuschlag wird in sinngemäßer Anwendung der 

für die Beamten jeweils geltenden Bestimmungen gewährt. 

§11 Satz 2 gilt entsprechend. Bei nichtvollbeschäftigten 

Angestellten ist in Fällen der Anspruchskonkurrenz nach 

§ 40 Abs. 5 und 6 des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) 

§ 34 Abs. 1 auf den Ehegattenbestandteil und auf den kin¬ 

derbezogenen Anteil des Ortszuschlags nicht anzuwenden, 

wenn bei teilzeitbeschäftigten Beamten auf diese Teile des 

Ortszuschlags § 6 BBesG nicht anzuwenden ist. 

Protokollnotiz; 

Bei der sinngemäßen Anwendung der für die Beamten 

jeweils geltenden Bestimmungen sind auch Kinder zu be¬ 

rücksichtigen, für die aufgrund des Rechts der Europäi¬ 

schen Gemeinschaften oder aufgrund zwischenstaatlicher 

Abkommen in Verbindung mit dem Bundeskindergeldge¬ 

setz (BKGG) Kindergeld zusteht oder ohne Berücksichti- 

§ 31 

Kinderzuschlag 

Anmerkung: 

Wortlaut unter Beibehaltung der Paragraphenbezeich¬ 

nung mit Wirkung vom 1. 1. 1975 gestrichen. 

Durch Art. 2 des Einkommensteuerreformgesetzes 

(EStRG) vom 5. 8. 1974 (BGBl. I S. 1769) ist das Bun¬ 

deskindergeldgesetz dahingehend geändert und ergänzt 

worden, daß Beamten und Arbeitnehmern des öffentlichen 

Dienstes mit Wirkung vom 1. 1. 1975 an ein Anspruch auf 

Kindergeld zusteht. 

S 32 
örtlicher Sonderzuschlag 

Zur Grundvergütung tritt örtlicher Sonderzuschlag nach 

Maßgabe der für die Beamten jeweils geltenden Bestim¬ 

mungen. Für Angestellte, die das achtzehnte Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben, erhöht sich in diesem Falle die 

in der Gesamtvergütung enthaltene Grund Vergütung um 

den örtlichen Sonderzuschlag. 

S 33 
Zulagen 

(1) Der Angestellte erhält für die Zeit, für die ihm 

Vergütung (§ 26) zusteht, eine Zulage, 

a) wenn seine Tätigkeit mit Mehraufwendungen verbun¬ 

den ist, die weder durch Reisekostenvergütung noch 

durch die Vergütung abgegolten sind, und dem ent¬ 

sprechenden Beamten seines Arbeitgebers unter den glei¬ 

chen Voraussetzungen und Umständen eine Zulage zu 

gewähren ist, 

b) wenn dem entsprechenden Beamten seines Arbeitgebers 

im Kassen- oder Vollstreckungsdienst eine Entschädi¬ 

gung zu gewähren ist, 

c) wenn er regelmäßig und nicht nur in unerheblichem Um¬ 

fange besonders gefährliche oder gesundheitsschädliche 

Arbeiten auszuführen hat und hierfür kein anderwei¬ 

tiger Ausgleich zu gewähren ist. 
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In den Fällen der Buchstaben a) und b) erhält der An¬ 

gestellte die gleiche Zulage (Entschädigung) wie der ent¬ 

sprechende Beamte; bei der Berechnung der Krankenbe¬ 

züge, der Urlaubsvergütung und der Zuwendung wird die 

Zulage (Entschädigung) nur berücksichtigt, wenn und so¬ 

weit sie bei den entsprechenden Bezügen der Beamten be¬ 

rücksichtigt wird. 

(2) Soweit nicht bereits nach Absatz 1 eine entsprechen¬ 

de Zulage gewährt wird, können Angestellte, die auf Bau¬ 

stellen unter besonders ungünstigen Umständen arbeiten 

(z. B. unter ungenügenden wohnlichen Unterkunftsver¬ 

hältnissen, großen mit außergewöhnlichem Zeitaufwand 

zu überwindenden Entfernungen der Baustelle von der 

Bauleitung), für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage bis 

zu 100,— DM monatlich erhalten (Baustellenzulage). 

(3) Mit Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzun¬ 

gen für die Gewährung einer Zulage weggefallen sind, ist 

die Zahlung dieser Zulage einzustellen. 

(4) (gestrichen) 

(5) (gestrichen) 

(6) Unter welchen Voraussetzungen im Falle des Ab¬ 

satzes 1 Buchst, c) eine Arbeit als besonders gefährlich 

oder gesundheitsschädlich anzusehen ist und in welcher 

Höhe die Zulage nach Absatz 1 Buchst, c) zu gewähren ist, 

wird zwischen dem Bund, der Tarifgemeinschaft deutscher 

Länder, der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber¬ 

verbände und den vertragschließenden Gewerkschaften 

jeweils gesondert vereinbart. In den Vereinbarungen kön¬ 

nen auch Bestimmungen über eine Pauschalierung getrof¬ 

fen werden. 

(7) Zulagen anderer Art, die bei Inkrafttreten dieses Ta¬ 

rifvertrages im Bereich der Vereinigung der kommunalen 

Arbeitgeberverbände auf Grund örtlicher oder betriebli¬ 

cher Regelung oder nach dem Arbeitsvertrag gewährt wer¬ 

den, werden von den vorstehenden Vorschriften nicht be¬ 
rührt. 

§ 34 

Vergütung Nichtvollbeschäftigter 

(1) Nichtvollbeschäftigte Angestellte erhalten von der 

Vergütung (§ 26), die für entsprechende vollbeschäftigte 

Angestellte festgelegt ist, den Teil, der dem Maß der mit 

ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit ent¬ 

spricht. Für jede Arbeitsstunde, die der Angestellte dar¬ 

über hinaus leistet, erhält er den auf eine Stunde entfal¬ 

lenden Anteil der Vergütung eines entsprechenden vollbe¬ 

schäftigten Angestellten; § 17 Abs. 1 bleibt unberührt. 

Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils 

der Vergütung ist die Vergütung des entsprechenden voll- 

beschäftigten Angestellten durch das 4,348fache der regel¬ 

mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§15 Abs. 1, 2 und 4 

und die Sonderregelungen hierzu) des entsprechenden voll- 

beschäftigten Angestellten zu teilen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die in Monatsbeträ¬ 

gen festgelegten Zulagen, soweit diese nicht nur für voll- 

beschäftigte Angestellte vorgesehen sind. 

§ 35 

Zeitzuschläge, Überstundenvergütung 

(1) Der Angestellte erhält neben seiner Vergütung (§ 26) 

Zeitzuschläge. Sie betragen je Stunde 

a) für Überstunden in den Vergütungsgruppen 

X bis V c. Kr. I bis Kr. VI 25 v. H., 

V a und V b. Kr. VII und Kr. VIII 20 v. H., 

IV b bis I, Kr. IX bis Kr. XII 15 v. H., 

b) für Arbeit an Sonntagen 25 v. H., 

c) für Arbeit an Wochenfeiertagen, auch wenn sie 

auf einen Sonntag fallen sowie am Ostersonntag 

und am Pfingstsonntag 

aa) ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 

bb) bei Freizeitausgleich 35 v. H., 

d) soweit nach § 16 Abs. 2 kein Freizeitaus¬ 

gleich erteilt wird, für Arbeit nach 12 Uhr 

an dem Tage vor dem 

aa) Ostersonntag, Pfingstsonntag 25 v. H., 

bb) ersten Weihnachtsfeiertag, Neujahrstag 100 v. H., 

der Stundenvergütung, 

e) für Nachtarbeit 1,50 DM, 

f) für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 

13 bis 21 Uhr — bei Wechselschichtarbeit bis 

zum Beginn der dienstplanmäßigen bzw. 

betriebsüblichen Nachtschicht —"') 0,75 DM. 

(2) Beim Zusammentreffen mehrerer Zeitzuschläge nach 

Absatz 1 Satz 2 Buchst, b bis d und f wird nur der jeweils 

höchste Zeitzuschlag gezahlt. 

Der Zeitzuschlag nach Absatz 1 Satz 2 Buchst, e und f 

wird nicht gezahlt neben Zulagen, Zuschlägen und Ent¬ 

schädigungen, in denen bereits eine entsprechende Leistung 

enthalten ist. 

Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der 

geleisteten Arbeit und für die Zeit der Rufbereitschaft 

werden Zeitzuschläge nicht gezahlt. Für die Zeit der in¬ 

nerhalb der Rufbereitschaft tatsächlich geleisteten Arbeit 

einschließlich einer etwaigen Wegezeit werden gegebenen¬ 

falls die Zeitzuschläge nach Absatz 1 Satz 2 Buchst, b bis 

f gezahlt. Die Unterabsätze 1 und 2 bleiben unberührt. 

Der Zeitzuschlag nach Absatz 1 Satz 2 Buchst, e wird 

nicht gezahlt für Bürodienst, der sonst üblicherweise nur in 

den Tagesstunden geleistet wird, und für nächtliche Dienst¬ 

geschäfte, für die, ohne daß eine Unterkunft genommen 

worden ist, Übernachtungsgeld gezahlt wird. 

(3) Die Stundenvergütung wird für jede Vergütungs¬ 

gruppe im Vergütungstarifvertrag festgelegt. 



Die Stundenvergütung zuzüglich des Zeitzuschlages nach 

Absatz 1 Satz 2 Buchst, a ist die Überstundenvergütung. 

(4) Die Zeitzuschläge können gegebenenfalls einschließ- 

licb der Stundenvergütung nach Absatz 3 Unterabs. 1 durch 

Nebenabrede zum Arbeitsvertrag, im Bereich der VkA 

auch durch bezirkliche oder betriebliche Vereinbarung, 

pauschaliert werden. 

(5) Absatz 1 Satz 2 Buchst, b bis d und f gilt nicht für 

Angestellte der Vergütungsgruppen Vb bis I bei obersten 

Bundesbehörden und obersten Landesbehörden mit Aus¬ 

nahme des Landes Berlin, der Freien Hansestadt Bremen 

sowie der Freien und Hansestadt Hamburg; der Zeitzu- 

sdilag nach Absatz 1 Satz 2 Buchst, e beträgt 0,75 DM je 

Stunde. Für die bei diesen Behörden beschäftigten übrigen 

Angestellten gilt Absatz 1 Satz 2 Buchst, b bis d mit der 

Maßgabe, daß der Zeitzuschlag jeweils 0,75 DM je Stunde 

beträgt. 

Protokollnotiz zu Absatz 5: 

Die Ausnahme für die Angestellten des Landes Berlin 

gilt nicht für die Angestellten beim Senator für Bundesan¬ 

gelegenheiten, Dienststelle Bonn, beim Senator für Finan¬ 

zen, Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister, und 

beim Senator für Wissenschaft und Kunst, Sekretariat der 

Ständigen Konferenz der Kultusminister. 

§ 36 

Berechnung und Auszahlung der Bezüge, Vorschüsse 

(1) Die Bezüge sind für den Kalendermonat zu berech¬ 

nen und am 15. eines jeden Monats (Zahltag) für den lau¬ 

fenden Monat auf ein von dem Angestellten eingerichtetes 

Giro- oder Postscheckkonto zu zahlen. Sie sind so rechtzei¬ 

tig zu überweisen, daß der Angestellte am Zahltag über sie 

verfügen kann. Fällt der Zahltag auf einen Samstag oder 

auf einen Wochenfeiertag, gilt der vorhergehende Werk¬ 

tag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorherge¬ 

hende Werktag als Zahltag. 

Der Teil der Bezüge, der nidit in Monatsbeträgen fest¬ 

gelegt ist, bemißt sich nach der Arbeitsleistung des Vorvor¬ 

monats. Haben in dem Vorvormonat Urlaubsvergütung 

oder Krankenbezüge zugestanden, gilt als Teil der Bezüge 

nach Satz 1 dieses Unterabsatzes auch der Aufschlag nach 

§ 47 Abs. 2 für die Tage des Urlaubs und der Arbeitsun¬ 

fähigkeit des Vorvormonats. Der Teil der Bezüge, der nicht 

in Monatsbeträgen festgelegt ist, bemißt sich auch dann 

nach Satz 1 und 2 dieses Unterabsatzes, wenn für den Mo¬ 

nat nur Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zustehen. 

Für Monate, für die weder Vergütung (§ 26) nodi Ur¬ 

laubsvergütung noch Krankenbezüge zustehen, stehen auch 

keine Bezüge nach Satz 1 und 2 zu. Diese Monate bleiben 

bei der Feststellung, welcher Monat Vorvormonat im Sinne 

des Satzes 1 dieses Unterabsatzes ist, unberücksichtigt. 

Im Monat der Beendigung des Arbeitsverhältnisses be¬ 

mißt sich der Teil der Bezüge, der nicht in Monatsbeträgen 

festgelegt ist, auch nach der Arbeitsleistung des Vormonats 

und des laufenden Monats. Unterabsatz 2 Satz 2 gilt ent¬ 

sprechend. 

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind die Bezüge 

unverzüglich zu überweisen. 

(2) Besteht der Anspruch auf Vergütung (§ 26) und auf 

in Monatsbeträgen festgelegte Zulagen, auf Urlaubsvergü¬ 

tung oder auf Krankenbezüge nicht für alle Tage eines 

Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den 

Anspruchszeitraum entfällt. Besteht für einzelne Stunden 

kein Anspruch, werden für jede nicht geleistete dienstplan¬ 

mäßige bzw. betriebsübliche Arbeitsstunde die Vergütung 

(§ 26) und die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen 

um den auf eine Stunde entfallenden Anteil vermindert. 

Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils 

sind die Vergütung (§ 26) und die in Monatsbeträgen fest¬ 

gelegten Zulagen durch das 4,348fache der regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit (§15 Abs. 1, 2 und 4 und die 

Sonderregelungen hierzu) zu teilen. 

(3) Ändert sich im Laufe des Kalendermonats die Höhe 

der Vergütung (§ 26) und der in Monatsbeträgen festgeleg¬ 

ten Zulagen, gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Dem Angestellten ist eine Abrechnung auszuhändi¬ 

gen, in der die Beträge, aus denen sich die Bezüge zusam¬ 

mensetzen, und die Abzüge getrennt aufzuführen sind. Er¬ 

geben sich gegenüber dem Vormonat keine Änderungen 

der Brutto- oder Nettobeträge, bedarf es keiner erneuten 

Abrechnung. 

(5) § 11 Abs. 2 des Bundesurlaubsgesetzes findet keine 

Anwendung. 

(6) Von der Rückforderung zuviel gezahlter Bezüge 

kann aus Billigkeitsgründen — bei Bund und Ländern mit 

Zustimmung der obersten Dienstbehörde — ganz oder teil¬ 

weise abgesehen werden. Von der Rückforderung ist ab- 

/u\chen, wenn die Bezüge nicht durch Anrechnung auf noch 

auszuzahlende Bezüge eingezogen werden können und das 

Einziehungsverfahren Kosten verursachen würde, die die 

zuviel gezahlten Bezüge übersteigen. Dies gilt für das 

Sterbegeld entsprechend. 

(7) Vorschüsse können nach den bei dem Arbeitgeber je¬ 

weils geltenden Vorschußrichtlinien gewährt werden. 

Protokollnotizen: 

1. Als Zulagen, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, gel¬ 

ten auch Monatspauschalen der in § 47 Abs. 2 Unterabs. 2 

genannten Bezüge. 

2. Im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitge¬ 

berverbände kann der Arbeitgeber bei der Anwendung des 

Absatzes 1 Unterabs. 2 statt des Vorvormonats den Vor¬ 

monat zugrundelegen. 
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Absdinitt VIII 

S 37 
Krankenbezüge 

(1) Dem Angestellten werden im Falle einer durch 

Unfall oder Krankheit verursachten Arbeitsunfähigkeit 

Krankenbezüge gezahlt, es sei denn, daß er sich den Un¬ 

fall oder die Krankheit vorsätzlich, grob fahrlässig oder 

bei einer nicht genehmigten Nebentätigkeit zugezogen hat. 

(2) Krankenbezüge werden bis zur Dauer von sechs 

Wochen gezahlt. Unbeschadet des Satzes 1 werden sie 

nach einer Dienstzeit (§ 20) von mindestens 

zwei Jahren bis zum Ende der 9. Woche, 

drei Jahren bis zum Ende der 12. Woche, 

fünf Jahren bis zum Ende der 15. Woche, 

acht Jahren bis zum Ende der 18. Woche, 

zehn Jahren bis zum Ende der 26. Woche 

seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 

Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch ei¬ 

nen bei dem Arbeitgeber erlittenen Arbeitsunfall oder 

durch eine bei dem Arbeitgeber zugezogene Berufskrank¬ 

heit verursacht ist, werden die Krankenbezüge ohne Rück¬ 

sicht auf die Dienstzeit bis zum Ende der 26. Woche seit 

dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt, wenn der zu¬ 

ständige Unfallversicherungsträger den Arbeistunfall oder 
die Berufskrankheit anerkennt. 

Dem Angestellten, der Altersruhegeld nach § 25 Abs. 1 

bis 3 AVG, § 1248 Abs. 1 bis 3 RVO, § 48 Abs. 1 Nr. 1 

oder Abs. 2 oder 3 RKG erhält, werden Krankenbezüge 

längstens bis zur Dauer von sechs Wochen gezahlt. 

Krankenbezüge werden nicht gezahlt 

a) über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus, 

b) über den Zeitpunkt hinaus, von dem an der Angestellte 

Bezüge — ausgenommen eine Hinterbliebenenrente — 

aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder aus einer 

zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung er¬ 

hält. Liegt dieser Zeitpunkt vor dem Ende der 16. Wo¬ 

che der Arbeitsunfähigkeit, werden die Krankenbezüge 

bis zum Ende der 16. Woche gezahlt, längstens jedoch 

für zwei Monate vom Beginn der Bezüge aus der ge¬ 

setzlichen Rentenversicherung oder aus einer zusätzli¬ 

chen Alters- und Hinterbliebenenversorgung an. 

Beträge, die über den hiernach maßgebenden Zeitpunkt 

hinaus gezahlt worden sind, gelten als Vorschüsse auf 

die zustehenden Bezüge aus der gesetzlichen Renten¬ 

versicherung oder aus einer zusätzlichen Alters- und 

Hinterbliebenenversorgung. Die Ansprüche des Ange¬ 

stellten gehen insoweit auf den Arbeitgeber über. 

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus An¬ 

laß der Arbeitsunfähigkeit und endet das Arbeitsverhält¬ 

nis vor dem Ende der Bezugsfrist nach Unterabsatz 1 

Satz 1, behält der Angestellte abweichend von Unterab¬ 

satz 5 Satz 1 Buchst, a den Anspruch auf Krankenbezüge 

bis zur Dauer von sechs Wochen. Das gleiche gilt, wenn 

der Angestellte das Arbeitsverhältnis aus einem von dem 

Arbeitgeber zu vertretenden Grunde kündigt, der den An¬ 

gestellten zu einer außerordentlichen Kündigung berech¬ 

tigt. 

(3) Als Krankenbezüge wird die Urlaubsvergütung ge¬ 

zahlt, die dem Angestellten zustehen würde, wenn er Er¬ 

holungsurlaub hätte. 

(4) Vollendet der Angestellte während der Arbeitsun¬ 

fähigkeit die zu einer längeren Bezugsdauer berechtigte 

Dienstzeit, werden die Krankenbezüge so gezahlt, wie 

wenn der Angestellte die längere Dienstzeit bereits bei Be¬ 

ginn der Arbeitsunfähigkeit vollendet hätte. 

(5) Hat der Angestellte nicht mindestens vier Wochen 

wieder gearbeitet und wird er aufgrund derselben Ursache 

erneut arbeitsunfähig, werden Krankenbezüge insgesamt 

nur für die nach Absatz 2 maßgebende Zeit gezahlt. 

Hat der Angestellte in einem Eall des Absatzes 2 Unter- 

abs. 2 die Arbeit vor Ablauf der Bezugsfrist von 26 Wo¬ 

chen wieder aufgenommen und wird er vor Ablauf von 

sechs Monaten aufgrund desselben Arbeitsunfalls oder 

derselben Berufskrankheit erneut arbeitsunfähig, wird der 

Ablauf der Bezugsfrist, wenn dies für den Angestellten 

günstiger ist, um die Zeit der Arbeitsfähigkeit hinausge¬ 
schoben. 

Protokollnotiz zu Absatz 5 Unterabs. 1: 

Auf die vier Wochen wird ein Erholungsurlaub (ein¬ 

schließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs) angerechnet, den 

der Angestellte nach Arbeitsaufnahme angetreten hat, weil 

dies im Urlaubsplan vorgesehen war oder der Arbeitgeber 
dies verlangt hatte. 

§ 38 
Krankenbezüge bei Schadensersatzansprüchen gegen 

Dritte 

(1) Ist die Arbeitsunfähigkeit durch einen von einem 

Dritten zu vertretenden Umstand herbeigeführt, so hat 
der Angestellte 

a) dem Arbeitgeber unverzüglich die Umstände mitzutei¬ 

len, unter denen die Arbeitsunfähigkeit herbeigeführt 
worden ist, 

b) sich jeder Verfügung über die Ansprüche auf Schadens¬ 

ersatz wegen der Arbeitsunfähigkeit zu enthalten und 

c) die Ansprüche auf Schadensersatz wegen der Arbeitsun¬ 

fähigkeit an den Arbeitgeber abzutreten und zu erklä¬ 

ren, daß er über sie noch nicht verfügt hat. 

Bis zur Abtretung der Ansprüche ist der Arbeitgeber be¬ 

rechtigt, die Leistungen aus § 37 zurückzubehalten. 

(2) Übersteigt der erlangte Schadensersatz die Leistun¬ 

gen des Arbeitgebers nach § 37, so erhält der Angestellte 

den Unterschiedsbetrag. Bei der Verfolgung der Schadens¬ 

ersatzansprüche durch den Arbeitgeber darf ein über den 
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Anspruch des Arbeitgebers hinausgehender nicht offen¬ 

sichtlich ungerechtfertigter Anspruch des Angestellten 

nicht vernachlässigt werden. 

$ 39 

Jubiläumszuwendungen 

(1) Die Angestellten des Bundes und der Länder erhal¬ 

ten als Jubiläumszuwendung bei Vollendung einer Dienst- 

zeit($ 20) 
von 25 Jahren 600 DM, 

von 40 Jahren 800 DM, 

von 50 Jahren 1000 DM. 

Zur Dienstzeit im Sinne des Satzes 1 rechnen auf Antrag 

auch die Zeiten, die bei dem Arbeitgeber oder seinem 

Rechtsvorgänger in einem Beschäftigungsverhältnis vor 

Vollendung des achtzehnten Lebensjahres oder in einem 

Ausbildungsverhältnis zurückgelegt worden sind, sofern sie 

nicht vor einem Aussdieiden nach § 20 Abs. 3 liegen. 

Ist bereits aus Anlaß einer nach anderen Bestimmungen 

berechneten Dienstzeit eine Jubiläumszuwendung gewährt 

worden, so ist sie auf die Jubiläumszuwendung nach Satz 1 

anzurechnen. 

(2) Vollendet ein Angestellter während der Zeit eines 

Sonderurlaubs nach § 50 Abs. 2, für den der Arbeitgeber 

vor Antritt ein dienstliches oder betriebliches Interesse an 

der Beurlaubung schriftlich anerkannt hat, eine Dienstzeit 

nadi Absatz 1, so wird ihm bei Wiederaufnahme der Ar¬ 

beit die Jubiläumszuwendung für die zuletzt vollendete 

Dienstzeit gewährt. 

(3) Im Bereich der Vereinigung der kommunalen Ar¬ 

beitgeberverbände beträgt die Jubiläumszuwendung 

beim 25jährigen Arbeitsjubiläum 600 DM, 

beim 40jährigen Arbeitsjubiläum 800 DM. 

beim 50jährigen Arbeitsjubiläum 1000 DM. 

Die sonstigen Einzelheiten werden bezirklich vereinbart. 

§ 40 

Beihilfen bei Geburts-, Krankheits- und Todesfällen, 

Unterstützungen 

Für die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Ge¬ 

burts- und Todesfällen sowie von Unterstützungen werden 

die bei dem Arbeitgeber jeweils geltenden Bestimmungen 

angewendet. 

§ 41 

Sterbegeld 

(1) Beim Tode des Angestellten, der zur Zeit seines 

Todes nicht nach § 50 Abs. 2 beurlaubt ist, erhalten 

a) der überlebende Ehegatte, 

b) die leiblichen Abkömmlinge, 

c) die von ihm an Kindes Statt angenommenen Kinder 

Sterbegeld. 

(2) Sind Anspruchsberechtigte im Sinne des Absatzes 1 

nicht vorhanden, ist Sterbegeld auf Antrag zu gewähren 

a) Verwandten der aufsteigenden Linie, Geschwistern, Ge¬ 

schwisterkindern sowie Stiefkindern, wenn sie zur Zeit 

des Todes des Angestellten mit diesem in häuslicher Ge¬ 

meinschaft gelebt haben oder wenn der Verstorbene 

ganz oder überwiegend ihr Ernährer gewesen ist, 

b) sonstigen Personen, die die Kosten der letzten Krank¬ 

heit oder der Bestattung getragen haben, bis zur Höhe 

ihrer Aufwendungen. 

(3) Als Sterbegeld wird für die restlichen Kalendertage 

des Sterbemonats und für weitere zwei Monate die Ver¬ 

gütung (§ 26) des Verstorbenen gewährt. 

Hat der Angestellte zur Zeit seines Todes wegen Ab¬ 

laufs der Fristen des § 37 Abs. 2 keine Krankenbezüge 

mehr erhalten oder hat die Angestellte zur Zeit ihres To¬ 

des Muttersdiaftsgeld nach § 13 Mutterschutzgesetz bezo¬ 

gen, wird als Sterbegeld für den Sterbetag und die rest¬ 

lichen Kalendertage des Sterbemonats sowie für weitere 

zwei Monate die Vergütung (§ 26) des Verstorbenen ge¬ 

währt. 

Das Sterbegeld wird in einer Summe ausgezahlt. 

(4) Sind an den Verstorbenen Bezüge oder Vorsdiüsse 

über den Sterbetag hinaus gezahlt worden, werden diese 

auf das Sterbegeld angerechnet. 

(5) Die Zahlung an einen der nach Absatz 1 oder Ab¬ 

satz 2 Berechtigten bringt den Anspruch der übrigen gegen¬ 

über dem Arbeitgeber zum Erlöschen. Sind Berechtigte 

nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht vorhanden, werden über 

den Sterbetag hinaus gezahlte Bezüge für den Sterbemonat 

nidit zurückgefordert. 

(6) Wer den Tod des Angestellten vorsätzlich herbeige¬ 

führt hat, hat keinen Anspruch auf das Sterbegeld. 

(7) Das Sterbegeld verringert sich um den Betrag, den 

die Berechtigten nach Absatz 1 oder Absatz 2 als Sterbe¬ 

geld aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenen¬ 

versorgung oder aus einer Ruhegeldeinrichtung erhalten. 

Abschnitt IX 

Reisekostenvergütung, Umzugskostenvergütung, 

Trennungsentschädigung (Trennungsgeld) 

S 42 

Reisekostenvergütung 

(1) Für die Erstattung von 

a) Auslagen für Dienstreisen und Dienstgänge (Reiseko¬ 

stenvergütung), 

b) Auslagen aus Anlaß der Abordnung (Trennungsgeld, 

Trennungsenschädigung), 

c) Auslagen für Reisen zur Einstellung vor Begründung 

des Arbeitsverhältnisses, 



d) Auslagen für Ausbildungs- und Fortbildungsreisen, die 

teilweise in dienstlichem oder betrieblichem Interesse 

liegen, 

und 

e) Fahrkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Ar¬ 

beitsstelle aus besonderem dienstlichen oder betriebli¬ 

chen Anlaß 

sind die für die Beamten des Arbeitgebers jeweils gelten¬ 

den Bestimmungen entsprechend anzuwenden. § 11 Satz 2 

gilt entsprechend. 

(2) Eine rückwirkende Höhergruppierung des Ange¬ 

stellten bleibt unberücksichtigt. 

(3) Soweit Betriebe in privater Rechtsform nach eigenen 

Grundsätzen verfahren, sind diese maßgebend. 

Protokollnotiz zu Absatz 1: 

Angestellte der Vergütungsgruppe I a, die am 31. De¬ 

zember 1974 einer höheren Reisekostenstufe zugeteilt wa¬ 

ren als ein Beamter der Besoldungsgruppe A 15, verbleiben 

für das am 1. Januar 1975 fortbestehende Arbeitsverhält¬ 

nis in der höheren Reisekostenstufe. 

§ 43 
Besondere Entsdiädigung bei Dienstreisen an Sonn- und 

Feiertagen 

Der Angestellte, der an einem Sonntag oder gesetzlichen 

Feiertag, an dem er nicht dienstplanmäßig bzw. betriebs¬ 

üblich zu arbeiten hat, eine Dienstreise ausführt, erhält 

für den an diesem Tag zwischen dem Wohnort und dem 

auswärtigen Beschäftigungsort zurückgelegten Weg eine 

Entschädigung. Die Entschädigung beträgt für jede volle 

Reisestunde die Hälfte der Stundenvergütung (§ 35 Abs. 3 

Unterabs. 1), höchstens jedoch das Vierfache der Stunden¬ 

vergütung. Für die Berechnung der Reisedauer sind die für 

die Beamten des Arbeitgebers geltenden Vorschriften des 

Reisekostenrechts sinngemäß anzuwenden. Soweit Betriebe 

in privater Rechtsform nach eigenen Grundsätzen verfah¬ 

ren, sind diese maßgebend. 

§ 44 
Umzugskostenvergütung, Trennungsentsdiädigung 

(Trennungsgeld) 

(1) Für die Gewährung von Umzugskostenvergütung 

und Trennungsentschädigung (Trennungsgeld) sind die für 

die Beamten des Arbeitgebers jeweils geltenden Bestim¬ 

mungen mit folgenden Maßnahmen sinngemäß anzuwen¬ 

den: 

1. Die Zuteilung zu den Tarifklassen richtet sich nach der 

Tarifklasseneinteilung für den Ortszuschlag (§ 29 BAT). 

Dabei ist die Vergütungsgruppe maßgebend, der der 

Angestellte am Tage vor dem Einladen des Umzugs¬ 

gutes angehört hat. 

Bei Hinterbliebenen ist die Tarifklasse maßgebend, der 

der Verstorbene zuletzt angehört hat. 

2. Eine rückwirkende Höhergruppierung des Angestellten 

bleibt unberücksichtigt. 

3. Die Umzugskostenvergütung aus Anlaß der Einstellung 

an einem anderen Ort als dem bisherigen Wohnort (§ 2 

Abs. 3 Nr. 1 Bundesumzugskostengesetz oder die ent¬ 

sprechenden Vorschriften der Umzugskostengesetze der 

Länder) darf nur bei Einstellung auf einem Arbeits¬ 

platz, den der Angestellte zur Befriedigung eines drin¬ 

genden dienstlichen Bedürfnisses auf die Dauer von 

mindestens zwei Jahren besetzen soll, zugesagt werden. 

Die Umzugskostenvergütung kann unverheirateten An¬ 

gestellten ohne Hausstand nach Ablauf eines Monats 

auch bei Einstellung auf einem Arbeitsplatz zugesagt 

werden, der nicht auf die Dauer von mindestens zwei 

Jahren besetzt werden soll. 

4. Endet das Arbeitsverhältnis aus einem von dem An¬ 

gestellten zu vertretenden Grunde vor Ablauf von zwei 

Jahren nach einem Umzug, für den Umzugskostenver¬ 

gütung nach § 2 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 oder Abs. 3 

Nr. 5 des Bundesumzugskostengesetzes oder der ent¬ 

sprechenden Vorschriften der Umzugskostengesetze der 

Länder zugesagt worden war, so hat der Angestellte die 
Umzugskostenvergütung zurückzuzahlen. Dies gilt 

nicht für eine nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 des Bundesumzugs¬ 

kostengesetzes oder nach den entsprechenden Vorschrif¬ 

ten der Umzugskostengesetze der Länder zugesagte 

Umzugskostenvergütung, 

a) wenn sich an das Arbeitsverhältnis ein Arbeitsver¬ 

hältnis unmittelbar anschließt 

aa) mit dem Bund, mit einem Land, mit einer Ge- 

Gemeinde oder einem Gemeindeverband oder 

einem sonstigen Mitglied eines Arbeitgeberver¬ 

bandes, der der Vereinigung der kommunalen 

Arbeitgeberverbände angehört, 

bb) mit einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 

des öffentlichen Rechts, die den BAT oder einen 

Tarifvertrag wesentlich gleichen Inhalts an¬ 

wendet, 

b) wenn das Arbeitsverhältnis aufgrund einer Kündi¬ 

gung durch den Angestellten endet. 

5. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Nrn. 3 

und 4 des Bundesumzugskostengesetzes oder der ent¬ 

sprechenden Vorschriften der Umzugskostengesetze der 

Länder kann Umzugskostenvergütung zugesagt wer¬ 

den, wenn das Arbeitsverhältnis nicht aus einem von 

dem Angestellten zu vertretenden Grunde endet. Dies 

gilt auch für einen ausgeschiedenen Angestellten, wenn 

das Arbeitsverhältnis nicht aus einem von ihm zu 

vertretenden Grunde geendet hat oder der Angestellte 

aus einem in § 63 Abs. 5 Satz 3 Buchst, c oder in der 

Protokollnotiz hierzu genannten Grund aus dem Ar¬ 

beitsverhältnis ausgeschieden ist. 



(2) Soweit Betriebe in privater Rechtsform nach eige¬ 

nen Grundsätzen verfahren, sind diese maßgebend. 

§ 45 

(aufgehoben durch den 22. Änderungstarifvertrag 

zum BAT vom 7. 7. 1969) 

Abschnitt X 

Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung 

§ 46 

Der Angestellte hat Anspruch auf Versicherung unter 

eigener Beteiligung zum Zwecke einer zusätzlichen Al¬ 

ters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe ei¬ 

nes besonderen Tarifvertrages. 

Abschnitt XI 

Urlaub, Arbeitsbefreiung 

§ 47 
Erholungsurlaub 

(1) Der Angestellte erhält in jedem Urlaubsjahr Er¬ 

holungsurlaub unter Zahlung der Urlaubsvergütung. 

Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Als Urlaubsvergütung werden die Vergütung (§ 26) 

und die Zulagen, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, 

weitergezahlt. Der Teil der Bezüge, der nicht in Monats¬ 

beträgen festgelegt ist, wird nach Maßgabe des § 36 Abs. 1 

Unterabsatz 2 durch eine Zulage (Aufschlag) für jeden 

Urlaubstag nach Unterabsatz 2 als Teil der Urlaubsver¬ 

gütung berücksichtigt. 

Der Aufschlag beträgt 108 v.H. des Tagesdurchschnitts 

der Zulagen, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, 

der Zeitzuschläge nach § 35 Abs. 1 Satz 2 Buchst, b bis d, 

der Überstundenvergütungen (ausgenommen die Über- 

stundenpauschvergütung nach Nr. 5 SR 2 s) und des 

Zeitzuschlages nach § 35 Abs. 1 Satz 2 Buchst, a für aus¬ 

geglichene Überstunden, der Bezüge nach § 34 Abs. 1 

Satz 2 sowie der Vergütungen für Bereitschaffsdienst 

und Rufbereitschaft des vorangegangenen Kalenderjahres. 

Hat das Arbeitsverhältnis erst nach dem 30. Juni des 

vorangegangenen Kalenderjahres oder erst im laufenden 

Kalenderjahr begonnen, treten als Berechnungszeitraum 

für den Aufschlag an die Stelle des vorangegangenen 

Kalenderjahres die vor dem Beginn des Urlaubs liegenden 

vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis 

bestanden hat. Hat das Arbeitsverhältnis bei Beginn des 

Urlaubs mindestens sechs volle Kalendermonate bestan¬ 

den, bleibt der danach berechnete Aufschlag für den Rest 

des Urlaubsjahres maßgebend. 

Ändert sich die arbeitsvertraglich vereinbarte regel¬ 

mäßige Arbeitszeit (§ 34) oder die regelmäßige Arbeits¬ 

zeit (§15 Abs. 1 bis 4 und die entsprechenden Sonder¬ 

regelungen hierzu) — mit Ausnahme allgemeiner Ver¬ 

änderungen der Arbeitszeit —, sind Berechnungszeitraum 

für den Aufschlag die nach der Änderung der Arbeitszeit 

und vor dem Beginn des Urlaubs liegenden vollen Kalen¬ 

dermonate. Unterabsatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

Sind nach Ablauf des Berechnungszeitraumes allge¬ 

meine Vergütungserhöhungen eingetreten, erhöht sich 

der Aufschlag nach Unterabsatz 2 um 80 v.H des von den 

Tarifvertragsparteien festgelegten durchschnittlichen Vom¬ 

hundertsatzes der allgemeinen Vergütungserhöhung. 

(3) Der Urlaubsanspruch kann erst nach Ablauf von 

sechs Monaten, bei Jugendlichen nach Ablauf von drei 

Monaten, nach der Einstellung geltend gemacht werden, 

es sei denn, daß der Angestellte vorher ausscheidet. 

(4) (gestrichen) 

(5) Urlaub, der dem Angestellten in einem früheren 

Beschäftigungsverhältnis für Monate gewährt worden ist, 

die in sein jetziges Angestelltenverhältnis fallen, wird auf 

den Urlaub angerechnet. 

(6) Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend 

gewährt werden. Er kann auf Wunsch des Angestellten 

in zwei Teilen genommen werden, dabei muß jedoch ein 

Urlaubsteil so bemessen sein, daß der Angestellte min¬ 

destens für zwei volle Wochen von der Arbeit befreit ist. 

Erkrankt der Angestellte während des Urlaubs und 

zeigt er dies unverzüglich an, so werden die durch ärzt¬ 

liches — auf Verlangen durch amts- oder vertrauens¬ 

ärztliches — Zeugnis nachgewiesenen Krankheitstage, an 

denen der Angestellte arbeitsunfähig war, auf den Urlaub 

nicht angerechnet. Der Angestellte hat sich nach plan¬ 

mäßigem Ablauf seines Urlaubs oder, falls die Krankheit 

länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähig¬ 

keit zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen. Der 

Antritt des restlichen Urlaubs wird erneut festgesetzt. 

Der Urlaub kann auch während einer Erkrankung ge¬ 

nommen werden. 

(7) Der Urlaub ist spätestens bis zum Ende des Ur¬ 

laubsjahres anzutreten. 

Kann der Urlaub bis zum Ende des Urlaubsjahres nicht 

angetreten werden, ist er bis zum 30. April des folgenden 

Urlaubsjahres anzutreten. Kann der Angestellte den Ur¬ 

laub wegen Arbeitsunfähigkeit nicht bis zum 30. April 

antreten, hat er ihn innerhalb von drei Monaten nach 

Wiederhherstellung der Arbeitsfähigkeit, spätestens je¬ 

doch bis zum Ablauf des zweiten auf die Entstehung des 

Anspruchs folgenden Urlaubsjahres anzutreten. 

Läuft die Wartezeit (Absatz 3) erst im Laufe des fol¬ 

genden Urlaubsjahres ab, ist der Urlaub spätestens bis 

zum Ende dieses Urlaubsjahres anzutreten. 

Urlaub, der nicht innerhalb der genannten Fristen an¬ 

getreten ist, verfällt. 

(8) Angestellte, die ohne Erlaubnis während des Ur¬ 

laubs gegen Entgelt arbeiten, verlieren hierdurch den 
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Anspruch auf die Urlaubs Vergütung für die Tage der 

Erwerbstätigkeit. 

Protokollnotizen zu Absatz 2: 

1. Zu den Zulagen im Sinne des Unterabsatzes 1 Satz 1 

und des Unterabsatzes 2 gehören nicht Leistungen, die 

aufgrund des § 42 und der Sonderregelungen hierzu ge¬ 
zahlt werden. 

2. Der Tagesdurchschnitt nach Unterabsatz 2 beträgt bei 

der Verteilung der durchschnittlichen regelmäßigen wö¬ 

chentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage Ves, bei der Ver¬ 

teilung auf sechs Tage Vza des Monatsdurchschnitts aus 
der Summe der Zulagen, die nicht in Monatsbeiträgen 

festgelegt sind, der Zeitzuschläge nach § 35 Abs. 1 Satz 

2 Buchst, b bis d, der Überstundenvergütungen (aus¬ 

genommen die Überstundenpauschvergütung nach Nr. 

5 SR 2 s), des Zeitzuschlags nach § 35 Abs. 1 Satz 2 

Buchst, a für ausgeglichene Überstunden, der Bezüge 

nach § 34 Abs. 1 Satz 2, der Vergütungen für Bereit¬ 

schaftsdienst und der Vergütungen für Rufbereitschaft, 

die für das vorangegangene Kalenderjahr zugestanden 

haben. Ist die durchschnittliche regelmäßige wöchent¬ 

liche Arbeitszeit weder auf fünf noch auf sechs Tage 

verteilt, ist der Tagesdurchschnitt entsprechend zu er¬ 

mitteln. Maßgebend ist die Verteilung der Arbeits¬ 

zeit zu Beginn des Kalenderjahres. Bei der Berechnung 

des Monatsdurchschnitts bleiben die Kalendermonate 

unberücksichtigt, für die dem Angestellten weder Ver¬ 

gütung noch Urlaubsvergütung noch Krankenbezüge 

zugestanden haben. Außerdem bleibt bei der Berech¬ 

nung des Monatsdurchschnitts die Zeit vor dem Be¬ 

ginn des dritten vollen Kalendermonats des Bestehens 

des Angestelltenverhältnisses unberücksichtigt. 

Sind nach Unterabsatz 3 oder Unterabsatz 4 Berech¬ 

nungszeitraum die vor dem Beginn des Urlaubs liegen¬ 

den vollen Kalendermonate, treten diese an die Stelle 

der Kalendermonate des vorangegangenen Kalender¬ 

jahres. Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu 

Beginn des Arbeitsverhältnisses bzw. zu Beginn des 

Zeitraumes, von dem an die Arbeitszeit geändert wor¬ 
den ist. 

3. Als Zulagen, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, 

gelten auch Monatspauschalen der in Unterabsatz 2 

genannten Bezüge. Solange die Monatspauschale zu¬ 

steht, sind die entsprechenden Bezüge bei der Errech¬ 

nung des Aufschlags nicht zu berücksichtigen. Steht die 

Monatspauschale nicht mehr zu, sind für die bisher 

pauschalierten Bezüge Berechnungszeitraum für den 

Aufschlag die nach Wegfall der Monatspauschale und 

vor dem Beginn des Urlaubs liegenden vollen Kalen¬ 
dermonate. 

4. Bei Anwendung der Unterabsätze 3 und 4 stehen 

dem Beginn des Urlaubs der Zeitpunkt, von dem an 

nach § 37 Krankenbezüge zu zahlen sind, der Beginn 

eines Sonderurlaubs nach § 50 Abs. 1 und der Erste des 

Kalendermonats, nach dem die Zuwendung nach dem 

Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte zu 

bemessen ist, gleich. 

§ 48 

Dauer des Erholungsurlaubs 

(1) Der Erholungsurlaub des Angestellten, dessen 

durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 

auf fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt ist 

(Fünftagewoche), beträgt 

in der bis zum bis zum nach 

Vergütungs- vollendeten vollendeten vollendetem 

gruppe 30. Lebensjahr 40. Lebensjahr 40. Lebensjahr 

Arbeitstage 

I und I a 24 

Ib bis IV a. 

Kr. X bis Kr. XII 23 

IV b bis VI, 

Kr. IX bis Kr. V 22 

VII bis X, 

Kr. IV bis Kr. I 22 

(2) (gestrichen) 

(3) Die Dauer des Erholungsurlaubs einschließlich 

eines etwaigen Zusatzurlaubs vermindert sich für jeden 

vollen Kalendermonat eines Sonderurlaubs nach § 50 

Abs. 2 um ein Zwölftel. Die Verminderung unterbleibt 

für drei Kalendermonate eines Sonderurlaubs zum Zwecke 

der beruflichen Fortbildung, wenn eine Anerkennung 

nach § 50 Abs. 2 Satz 2 vorliegt. 

(4) Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen der 

Angestellte dienstplanmäßig oder betriebsüblich zu ar¬ 

beiten hat oder zu arbeiten hätte, mit Ausnahme der 

auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, für die 

kein Freizeitausgleich gewährt wird. Endet eine Arbeits¬ 

schicht nicht an dem Kalendertag, an dem sie begonnen 

hat, gilt als Arbeitstage der Kalendertag, an dem die Ar¬ 

beitsschicht begonnen hat. 

Ist die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ar¬ 

beitszeit regelmäßig oder dienstplanmäßig im Durch¬ 

schnitt des Urlaubsjahres auf mehr als fünf Arbeits¬ 

tage in der Kalenderwoche verteilt, erhöht sich der Ur¬ 

laub für jeden zusätzlichen Arbeitstag im Urlaubsjahr 

um V250 des Urlaubs nach den Absätzen 1 bis 3 zuzüg¬ 

lich eines etwaigen Zusatzurlaubs. 

Ist die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ar¬ 

beitszeit regelmäßig oder dienstplanmäßig im Durch¬ 

schnitt des Urlaubsjahres auf weniger als fünf Arbeits¬ 

tage in der Kalenderwoche verteilt, vermindert sich der 

Urlaub für jeden zusätzlichen arbeitsfreien Tag im Ur¬ 

laubsjahr um V250 des Urlaubs nach den Absätzen 1 bis 

3 zuzüglich eines etwaigen Zusatzurlaubs. 

28 30 

27 29 

25 29 

25 27 
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Wird die Verteilung der durdisdinittlidien regelmä¬ 

ßigen wödientlidien Arbeitszeit während des Urlaubs¬ 

jahres auf Dauer oder jahreszeitlich bedingt vorüber¬ 

gehend geändert, ist die Zahl der Arbeitstage zugrunde 

zu legen, die sich ergeben würden, wenn die für die 

Urlaubszeit maßgebende Verteilung der Arbeitszeit für 

das ganze Urlaubsjahr gelten würde. 

Ergibt sich bei der Berechnung des Urlaubs nach den 

Unterabsätzen 2 bis 4 ein Bruchteil eines Urlaubstages, 

bleibt er unberücksichtigt. 

(5) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe 

des Urlaubsjahres, so beträgt der Urlaubsanspruch ein 

Zwölftel für jeden vollen Beschäftigungsmonat. Scheidet 

der Angestellte wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbs¬ 

unfähigkeit (§ 59) oder durch Erreichung der Alters¬ 

grenze (§ 60) aus dem Arbeitsverhältnis aus, so beträgt 

der Urlaubsanspruch sechs Zwölftel, wenn das Arbeits¬ 

verhältnis in der ersten Hälfte, und zwölf Zwölftel, wenn 

es in der zweiten Hälfte des Urlaubsjahres endet. 

(5 a) Vor Anwendung der Absätze 3 und 5 sind der 

Erholungsurlaub und ein etwaiger Zusatzurlaub zusam¬ 

menzurechnen. 

(5 b) Bruchteile von Urlaubstagen werden — bei 

mehreren Bruchteilen nach ihrer Zusammenrechnung — 

einmal im Urlaubsjahr auf einen vollen Urlaubstag auf¬ 

gerundet; Absatz 4 Unterabsatz 5 bleibt unberührt. 

(6) Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer 

ist das Lebensjahr, das im Laufe des Urlaubsjahres voll¬ 

endet wird. Für die Urlaubsdauer der Jugendlichen ist 

das Lebensjahr zu Beginn des Urlaubsjahres maßgebend. 

(7) Der Bemessung des Urlaubs ist die Vergütungs¬ 

gruppe zugrunde zu legen, in der sich der Angestellte 

bei Beginn des Urlaubsjahres befunden hat, bei Einstel¬ 

lung während des Urlaubsjahres die Vergütungsgruppe, 

in die er bei der Einstellung eingruppiert worden ist. 

Ein Aufrücken des Angestellten während des Urlaubs¬ 

jahres bleibt unberücksichtigt. 

§ 49 
Zusatzurlaub 

(1) Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs sind hin¬ 

sichtlich des Grundes und der Dauer die für die Beamten 

des Arbeitgebers jeweils maßgebenden Bestimmungen 

sinngemäß anzuwenden. 

(2) Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag, nach be¬ 

zirklichen Regelungen und nach sonstigen Bestimmun¬ 

gen wird nur bis zu insgesamt fünf Arbeitstagen im 

Urlaubsjahr gewährt. Erholungsurlaub und Zusatzurlaub 

(Gesamturlaub) dürfen im Urlaubsjahr zusammen 34 

Arbeitstage nicht überschreiten. 

Unterabsatz 1 ist auf Zusatzurlaub nach dem Schwer¬ 

behindertengesetz oder nach Vorschriften für politisch 

Verfolgte nicht anzuwenden. 

Für die Anwendung der Unterabsätze 1 und 2 gilt § 48 

Abs. 3 bis 5 b entsprechend. 

§ 50 

Sonderurlaub 

(1) Dem Angestellten ist für die Dauer eines von einem 

Träger der Sozialversicherung, von einem Träger der 

Tuberkulosehilfe oder von einem Beauftragten für die 

Durchführung der Tuberkulosehilfe, von einem Träger 

einer Altersversorgung einer öffentlichen Verwaltung 

oder eines Betriebes oder von der Versorgungsbehörde 

verordneten Kur- oder Heilverfahrens oder einer als 

beihilfefähig anerkannten Heilkur ein Sonderurlaub un¬ 

ter Zahlung der Urlaubsvergütung (§ 47 Abs. 2) bis zur 

Höchstdauer von sechs Wochen zu gewähren. 

(2) Der Angestellte kann bei Vorliegen eines wich¬ 

tigen Grundes unter Verzicht auf die Bezüge Sonder¬ 

urlaub erhalten, wenn die dienstlichen oder betrieblichen 

Verhältnisse es gestatten. Diese Zeit gilt nicht als Be¬ 

schäftigungszeit nach § 19, es sei denn, daß der Arbeit¬ 
geber vor Antritt des Sonderurlaubs ein dienstliches 

oder betriebliches Interesse an der Beurlaubung schrift¬ 

lich anerkannt hat. 

§ 51 

Urlaubsabgeltung 

(1) Ist im Zeitpunkt der Kündigung des Arbeitsver¬ 

hältnisses der Urlaubsanspruch noch nicht erfüllt, ist der 

Urlaub, soweit dies dienstlich oder betrieblich möglich 

ist, während der Kündigungsfrist zu gewähren und zu 
nehmen. Soweit der Urlaub nicht gewährt werden kann 

oder die Kündigungsfrist nicht ausreicht, ist der Urlaub 

abzugelten. Entsprechendes gilt, wenn das Arbeitsver¬ 

hältnis durch Auflösungsvertrag (§ 58) oder wegen Be¬ 

rufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit (§ 59) endet 

oder wenn der Urlaub wegen Arbeitsunfähigkeit bis zur 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr genom¬ 

men werden kann. 

Ist dem Angestellten wegen eines vorsätzlich schuld¬ 

haften Verhaltens außerordentlich gekündigt worden 

oder hat der Angestellte das Arbeitsverhältnis unberech¬ 

tigterweise gelöst, wird lediglich derjenige Urlaubsan¬ 

spruch abgegolten, der dem Angestellten nach gesetz¬ 

lichen Vorschriften bei Anwendung des § 48 Abs. 5 Satz 1 

noch zustehen würde. 

(2) Für jeden abzugeltenden Urlaubstag werden bei 

der Fünftagewoche Ves, bei der Sechstagewoche Vae der 

Urlaubsvergütung gezahlt, die dem Angestellten zuge¬ 

standen hätte, wenn er während des ganzen Kalender¬ 

monats, in dem er ausgeschieden ist, Erholungsurlaub 

gehabt hätte. In anderen Fällen Ist der Bruchteil ent¬ 

sprechend zu ermitteln. 
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Protokollnotiz: 

Die Abgeltung unterbleibt, wenn der Angestellte in 

unmittelbarem Anschluß in ein Arbeitsverhältnis zu ei¬ 

nem anderen Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes im 

Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Buchst, a Übertritt 

und dieser sich verpflichtet, den noch nicht verbrauchten 

Urlaub zu gewähren. 

S 52 
Arbeitsbefreiung 

(1) Der Angestellte wird in den nachstehenden Fällen, 

soweit nicht die Angelegenheit außerhalb der Arbeitszeit, 

gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, erledigt werden 

kann, unter Fortzahlung der Vergütung (§ 26) für die 

Dauer der unumgänglich notwendigen Abwesenheit von 

der Arbeit freigestellt: 

1. zur Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten 

nach deutschem Recht 

a) zur Ausübung des Wahl- und Stimmrechts und zur 

Beteiligung an Wahlausschüssen, 

b) zur Ausübung öffentlicher Ehrenämter, 

c) zur Teilnahme an Wahlen der Organe der gesetz¬ 

lichen Sozialversicherung und anderer öffentlicher 

Einrichtungen, 

d) zur Wahrnehmung amtlicher, insbesondere gericht¬ 

licher oder polizeilicher Termine, soweit sie nicht 

durch private Angelegenheiten des Angestellten ver¬ 

anlaßt sind, 

e) bei Heranziehung zum Feuerlöschdienst, Wasser¬ 

wehr- oder Deichdienst einschließlich der von den 

örtlichen Wehrleitungen angeordneten Übungen 

sowie bei Heranziehung zum Bergwachtdienst oder 

zum Seenotrettungsdienst zwecks Rettung von Men¬ 

schenleben, zum Dienst im Katastrophenschutz so¬ 

wie zum freiwilligen Sanitätsdienst bei Vorliegen 

eines dringenden öffentlichen Interesses, 

f) bei Heranziehung zur Bestattung von Verstorbenen, 

soweit sich die Verpflichtung aus der Ortssatzung 

ergibt, 

2. aus folgenden Anlässen: 

a) bei ansteckenden Krankheiten im Haushalt des An¬ 

gestellten, sofern der Arzt sein Fernbleiben von der 

Arbeit anordnet, 

b) bei einer amts-, betriebs-, kassen-, versorgungs- oder 

vertrauensärztlich oder bei einer von einem Träger 

der Sozialversicherung bzw. von der Bundesanstalt 

für Arbeit angeordneten Untersuchung oder Behand¬ 

lung des arbeitsfähigen Angestellten, wobei die An¬ 

passung, Wiederherstellung oder Erneuerung von 

Körperersatzstücken sowie die Beschaffung von 

Zahnersatz als ärztliche Behandlung gelten. 

c) zur Ablegung von beruflichen oder der Berufsfort¬ 

bildung dienenden Prüfungen, soweit sie im dienst¬ 

lichen oder betrieblichen Interesse liegen, 

d) bei Teilnahme an der Beisetzung von Angehörigen 

derselben Beschäftigungsstelle, wenn die dienstli¬ 

chen oder betrieblichen Verhältnisse es zulassen, 

e) bei Feuer- oder Hochwassergefahr, die die Habe des 

Angestellten bedroht, 

f) bei Teilnahme an Blutspendeaktionen als Blutspen¬ 

der. 

In den Fällen der Nr. 1 sowie der Nr. 2 Buchst, a, b und 

f besteht Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung nur 

insoweit, als der Angestellte nicht Ansprüche auf Ersatz 

der Vergütung geltend machen kann. Die fortgezahlten 

Beträge gelten in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuß 

auf die Leistungen der Kostenträger. Der Angestellte hat 

den Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhal¬ 

tenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen. 

(2) Der Angestellte wird vorbehaltlich der Sätze 2 

bis 4 aus folgenden Anlässen in nachstehendem Ausmaß 

unter Fortzahlung der Vergütung (§ 26) von der Arbeit 

freigestellt: 

a) beim Umzug des Angestellten mit eige¬ 

nem Hausstand 2 Arbeitstage, 

b) beim Umzug des Angestellten mit eige¬ 

nem Hausstand anläßlich der Verset¬ 

zung oder Abordnung an einen anderen 

Ort aus dienstlichen oder betrieblichen 

Gründen 3 Arbeitstage, 

c) beim 25-, 40- und 50jährigen Arbeits¬ 

jubiläum des Angestellten 1 Arbeitstag, 

d) bei der Eheschließung des Angestellten 2 Arbeitstage, 

e) bei der Niederkunft der mit dem Ange¬ 

stellten in häuslicher Gemeinschaft le¬ 

benden Ehefrau 2 Arbeitstage, 

f) beim Tode des Ehegatten 4 Arbeitstage, 

g) beim Tode von Eltern, Großeltern, 

Schwiegereltern, Stiefeltern, Kindern 

oder Geschwistern, die mit dem Ange¬ 

stellten in demselben Haushalt gelebt 

haben, 2 Arbeitstage, 

h) bei der Beisetzung einer in Buchstabe g 

genannten Person, die nicht mit dem 

Angestellten in demselben Haushalt ge¬ 

lebt hat, 1 Arbeitstag, 

i) bei der Einsegnung, bei der Erstkom¬ 

munion, bei einer entsprechenden reli¬ 

giösen oder weltanschaulichen Feier und 

bei der Eheschließung eines Kindes des 

Angestellten 1 Arbeitstag, 
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k) bei der silbernen Hodizeit des Ange¬ 

stellten 1 Arbeitstag, 

l) bei schwerer Erkrankung 

aa) des Ehegatten, 

bb) eines Kindes, das das 14. Lebens¬ 

jahr noch nicht vollendet hat, wenn 

im laufenden Kalenderjahr kein 

Anspruch nach § 185 c RVO be¬ 

steht oder bestanden hat, 

cc) der im Haushalt des Angestellten 

lebenden Eltern oder Stiefeltern 

des Angestellten, wenn dieser die nach 

ärztlicher Bescheinigung unerläßliche 

Pflege des Erkrankten deshalb selbst 

übernehmen muß, weil eine andere Per¬ 

son für diesen Zweck nicht sofort zur 

Verfügung steht, bis zu 6 
Kalendertagen 

im Kalenderjahr, 

m) soweit kein Anspruch nach Buchstabe 1 

besteht oder im laufenden Kalenderjahr 

eine Arbeitsbefreiung nach Buchstabe 1 

nicht bereits in Anspruch genommen 

worden ist, bei schwerer Erkrankung des 

Ehegatten oder einer sonstigen in sei¬ 

nem Haushalt lebenden Person, wenn 

der Angestellte aus diesem Grunde die 

Betreuung seiner Kinder, die das achte 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

oder wegen körperlicher, geistiger oder 

seelischer Behinderung dauernd pflege¬ 

bedürftig sind, übernehmen muß, weil 

eine andere Person für diesen Zweck 

nicht sofort zur Verfügung steht, bis zu 6 
Kalendertagen 

im Kalenderjahr. 

Fällt in den Fällen der Buchstaben h bis k der Anlaß 

der Freistellung auf einen arbeitsfreien Tag, entfällt der 

Anspruch auf Freistellung. 

Fällt in den Fällen der Buchstaben d bis g der Anlaß 

der Freistellung auf einen arbeitsfreien Tag oder ist der 

dem Anlaß der Freistellung folgende Tag — im Falle des 

Buchstaben f einer der drei folgenden Tage — arbeits¬ 

frei, vermindert sich der Anspruch auf Freistellung um 

einen Arbeitstag. 

In den Fällen der Buchstaben 1 und m vermindert 

sich der Anspruch auf Freistellung um jeden in den An¬ 

spruchszeitraum fallenden arbeitsfreien Tag. 

(3) Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden 

Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung der Vergü¬ 

tung (§ 26) bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 

In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf die Be¬ 

züge kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden. 

wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es 

gestatten. 

(4) Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten 

Vertretern der Kreisvorstände, der Bezirksvorstände, der 

Bundesabteilungsvorstände sowie des Hauptvorstandes 

bzw. der Kreisvorstände, der Landesvorstände, der Bun¬ 

desberufs- und der Bundesfachgruppenvorstände auf An¬ 

fordern der vertragschließenden Gewerkschaften Ar¬ 

beitsbefreiung bis zu sechs Werktagen im Jahr unter 

Fortzahlung der Vergütung (§ 26) erteilt werden, sofern 

nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen 

entgegenstehen. 

Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen mit dem Bund, 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und der Ver¬ 

einigung der kommunalen Arbeitgeberverbände oder 

ihrer Arbeitgeberverbände kann auf Anfordern einer 

der vertragschließenden Gewerkschaften Arbeitsbefrei¬ 

ung unter Fortzahlung der Vergütung (§ 26) ohne zeit¬ 

liche Begrenzung erteilt werden. 

(5) Dauert die Arbeitsbefreiung nicht länger als sechs 

Werktage, so werden neben der Vergütung (§ 26) die in 

Monatsbeträgen festgelegten Zulagen fortgezahlt. 

Protokollnotiz zu Absatz 5: 

Als Zulagen, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, 

gelten auch Monatspauschalen der in § 47 Abs. 2 Unter¬ 

absatz 2 genannten Bezüge. 

S 52a 

Fortzahlung der Vergütung bei Arbeitsausfall 

in besonderen Fällen 

(1) Bei Arbeitsausfall infolge vorübergehender Be- 

triehsstörungen betriebstechnischer oder wirtschaftlicher 

Art, z. B. Mangel an Rohstoffen oder Betriebsstoffen, 

werden dem durch den Arbeitsausfall betroffenen Ange¬ 

stellten die Vergütung (§ 26) so wie die in Monatsbeträ¬ 

gen festgelegten Zulagen für die ausgefallene Arbeitszeit 

fortgezahlt, jedoch längstens für die Dauer von sechs 

aufeinander folgenden Arbeitstagen. Das gleiche gilt für 

Arbeitsausfall infolge behördlicher Maßnahmen. Die Ver¬ 

gütung wird nur fortgezahlt, wenn der Angestellte ord¬ 

nungsgemäß an der Arbeitsstelle erschienen ist und sich 

zur Arbeit gemeldet hat, es sei denn, daß der Arbeit¬ 

geber auf das Erscheinen des Angestellten zur Arbeit 

ausdrücklich oder stillschweigend verzichtet hat. Der Ar¬ 

beitgeber ist berechtigt zu verlangen, daß die ausgefal¬ 

lene Arbeitszeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif¬ 

ten, insbesondere der Arbeitszeitordnung, innerhalb von 

zwei Wochen ohne nochmalige Bezahlung nachgeholt 

wird. 

(2) Bei Arbeitsversäumnis, die infolge von technisch 

bedingten Verkehrsstörungen oder infolge von Natur¬ 

ereignissen am Wohn- oder Arbeitsort oder auf dem 

Wege zur Arbeit unvermeidbar ist und nicht durch Lei- 
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stungsverschiebung ausgeglichen werden kann, werden 

die Vergütung (§ 26) sowie die in Monatsbeträgen fest¬ 

gelegten Zulagen für die ausgefallene Arbeitszeit, jedoch 

längstens für zwei aufeinander folgende Kalendertage 

fortgezahlt. 

Protokollnotiz: 

Als Zulagen, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, 

gelten auch Monatspausdialen der in § 47 Abs. 2 Unter¬ 

absatz 2 genannten Bezüge. 

Abschnitt XII 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

§ 53 

Ordentliche Kündigung 

(1) Innerhalb der Probezeit (§ 5) beträgt die Kündi¬ 

gungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluß. 

(2) Im übrigen beträgt die Kündigungsfrist bei einer 

Beschäftigungszeit (§ 19) 

bis zu 1 Jahr 1 Monat zum Monatsschluß 

nach einer Beschäftigungszeit 

von mehr als 1 Jahr 6 Wochen, 

von mindestens 5 Jahren 3 Monate, 

von mindestens 8 Jahren 4 Monate, 

von mindestens 10 Jahren 5 Monate, 

von mindestens 12 Jahren 6 Monate 

zum Schluß eines Kalendervierteljahres. 

(3) Nach einer Beschäftigungszeit (§ 19) von 15 Jah¬ 

ren, frühestens jedoch nach Vollendung des vierzigsten 

Lebensjahres, ist der Angestellte unkündbar. 

(4) Für Angestellte unter 18 Jahren beträgt die Kün¬ 

digungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluß. 

§ 54 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Der Arbeitgeber und der Angestellte sind berech¬ 

tigt, das Arbeitsverhältnis aus einem wichtigen Grunde 

fristlos zu kündigen, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund 

derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller 

Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der In¬ 

teressen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Arbeits¬ 

verhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder 

bis zu der vereinbarten Beendigung des Arbeitsverhält¬ 

nisses nicht zugemutet werden kann. 

(2) Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wo¬ 

chen erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in 

dem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündi¬ 

gung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. Der 

Kündigende muß dem anderen Teil auf Verlangen den 

Kündigungsgrund unverzüglich schriftlich mitteilen. 

S 55 
Unkündbare Angestellte 

(1) Dem unkündbaren Angestellten (§ 53 Abs. 3) kann 

aus in seiner Person oder in seinem Verhalten liegenden 

wichtigen Gründen fristlos gekündigt werden. 

(2) Andere wichtige Gründe, insbesondere dringende 

betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung 

des Angestellten entgegenstehen, berechtigen den Arbeit¬ 

geber nicht zur Kündigung. In diesen Fällen kann der 

Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis jedoch, wenn eine Be¬ 

schäftigung zu den bisherigen Vertragsbedingungen aus 

dienstlichen Gründen nachweisbar nicht möglich ist, zum 

Zwecke der Herabgruppierung um eine Vergütungs¬ 

gruppe kündigen. 

Der Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis ferner 

zum Zwecke der Herabgruppierung um eine Vergütungs¬ 

gruppe kündigen, wenn der Angestellte dauernd außer¬ 

stande ist, diejenigen Arbeitsleistungen zu erfüllen, für 

die er eingestellt ist und die die Voraussetzung für seine 

Eingruppierung in die bisherige Vergütungsgruppe bil¬ 

den, und ihm andere Arbeiten, die die Tätigkeitsmerk¬ 

male seiner bisherigen Vergütungsgruppe erfüllen, nicht 

übertragen werden können. Die Kündigung ist ausge¬ 

schlossen, wenn die Leistungsminderung 

a) durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit 

im Sinne der Reichsversicherungsordnung herbeige¬ 

führt worden ist, ohne daß der Angestellte vorsätz¬ 

lich oder grob fahrlässig gehandelt hat, oder 

b) auf einer durch die langjährige Beschäftigung verur¬ 

sachten Abnahme der körperlichen oder geistigen 

Kräfte und Fähigkeiten nach einer Beschäftigungszeit 

(§ 19) von 20 Jahren beruht und der Angestellte das 

fünfundfünfzigste Lebensjahr vollendet hat. 

Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate zum Schluß 

eines Kalendervierteljahres. 

Lehnt der Angestellte die Fortsetzung des Arbeitsver¬ 

hältnisses zu den ihm angebotenen geänderten Vertrags¬ 

bedingungen ab, so gilt das Arbeitsverhältnis mit Ablauf 

der Kündigungsfrist als vertragsmäßig aufgelöst (§ 58). 

$ 56 
Ausgleichszulage bei Arbeitsunfall und Berufskrankheit 

Ist der Angestellte infolge eines Unfalls, den er nach 

mindestens einjähriger ununterbrochener Beschäftigung 

bei demselben Arbeitgeber in Ausübung oder infolge 

seiner Arbeit ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit er¬ 

litten hat, in seiner bisherigen Vergütungsgruppe nicht 

mehr voll leistungsfähig und wird er deshalb in einer 

niedrigeren Vergütungsgruppe weiterbeschäftigt, so er¬ 

hält er eine Ausgleichszulage in Höhe des Unterschieds¬ 

betrages zwischen der ihm in der neuen Vergütungs¬ 

gruppe jeweils zustehenden Grundvergütung und der 

Grundvergütung, die er in der verlassenen Vergütungs- 
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gruppe zuletzt bezogen hat. Das gleiche gilt bei einer 

Berufskrankheit im Sinne der Reichtsversicherungsord- 

nung nach mindestens dreijähriger ununterbrochener Be¬ 

schäftigung. 

S 57 
Schriftform der Kündigung 

Nach Ablauf der Probezeit (§ 5) bedürfen Kündigun¬ 

gen — auch außerordentliche — der Schriftform. Kündigt 

der Arbeitgeber, so soll er den Kündigungsgrund in dem 

Kündigungsschreiben angeben; § 54 Abs. 2 Satz 3 bleibt 

unberührt. 

§ 58 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Vereinbarung 

Das Arbeitsverhältnis kann im gegenseitigen Einver¬ 

nehmen jederzeit beendet werden (Auflösungsvertrag). 

S 59 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge Berufs¬ 

unfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit 

(1) Wird durch den Bescheid eines Rentenversiche¬ 

rungsträgers festgestellt, daß der Angestellte berufsun¬ 

fähig oder erwerbsunfähig ist, so endet das Arbeitsver¬ 

hältnis mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid 

zugestellt wird, sofern der Angestellte eine außerhalb der 

gesetzlichen Rentenversicherung bestehende Versorgung 

durch den Arbeitgeber oder durch eine Versorgungsein¬ 

richtung erhält, zu der der Arbeitgeber Mittel beige¬ 

steuert hat. Der Angestellte hat den Arbeitgeber von der 

Zustellung des Rentenbescheides unverzüglich zu unter¬ 

richten. Beginnt die Rente wegen Berufsunfähigkeit oder 

wegen Erwerbsunfähigkeit erst nach der Zustellung des 
Rentenbescheides, endet das Arbeitsverhältnis mit Ab¬ 

lauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Monats. 

Verzögert der Angestellte schuldhaft den Rentenan¬ 

trag oder bezieht er Altersruhegeld nach § 25 Abs. 1 

AVG, § 1248 Abs. 1 RVO oder § 48 Abs. 1 Nr. 1 RKG 

oder ist er nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 

versichert, so tritt an die Stelle des Bescheides des Renten¬ 

versicherungsträgers das Gutachten eines Amtsarztes. Das 

Arbeitsverhältnis endet in diesem Falle mit Ablauf des 

Monats, in dem dem Angestellten das Gutachten be¬ 

kanntgegeben worden ist. 

(2) Erhält der Angestellte keine außerhalb der gesetz¬ 

lichen Rentenversicherung bestehende Versorgung durch 

den Arbeitgeber oder durch eine Versorgungseinrich¬ 

tung, zu der der Arbeitgeber Mittel beigesteuert hat, so 

endet das Arbeitsverhältnis des kündbaren Angestellten 

nach Ablauf der für ihn geltenden Kündigungsfrist (§ 53 

Abs. 2), des unkündbaren Angestellten (§ 53 Abs. 3) 

nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten zum Schluß 

eines Kalendervierteljahres. Die Fristen beginnen mit der 

Zustellung des Rentenbescheides bzw. mit der Bekannt¬ 

gabe des Gutachtens des Amtsarztes an den Angestellten. 

Der Angestellte hat den Arbeitgeber von der Zustellung 

des Rentenbescheides unverzüglich zu unterrichten. In 

den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 tritt an die Stelle der 

Zustellung des Rentenbescheides der Ablauf des dem Ren¬ 

tenbeginn vorangehenden Monats. 

(3) Das Arbeitsverhältnis eines Schwerbehinderten im 

Sinne des § 1 des Schwerbehindertengesetzes endet ab¬ 

weichend von den Absätzen 1 und 2 nicht durch die 

Feststellung der Berufsunfähigkeit durch einen Renten¬ 

versicherungsträger, wenn die Brufsunfähigkeit durch 

a) eine gesundheitliche Schädigung im Sinne der §§ 1 

und 82 des Bundesversorgungsgesetzes oder 

b) eine nach dem 31. Juli 1945 eingetretene gesundheit¬ 

liche Schädigung im Sinne des § 5 Abs. 2 Buchst, a) 

des Bundesversorgungsgesetzes oder 

c) eine gesundheitliche Schädigung durch nationalsozia¬ 

listische Verfolgungs- oder Unterdrückungsmaßnah¬ 

men aus politischen, rassischen oder religiösen Grün¬ 

den 

verursacht ist. In diesen Fällen endet das Arbeitsverhält¬ 

nis durch die Feststellung des Amtsarztes, daß der An¬ 

gestellte auch für die von ihm nach dem Arbeitsvertrag 

auszuübende Tätigkeit im Sinne der Rentenversiche¬ 

rungsgesetze berufsunfähig ist. Im übrigen bleiben die 

Absätze 1 und 2 unberührt. 

(4) Liegt bei einem Angestellten, der Schwerbehinder¬ 

ter im Sinne des Schwerbehindertengesetzes ist, in dem 

Zeitpunkt, in dem nach den Absätzen 1 bis 3 das Ar¬ 

beitsverhältnis wegen Berufsunfähigkeit oder wegen 

Erwerbsunfähigkeit auf Zeit endet, die nach § 19 des 

Schwerbehindertengesetzes erforderliche Zustimmung der 

Hauptfürsorgestelle noch nicht vor, endet das Arbeits¬ 

verhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zu¬ 

stimmungsbescheides der Hauptfürsorgestelle. 

(5) Nach Wiederherstellung der Berufsfähigkeit soll 

der Angestellte, der bei Beendigung des Arbeitsverhält¬ 

nisses nach Absatz 1 oder Absatz 2 bereits unkündbar 

war, auf Antrag bei seiner früheren Dienststelle wieder 

eingestellt werden, wenn dort ein für ihn geeigneter Ar¬ 

beitsplatz frei ist. Satz 1 gilt entsprechend für kündbare 

Angestellte, die eine Rente auf Zeit bezogen haben. 

§ 60 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Erreichung 

der Altersgrenze, Weiterbeschäftigung 

(1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne daß es einer 

Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der 

Angestellte das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet 

hat. 

(2) Soll der Angestellte, dessen Arbeitsverhältnis nach 

Absatz 1 geendet hat, ausnahmsweise weiterbeschäftigt 

werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzu¬ 

schließen. In dem Arbeitsvertrag können die Vorschrif- 
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ten dieses Tarifvertrages ganz oder teilweise abgedungen 

werden. Es darf jedoch keine niedrigere Vergütung ver¬ 

einbart werden als die der Vergütungsgruppe, die der 

Tätigkeit des Angestellten entspricht. Das Arbeitsver¬ 

hältnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen 

zum Monatsschluß gekündigt werden, wenn im Arbeits¬ 

vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

Sind die sachlichen Voraussetzungen für die Erlangung 

laufender Bezüge aus der Rentenversidierung oder einer 

Altersversorgung eines von diesem Tarifvertrag erfaß¬ 

ten Arbeitgebers oder einer Körperschaft, Anstalt oder 

Stiftung des öffentlichen Rechts, die diesen oder einen 

Tarifvertrag wesentlich gleichen Inhalts anwendet, in 

dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt noch nicht ge¬ 

geben, so soll der Angestellte, wenn er noch voll lei¬ 

stungsfähig ist, bis zum Eintritt der Voraussetzungen, 

im allgemeinen aber nicht über drei Jahre hinaus, weiter¬ 

beschäftigt werden. 

(3) Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend für An¬ 

gestellte, die nach Vollendung des fünfundsechzigsten 

Lebensjahres eingestellt werden. 

§ 61 
Zeugnisse und Arbeitsbescheinigungen 

(1) Bei Kündigung hat der Angestellte Anspruch auf 

unverzügliche Ausstellung eines vorläufigen Zeugnisses 

über Art und Dauer seiner Tätigkeit. Dieses Zeugnis ist 

bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sofort gegen ein 

endgültiges Zeugnis umzutauschen, das sich auf Antrag 

auch auf Führung und Leistung erstrechen muß. 

(2) Der Angestellte ist berechtigt, aus triftigen Grün¬ 

den auch während des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis 

zu verlangen. 

(3) Auf Antrag ist dem Angestellten bei Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses eine Bescheinigung über die Ver¬ 

gütungsgruppe und die zuletzt bezogene Grundvergü¬ 

tung auszuhändigen. 

Abschnitt XIII 

Übergangsgeld 

§ 62 
Voraussetzungen für die Zahlung des Übergangsgeldes 

(1) Der vollbeschäftigte Angestellte, der am Tage der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

a) das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat und 

b) in einem ununterbrochenen Angestelltenverhältnis 

von mindestens einem Jahr bei demselben Arbeitgeber 

gestanden hat, 

erhält bei Ausscheiden ein Übergangsgeld. 

(2) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn 

a) der Angestellte das Ausscheiden verschuldet hat, 

b) der Angestellte gekündigt hat. 

c) das Arbeitsverhältnis durch Auflösungsvertrag § 58) 

beendet ist, 

d) der Angestellte eine Abfindung auf Grund des Kündi¬ 

gungsschutzgesetzes erhält, 

e) der Angestellte auf Grund eines Vergleichs ausscheidet, 

in dem vom Arbeitgeber eine Geldzahlung ohne Ar¬ 

beitsleistung zugebilligt wird, 

f) sich unmittelbar an das beendete Arbeitsverhältnis ein 

neues mit Einkommen verbundenes Beschäftigungs¬ 

verhältnis anschließt, 

g) der Angestellte eine ihm nachgewiesene Arbeitsstelle 

ausgeschlagen hat, deren Annahme ihm billigerweise 

zugemutet werden konnte. 

(3) Auch in den Fällen des Absatzes 2 Buchst, b) und c) 

wird Übergangsgeld gewährt, wenn 

1. der Angestellte wegen 

a) eines mit Sicherheit erwarteten Personalabbaues, 

b) einer Körperbeschädigung, die ihn zur Fortsetzung 

der Arbeit unfähig macht, 

c) einer in Ausübung oder infolge seiner Arbeit er¬ 

littenen Gesundheitsschädigung, die seine Arbeits¬ 

fähigkeit für längere Zeit wesentlich herabsetzt, 

d) Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezüge des 

Altersruhegeldes nach § 25 Abs. 1 AVG, § 1248 

Abs. 1 RVO oder § 48 Abs. 1 Nr. 1 RKG, 

2. die Angestellte außerdem wegen 

a) Schwangerschaft, 

b) Niederkunft in den letzten drei Monaten, 

c) Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezüge des 

Altersruhegeldes nach § 25 Abs. 3 AVG, § 1248 

Abs. 3 RVO oder § 48 Abs. 3 RKG 

gekündigt oder einen Auflösungsvertrag (§ 58) ge¬ 

schlossen hat. 

(4) Tritt der Angestellte innerhalb der Zeit, während 

der Übergangsgeld zu zahlen ist, (§ 64 Abs. 1), in ein 

neues mit Einkommen verbundenes Beschäftigungsver¬ 

hältnis ein oder wird ihm während dieses Zeitraums 

eine Arbeitsstelle nachgewiesen, deren Annahme ihm 

billigerweise zugemutet werden kann, so steht ihm Über¬ 

gangsgeld von dem Tage an, an dem er das neue Be¬ 

schäftigungsverhältnis angetreten hat oder hätte antreten 

können, nicht zu. 

Übergangsgeld steht ferner nicht zu für den Zeitraum 

vom Beginn des dritten Monats seit dem Beginn einer 

Rente wegen Erwerbsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit 

aus der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn das Ar¬ 

beitsverhältnis vor Beginn der Erwerbsunfähigkeit oder 

der Berufsunfähigkeit begründet worden war. 
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Protokollnotiz zu Absatz 3 Nr. 1 Buchst, d und Nr. 2 

Buchst, c: 

Die Vorschriften gelten entsprechend für Angestellte, 

die keinen Anspruch auf Altersruhegeld aus der gesetz¬ 

lichen Rentenversicherung haben, aber die Vorausset¬ 

zungen zum Bezüge einer entsprechenden Versorgungs¬ 

rente aus der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenen¬ 

versorgung erfüllen. 

§ 63 

Bemessung des Übergangsgeldes 

(1) Das Übergangsgeld wird nach der dem Angestell¬ 

ten am Tage vor dem Ausscheiden zustehenden Vergü¬ 

tung (§ 26) bemessen. Steht an diesem Tage keine Ver¬ 

gütung zu, so wird das Übergangsgeld nach der Vergü¬ 

tung bemessen, die dem Angestellten bei voller Arbeits¬ 

leistung am Tage vor dem Ausscheiden zugestanden hätte. 

(2) Das Übergangsgeld beträgt für jedes volle Jahr 

der dem Ausscheiden vorangegangenen Zeiten, die seit 

der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres in einem 

oder mehreren ohne Unterbrechung aneinandergereih¬ 

ten Beschäftigungsverhältnissen bei von diesem Tarif¬ 

vertrag erfaßten Arbeitgebern oder Körperschaften, 

Stiftungen oder Anstalten des öffentlichen Rechts, die 

diesen Tarifvertrag oder einen Tarifvertrag wesentlich 

gleichen Inhalts anwenden, zurückgelegt sind, ein Viertel 

der letzten Monatsvergütung, mindestens aber die Hälfte 

und höchstens das Vierfache dieser Monatsvergütung. Als 

Beschäftigungsverhältnisse gelten hierbei auch Zeiten, 

die nach § 19 Abs. 1 Satz 4 bis 6 als Beschäftigungszeit 

angerechnet worden sind. 

(3) Als Beschäftigungsverhältnis gelten alle bei den in 

Absatz 2 genannten Arbeitgebern in einem Beamten-, 

Arbeits- oder Soldatenverhältnis zurückgelegten Zeiten 

ausschließlich derjenigen, für die wegen Beurlaubung 

keine Bezüge gezahlt wurden. Dabei bleibt eine Beschäf¬ 

tigung 

a) als Ehrenbeamter, 

b) als Beamter im Vorbereitungsdienst, 

c) in einem nur nebenbei bestehenden Beamten¬ 

verhältnis, 

d) in einem Ausbildungsverhältnis, 

e) mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeits¬ 

zeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten 

unberücksichtigt. 

Als Unterbrechnung im Sinne des Absatzes 2 gilt jeder 

zwischen den Beschäftigungsverhältnissen liegende, einen 

oder mehrere Werktage — mit Ausnahme allgemein 

arbeitsfreier Werktage — umfassende Zeitraum, in dem 

ein Beschäftigungsverhältnis nicht bestand. Als Unter¬ 

brechung gilt es nicht, wenn der Angestellte in dem zwi¬ 

schen zwei Beschäftigungsverhältnissen liegenden gesam¬ 

ten Zeitraum arbeitsunfähig krank war oder die Zeit zur 

Ausführung eines Umzugs an einen anderen Ort benötigt 

wurde. 

(4) Wurde dem Angestellten bereits Übergangsgeld 

oder eine Abfindung gewährt, so bleiben die davor lie¬ 

genden Zeiträume bei der Bemessung des Übergangs¬ 

geldes unberücksichtigt. 

(5) Werden dem Angestellten laufende Versorgungs¬ 

bezüge, laufende Unterstützungen, Arbeitslosengeld, 

Unterstützung aus der Arbeitslosenhilfe nach dem Ar¬ 

beitsförderungsgesetz (AEG) oder sonstige laufende Be¬ 

züge aus öffentlichen Mitteln oder Renten aus der ge¬ 

setzlichen Rentenversicherung gezahlt, oder hätte der 

Angestellte, der weder Altersruhegeld noch Rente wegen 

Berufsunfähigkeit bezieht, noch unter § 62 Abs. 3 Nr. 2 

fällt, bei unverzüglicher Antragstellung nach Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf Arbeitslosengeld 

oder Unterstützung aus der Arbeitslosenhilfe nach dem 

Arbeitsförderungsgesetz (AEG), so erhält er ohne Rück¬ 

sicht darauf, ob der Arbeitgeber dazu Mittel beigesteuert 

hat, das Ubergangsgeld nur insoweit, als die genannten 

Bezüge für denselben Zeitraum hinter dem Ubergangs¬ 

geld Zurückbleiben. Das gleiche gilt für laufende Bezüge 

oder Renten aus einer Versorgung durch den Arbeit¬ 

geber oder aus einer Versorgungseinrichtung, zu der der 

Arbeitgeber oder ein anderer Arbeitgeber, der diesen 

Tarifvertrag oder einen Tarifvertrag wesentlich gleichen 

Inhalts angewendet hat, die Mittel ganz oder teilweise 

beigesteuert hat. 

Bei Angestellten, die 

a) wegen Erreichens der Altersgrenze (§ 60), 

b) infolge Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit (§ 59), 

c) wegen Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezüge des 

Altersruhegeldes nach § 25 Abs. 1 oder 3 AVG, § 1248 

Abs. 1 oder 3 RVO oder § 48 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 3 

RKG aufgrund eigener Kündigung oder Auflösungs¬ 

vertrages, 

d) nach ununterbrochener Weiterbeschäftigung über die 

Altergrenze hinaus (§ 60 Abs. 2) infolge Eristablaufs, 

Kündigung oder Auflösungsvertrages 

aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, gelten als 

laufender Bezug im Sinne des Satzes 2 auch 1,25 v. H. 

monatlich der doppelten Summe der Beiträge, die ein 

Arbeitgeber als Zuschuß zu den Beiträgen zu einer öffent¬ 

lich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrich¬ 

tung im Sinne des § 7 Abs. 2 AVG oder zu einer Lebens¬ 

versicherung des Angestellten gezahlt hat. Zu den Be¬ 

zügen im Sinne des Satzes 1 gehören nicht 

a) Renten nach dem Bundesversorgungsgesetz, 

b) der nach dem Beamtenversorgungsrecht neben dem 

Ruhegehalt zu zahlende Unfallausgleich oder Hilf¬ 

losigkeitszuschlag, 
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c) Unfallrenten nach der Reichsversicherungsordnung, 

d) Renten nach den Gesetzen zur Entschädigung der 

Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Bundes¬ 

entschädigungsgesetz sowie die entsprechenden Ge¬ 

setze der Länder), soweit sie an Verfolgte oder deren 

Hinterbliebene als Entschädigung für Schaden an Le¬ 

ben oder an Körper oder Gesundheit geleistet werden, 

e) Kriegsschadenrenten nadi dem Lastenausgleidisgesetz, 

f) Renten nach dem Gesetz zur Abgeltung von Besat¬ 

zungsschäden, 

g) Renten aus der Höherversicherung, soweit sie auf Bei¬ 

trägen beruhen, die der Angestellte ohne Beteiligung 

eines Arbeitgebers geleistet hat, 

h) Blindenhilfe nach § 67 des Bundessozialhilfegesetzes, 

i) Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 

oder Leistungen im Sinne des § 8 Abs. 1 Nrn. 1, 2 

und 4 BKGG sowie Kindergeld aufgrund des Rechts 

der Europäischen Gemeinschaften oder aufgrund zwi- 

schentaatlicher Abkommen in Verbindung mit dem 

BKGG. 

Protokollnotiz zu Absatz 3 

Als Ausbildungszeit nach Absatz 3 Satz 2 Buchst, d) 

gilt nicht die Zeit der Tätigkeit eines Assistenzarztes, 

die auf die Weiterbildung zum Facharzt angerechnet 

werden kann. 

Protokollnotiz zu Absatz 5 Satz 3 Buchst, c): 

Diese Vorschrift gilt entsprechend für Angestellte, die 

keinen Anspruch auf Altersruhegeld aus der gesetzlichen 

Rentenversicherung haben, aber die Voraussetzungen 

zum Bezüge einer entsprechenden Versorgungsrente aus 

der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
erfüllen. 

§ 64 
Auszahlung des Übergangsgeldes 

(1) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen am 

fünfzehnten eines Monats gezahlt, erstmalig am fünf¬ 

zehnten des auf das Ausscheiden folgenden Monats. Die 

Auszahlung unterbleibt, bis etwaige Vorschüsse durch 

Aufrechnung getilgt sind. Vor der Zahlung hat der An¬ 

gestellte anzugeben, ob und welche laufenden Bezüge 

nach § 63 Abs. 5 gewährt werden. Ferner hat er zu ver¬ 

sichern, daß er keine andere Beschäftigung angetreten hat. 

(2) Zu Siedlungszwecken oder zur Begründung oder 

zum Erwerb eines eigenen gewerblichen Unternehmens 

kann das Übergangsgeld in einer Summe ausgezahlt 
werden. 

(3) Beim Tode des Angestellten wird der noch nicht 

gezahlte Betrag an den Ehegatten oder die Kinder, für 

die dem Angestellten Kindergeld nach dem Bundeskin¬ 

dergeldgesetz (BKGG) zugestanden hat oder ohne Be¬ 

rücksichtigung der §§ 3, 8 BKGG zugestanden hätte, 

in einer Summe gezahlt. Die Zahlung an einen der nach 

Satz 1 Berechtigten bringt den Anspruch der übrigen 

gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen. 

Protokollnotiz zu Absatz 3: 

Die Protokollnotiz zu § 29 gilt entsprechend. 

Abschnitt XIV 

Besondere Vorschriften # 

§ 65 
Dienstwohnungen (Werkdienstwohnungen) 

Für die Zuweisung von Dienstwohnungen (Werk¬ 

dienstwohnungen) und für die Bemessung der Dienst¬ 

wohnungsvergütung (Werkdienstwohnungsvergütung) gel¬ 

ten die Bestimmungen des Arbeitgebers über Dienstwoh¬ 

nungen (Werkdienstwohnungen) in der jeweiligen Fas¬ 

sung. 

§ 66 

Schutzkleidung 

Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vor¬ 

geschrieben oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, wird 

sie unentgeltlich geliefert und bleibt Eigentum des Ar¬ 

beitgebers. Als Schutzkleidung sind die Kleidungsstücke 

anzusehen, die bei bestimmten Tätigkeiten an bestimm¬ 

ten Arbeitsplätzen an Stelle oder über der sonstigen 

Kleidung zum Schutze gegen Witterungsunbilden und 

andere gesundheitliche Gefahren oder außergewöhnliche 

Beschmutzung getragen werden müssen. Die Schutzklei¬ 

dung muß geeignet und ausreichend sein. 

§ 67 

Dienstkleidung 

Die Voraussetzungen für das Tragen von Dienstklei¬ 

dung und die Beteiligung des Angestellten an den Kosten 

richten sich nach den bei dem Arbeitgeber jeweils gelten¬ 

den Bestimmungen. Als Dienstkleidung gelten Klei¬ 

dungsstücke, die zur besonderen Kenntlichmachung im 

dienstlichen Interesse an Stelle anderer Kleidung während 

der Arbeit getragen werden müssen. 

S 68 

Sachleistungen 

Sind mit der Beschäftigung des Angestellten Neben¬ 

bezüge durch Nutzung von Dienstgrundstücken und der¬ 

gleichen verbunden, so ist hierfür ein angemessener Be¬ 

trag zu entrichten. Für die Vorhaltung von Gerätschaf¬ 

ten ist eine angemessene Entschädigung zu gewähren, 

sofern der Arbeitgeber ihre Vorhaltung fordert. 

§ 69 

Anwendung beamtenrechtlicher Vorschriften im Bereich 

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 

Wird in diesem Tarifvertrag auf die für die Beamten 

geltenden Bestimmungen Bezug genommen und sind Be- 
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amte bei dem Arbeitgeber nicht beschäftigt, sind die Vor¬ 

schriften anzuwenden, die für die Beamten der Gemein¬ 

den des Landes gelten, in dem der Arbeitgeber seinen 

Sitz hat. 

§ 70 
Aussdilußfrist 

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn 

sie nicht innerhalb einer Aussdilußfrist von sechs Mo¬ 

naten nach Fälligkeit vom Angestellten oder vom Ar¬ 

beitgeber schriftlich geltend gemacht werden, soweit 

tarifvertraglich nichts anderes bestimmt ist. 

Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltend¬ 

machung des Anspruchs aus, um die Aussdilußfrist auch 

für später fällig werdende Leistungen unwirksam zu 

machen. 

Abschnitt XV 

Übergangs- und Schluß Vorschriften 

§ 71 
Besitzstandswahrung 

Gestrichen 

S 72 
Übergangsregelungen 

1. Zu j 1: 
Auf Arbeitnehmer mit einer der Rentenversicherung 

der Arbeiter unterliegenden Tätigkeit, mit denen bei In¬ 

krafttreten dieses Tarifvertrages die Anwendung der 

TO.A arbeitsvertraglich vereinbart ist, wird für das be¬ 

stehende Arbeitsverhältnis dieser Tarifvertrag angewen¬ 

det. 

2. Zu § 15: 

Gestrichen 

3. Zu § 19: 
Der Beschäftigungszeit der bei Inkrafttreten dieses 

Tarifvertrages in ungekündigter Stellung beschäftigten 

Angestellten ist für das bei ihrem Arbeitgeber zu diesem 

Zeitpunkt bestehende Arbeitsverhältnis die Hälfte des 

Unterschieds zwischen der bisherigen Dienstzeit und der 

nach § 19 errechneten Beschäftigungszeit hinzuzuzählen. 

Die nach Satz 1 der Beschäftigungszeit hinzuzuzählende 

Zeit bleibt bei der Berücksichtigung der Beschäftigungs¬ 

zeit im Rahmen der Dienstzeitberechnung nach § 20 

Abs. 1 außer Ansatz. 

4. Zu §§ 23 und 24: 

Gestrichen 

5. Zu § 27: 

Gestrichen 

6. Zu § 33 Abs. 6: 

Gestrichen 

7. Zu j 37: 

Gestrichen 

8. Zu § 53: 

Gestrichen 

9. Zu § 53 Abs. 3 und § 55: 

Auf Angestellte, deren arbeitsvertraglich vereinbarte 

durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit die Hälfte der 

regelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechenden vollbe¬ 

schäftigten Angestellten beträgt, finden für die Dauer des 

bei Inkrafttreten dieses Tarifvertrages bestehenden Ar¬ 

beitsverhältnisses § 53 Abs. 3 und § 55 mit der Maßgabe 

Anwendung, daß die hierfür maßgebende Beschäftigungs¬ 

zeit erst am Tage des Inkrafttretens dieses Tarifvertrages 

beginnt. Dasselbe gilt für nichtvollbeschäftigte Ange¬ 

stellte, auf die nach bisherigem Recht § 16 Abs. 4 und 5 

TO.A keine Anwendung fand. 

10. Zu j 63: 

Hat ein Arbeitgeber bis zum Inkrafttreten dieses Tarif¬ 

vertrages Übergangsgeld nach derADO zu § 16 TO.A 

gewährt und dabei bei Angestellten, die am 8. Mai 1945 

im öffentlichen Dienst standen und ihr Amt oder ihren 

Arbeitsplatz aus anderen als beamten- oder tarifrecht¬ 

lichen Gründen verloren haben, Zeiten der unverschul¬ 

deten Nichtbeschäftigung nicht als Unterbrechung im 

Sinne der ADO zu § 16 TO.A angesehen, so gelten diese 

Zeiten auch nach Inkrafttreten dieses Tarifvertrages nach 

Maßgabe der bei dem Arbeitgeber bestehenden Bestim¬ 

mungen nicht als Unterbrechung des Beschäftigungsver¬ 

hältnisses. 

11. Zu § 70 Abs. 1: 

Gestrichen 

12. Zu § 70 Abs. 2: 

Gestrichen 

§ 73 

Schlußvorschriften 

(1) Mit Inkrafttreten dieses Tarifvertrages treten die 

in seinem Geltungsbereich bestehenden Tarifordnungen 

einschließlich der sie ergänzenden Allgemeinen, Gemein¬ 

samen und Besonderen Dienstordnungen, Richtlinien, 

Sonderregelungen usw. sowie die Sondererlasse der ehe¬ 

maligen Reichsminister und des ehemaligen Reichstreu¬ 

händers für den öffentlichen Dienst außer Kraft, soweit 

sich aus den Absätzen 3 und 4 nicht anderes ergibt. 

Insbesondere treten außer Kraft 

a) die Allgemeine Tarifordnung für Arbeitnehmer im 

öffentlichen Dienst (ATO) vom 1. April 1938 in der 

Fassung vom 1. November 1943 (RABL S. IV 833, 

RBB. 1944 S. 17), 

b) die Tarifordnung A für Arbeitnehmer im öffentlichen 

Dienst (TO.A) vom 1. April 1938 in der Fassung vom 

1.November 1943 (RABLS.IV 838, RBB. 1944 S.22), 
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c) die Tarifordnung für Arbeitnehmer in den Kranken-, 

Heil- und Pflegeanstalten des Reichs usw. (Kr. T) vom 

2. Dezember 1939 (RABl. 1940 S. IV 73, RBB. 1940 

S. 13) in der Fassung der 

1. Änderung vom 26. September 1940 (RABl. S. IV 

1483, RBB. S. 331), 

2. Änderung vom 3. Mai 1943 (RABl. S. IV 342, 

RBB. S. 132), 

3. Änderung vom 18. Juni 1944 (RABl. S. IV 174, 

RBB.S. 144), 

d) die Tarifordnung für die Arbeitnehmer auf Binnen- 

und Seefahrzeugen und schwimmenden Geräten der 

öffentlichen Verwaltungen und Betriebe (TO.S) vom 

23. September 1939 (RBB. S. 365) in der Fassung der 

2. Änderung (RBB. 1942 S. 192), 

e) die Allgemeine Dienstordnung für Angestellte im 

öffentlichen Dienst, die das 18. Lebensjahr nodi nicht 

vollendet haben, vom 10. Mai 1938 (Reichsgesetzbl. I 

S. 513, RBB. S. 209) in der Fassung vom 13. April 

1940 (Reichsgesetzbl. I S. 653, RBB. S. 128), 

f) die Reichstheaterdienstordnung (RThDO) vom 8. Sep¬ 

tember 1939 (RMBliV 1942 S. 224) und die für die 

Theater der Länder und Gemeinden ergangenen ent¬ 

sprechenden Dienstordnungen. 

(2) Mit Inkrafttreten dieses Tarifvertrages werden die 

nadistehenden Tarifverträge aufgehoben; 

a) der Tarifvertrag vom 4. September 1953 über die 

Durchführung der Gleichberechtigung von Mann und 

Frau nach Art. 3 GG, 

b) der Tarifvertrag vom 30. November 1953 in der Fas¬ 

sung des Tarifvertrages vom 25. Oktober 1957 für 

Angestellte für Aufgaben von begrenzter Dauer beim 

Statistischen Bundesamt und bei der Bundessdiulden- 

verwaltung, 

c) der Tarifvertrag vom 15. Mai 1956 für Angestellte 

der Länder für Aufgaben von begrenzter Dauer, 

d) der Tarifvertrag vom 13. Juni 1957 über die Verkür¬ 

zung der Arbeitszeit der Angestellten der Gemeinden, 

e) der Tarifvertrag vom 14. Juni 1958 über die Verkür¬ 

zung der Arbeitszeit der Angestellten des Bundes und 

der Länder, mit Ausnahme von § 5, 

f) der Tarifvertrag vom 11. September 1958 über die 

Neuregelung des Ortszuschlags und des Kinderzu¬ 

schlags, 

g) der Überleitungstarifvertrag vom 3. Juli 1959 in der 

Fassung des Tarifvertrages vom 17.. Mai 1963 für die 

Angestellten des öffentlidien Dienstes im Saarland 

mit Ausnahme von § 3 Abs. 2, § 8 Abs. 2, 

h) der Tarifvertrag vom 1. Juli 1960 über die Verkür¬ 

zung der Arbeitszeit des Krankenpflegepersonals (un¬ 

beschadet der Nr. 15 der Sonderregelungen nach § 2 

Buchst, ai), 

i) der Tarifvertrag vom 28. Juni 1956 über den Urlaub 

für Auslandsbedienstete des Bundes, 

k) der Tarifvertrag vom 20. September 1957 über die 

Bezüge für Auslandsbedienstete des Bundes, jedoch ® 

nicht für die Angestellten, die unter die ADO für 
übertarifliche Angestellte im öffentlichen Dienst fallen, 

l) der Tarifvertrag vom 26. April 1960 für die im An¬ 

gestelltenverhältnis beschäftigten Besatzungsmitglie¬ 

der auf Hilfsschiffen der Bundeswehr, mit Ausnahme 

von Abschnitt I und Abschnitt III § 8 Abs. 1 Unter¬ 

absatz 3, 

m) der Tarifvertrag des Freistaates Bayern vom 22. No¬ 

vember 1955 über die Regelung der Arbeitsbedin¬ 

gungen der für die Durchführung der auf Grund des 

Lastenausgleichsgesetzes übertragenen Aufgaben von 

begrenzter Dauer eingestellten Angestellten der Bayer. 

Finanzverwaltung, 

n) der Rahmentarifvertrag des Landes Berlin für die im 

öffentlichen Dienst von Berlin stehenden Beschäftig¬ 

ten vom 24. Januar 1949 (RTV) in der bei Inkraft¬ 

treten des BAT geltenden Fassung mit allen dazuge¬ 

hörigen Protokollerklärungen, mit Ausnahme von 

§ 13 Zift. 3 einschließlich der Protokollerklärung, 

o) der Tarifvertrag des Landes Berlin vom 30. April 1953 

über Urlaub für die unter den RTV fallenden An¬ 

gestellten, 

p) der Tarifvertrag des Landes Berlin vom 26. Juni 1953 

über Jubiläumszuwendungen an Angestellte, die den 

Jubiläumszeitpunkt nach § 13 RTV vor dem Inkraft¬ 

treten des RTV erreicht hatten (TV-Jub.), 

q) der Tarifvertrag des Landes Nordrhein-Westfalen 

vom 21. September 1955 über die Erhöhung der Zu¬ 

satzverpflegung für das Personal auf Infektions- und 

Tuberkulosestationen. 

r) der Tarifvertrag des Saarlandes vom 15. Juli 1959 

über die Gewährung der Sachbezüge für das Pflege¬ 

personal, mit Ausnahme von § 2 Abs. 2 und § 3, 

s) der Tarifvertrag des Saarlandes vom 22. Dezember 

1959 über die Regelung der Dienstbezüge der in das 

Ausland entsandten Tarifangestellten und Arbeiter, 

t) der Haustarifvertrag vom 15. März 1951 in der Fas¬ 

sung der Tarifverträge vom 27. Februar 1959 (Ver¬ 

kürzung der regelmäßigen Arbeitszeit) und 15. Ok¬ 

tober 1959 (Erholungsurlaub) für die Angestellten der 

Hamburger Flughafen-Verwaltung GmbH. 
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VkA 

(nicht abgedruckt) 

§ 74 

Inkrafttreten und Laufzeit des Tarifvertrages 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. April 1961 in Kraft. 

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit Ausnahme der §§ 22 

# bis 24 und der Sonderregelungen hierzu unbesAadet der 

Unterabsätze 2 und 3 ohne Einhaltung einer Frist jeder¬ 

zeit sAriftliA gekündigt werden. 

AbweiAend von Unterabsatz 1 können sAriftliA ge¬ 

kündigt werden 

a) die §§ 15, 16, 16 a und 17 sowie die Sonderregelun¬ 

gen hierzu mit einer Frist von drei Kalendermonaten 

zum SAluß eines Kalendervierteljahres, frühestens 

zum 30. September 1980, 

b) der § 35 sowie die Sonderregelungen hierzu mit einer 

Frist von drei Kalendermonaten zum Schluß eines 

Kalendervierteljahres, frühestens zum 30. September 

1977, 

c) der § 48 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten 

zum SAluß eines Kalenderjahres, frühestens zum 

31. Dezember 1979. 

AbweiAend von Unterabsatz 2 und unabhängig von 

Unterabsatz 1 kann § 35 Abs. 1 Satz 2 BuAst. e und f 

hinsiAtliA der Beträge jederzeit sAriftliA gekündigt 

werden. 

Unabhängig von Unterabsatz 1 kann die Vergütungs¬ 

ordnung (Anlagen 1 a und 1 b) ohne Einhaltung einer 

Frist jederzeit schriftlich gekündigt werden. 

Die §§ 22 bis 24 und die Sonderregelungen hierzu 

können ohne Einhaltung einer Frist jederzeit, jedoA nur 

insgesamt, schriftliA gekündigt werden. Die NaAwir- 

kung (§ 4 Abs. 5 TVG) dieser VorsAriften wird ausge- 

sAlossen. 
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